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Hinweis nach § 2 Abs. 2 S. 2 Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung

Die inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
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Georg Hetz Dietmar Hoffmann
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Vorwor t

„Alles ist Kette, ich bin ein Glied“, sagte Freiherr von Münch-
hausen, ein Vetter des Schloss-Erbauers vom Weserrenais-
sance-Schloss Wendlinghausen. Dieser Satz hat für mich 
eine große Wichtigkeit erlangt und ich freue mich, dass wir 
in dieser Tradition das Schloss und Gut Wendlinghausen 
bewirtschaften dürfen. Mein 25-jähriger Sohn ist als Gesell-
schafter und Partner bereits in den Betrieb integriert, so dass 
unsere Familie in der 16. Generation in Wendlinghausen Ver-
antwortung übernehmen darf. Vor über 20 Jahren stellte ich 
die Landwirtschaft auf den ökologischen Landbau um und bin 
stolz, dass uns der Bioboom und das Bewusstsein für einen 
nachhaltigeren Umgang mit unseren Ressourcen recht gibt. 
Im Ökolandbau denken wir in Kreisläufen. Somit ist die Er-
richtung einer Biogasanlage mit Nahwärmenetz für das Dorf 
Wendlinghausen eine wunderbare Ergänzung: Der Abfall der 
Biogasanlage – die Gärreste – kann als Dünger auf landwirt-
schaftlichen Flächen eingesetzt werden. Durch die Strom- 
und Wärmeerzeugung schaffen wir in Wendlinghausen eine 
unabhängige, in sich geschlossene Einheit, so dass die Ab-
hängigkeit von den Ölmultis nicht mehr gegeben ist. Ich ver-
traue den Partnern der Biogasanlage Wendlinghausen und 
beteilige mich aus diesem Grunde daran, weil es sich um ein 
langfristig interessantes, ökologisch wertvolles und nachhal-
tiges Projekt handelt.

Vorwort von Biolandwirt Joachim von Reden

 Biolandwirt Joachim von Reden Fotograf: von Haugwitz
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Vorwor t

Selbstverständlich können Sie die Biogasanlage nach Fer-
tigstellung auch besichtigen. Das geht am besten, indem 
Sie eine der interessanten Veranstaltungen besuchen, die 
im Laufe jeden Jahres in und um Schloss Wendlinghausen 
stattfinden. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter www.
schloss-wendlinghausen.de

Für Ihre Fragen zu diesem äußerst interessanten Projekt sind 
wir gerne da. Unter 0800 - 834 1234 erreichen Sie uns ge-
bührenfrei Montag bis Freitag von 9.00 bis 20.00 Uhr. Auf Ih-
ren Anruf freuen wir uns. Und wir freuen uns ganz besonders, 
wenn wir Sie anlässlich der regelmäßig stattfindenden Gesell-
schafterversammlungen über den Erfolg Ihrer Biogasanlage 
Wendlinghausen informieren können. In diesem Sinne – auf 
viele Jahre einer vertrauensvollen Partnerschaft!

Übrigens: Hier investieren Sie Ihr Geld in einen realen Sach-
wert, der durch die gesetzliche Einspeiseregelung und den 
innovativen Wärmeverkauf sehr hohe Sicherheitsstandards 
bietet!

Nürnberg, den 09.04.2009

Georg Hetz
Geschäftsführer

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 

eine Biogasanlage auf einem ökologisch bewirtschafteten Be-
trieb – das war für UDI ein lang gehegter Traum. Daher war ich 
begeistert, als mir Joachim von Reden von der Idee erzählte, 
eine Biogasanlage auf seinem Bio-Gut Wendlinghausen zu 
errichten. Das Gut erzeugt auf über 300 ha seit mehr als 20 
Jahren wertvolle Bio-Lebensmittel und gehört zu den Pionie-
ren im ökologischen Landbau.

Besonders das Wärmekonzept überzeugte mich: Durch die bei 
der Verstromung erzeugte Wärme wird ein Teil des Heimator-
tes von Joachim von Reden, das Dorf Wendlinghausen, mit 
Heizenergie versorgt und damit die bisherigen fossilen Ener-
gieträger klimafreundlich ersetzt. Natürlich werden die Sub- 
strate, die in der Anlage vergoren werden, aus konventionellem 
Landbau zugekauft. Denn zur Vergärung in einer Biogasan-
lage sind Bio-Erzeugnisse zu wertvoll. Was nach der Vergä-
rung übrig bleibt, wird nutzbringend als Naturdünger auf dem 
Bio-Gut Wendlinghausen eingesetzt. So findet alles in einem 
natürlichen Kreislauf eine sinnvolle Verwendung.

Mit diesem Prospekt können Sie an diesem zukunftsweisen-
den Projekt teilhaben. Und zwar als Anleger, der das erfor-
derliche Eigenkapital in die Finanzierung einbringt. Sie befin-
den sich damit in bester Gesellschaft. Denn neben Ihnen ist 
der Biolandwirt Joachim von Reden sowie der Hersteller der 
Biogasanlage, die Biogas Nord AG, mit jeweils 100.000 Euro 
an dieser Anlage beteiligt. Beide dokumentieren damit ein-
drucksvoll ihr großes Vertrauen in die Biogasanlage Schloss 
Wendlinghausen. 

Georg Hetz
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Das Angebot  im Überbl ick

Emittentin UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Kellerweg 12, 91154 Roth
Geschäftsanschrift: Lina-Ammon-Str. 30, 90329 Nürnberg
Telefon: 0911 - 92 90 550

Geschäftsführer Georg Hetz, Dietmar Hoffmann

Branche Erneuerbare Energien

Form der Beteiligung Kommanditanteil an der UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG

Gegenstand der Beteiligung Beteiligung an einer Fondsgesellschaft, die sich wiederum an der Projektge-
sellschaft „NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG“ beteiligt. Die Projekt-
gesellschaft wird mit dem zur Verfügung gestellten Eigenkapital und zusätzlich 
aufzunehmenden Fremdkapital eine Biogasanlage mit einer Nennleistung von 
750 kWel sowie ein Nahwärmenetz errichten. Durch den Verkauf von Strom 
und Wärme erzielt die Projektgesellschaft Gewinne, die sie an die Fondsge-
sellschaft weitergibt.

Investitionsvolumen 5,994 Millionen Euro

Emissionsvolumen 1,665 Millionen Euro 

Herstellung, Aufbau und
Wartung der Anlagen

Biogas Nord Anlagenbau GmbH
(Schlüsselfertige Errichtung zum Pauschalfestpreis)

Mittelverwendungskontrolle Durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer

Anlegerkreis Investoren, die in zukunftsfähige und umweltfreundliche Stromerzeugung 
investieren und dabei eine angemessen hohe Rendite erzielen wollen

Laufzeit Unbegrenzt, Prognosezeitraum bis 31.12.2029

Mindestbeteiligung 5.000 Euro

Ausschüttungen (Prognose) 321 % über den Prognosezeitraum bis 31.12.2029

Agio 5 %

Informations- und Kontrollrechte Jahresbilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, Kontroll- und Widerspruchs-
rechte nach §§ 164, 166 HGB und dem Gesellschaftsvertrag

Übertragbarkeit Weiterveräußerung durch Abtretung mit schriftlicher Zustimmung der 
Geschäftsführung möglich

Nachschussverpflichtung Keine, soweit die gezeichnete Einlage geleistet wurde

Zeichnungsfrist Das öffentliche Angebot der Kommanditanteile beginnt einen Werktag nach 
Veröffentlichung des Verkaufsprospekts und endet mit der Vollplatzierung.
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Das Angebot  im Detai l

Das Beteiligungsangebot
Mit der Beteiligung an der UDI Biogas Schloss Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG können sich Kapitalanleger im Rahmen ei-
nes geschlossenen Fonds über Kommanditkapital an einer 
Fondsgesellschaft beteiligen. Diese Fondsgesellschaft in-
vestiert über eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung in ein 
Biogas-Energieprojekt.

Anlageziel ist die unternehmerische Beteiligung an der Pro-
jektgesellschaft „NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG“, 
um hierdurch eine attraktive Rendite für den Anleger zu er-
zielen.

Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft
Die Fondsgesellschaft plant die Beteiligung an einer Projekt-
gesellschaft, die in Wendlinghausen (Nordrhein-Westfalen) 
eine Biogasanlage und ein Nahwärmenetz errichtet und be-
treibt. Die Biogasanlage wird durch die Vergärung von nach-
wachsenden Rohstoffen und Hähnchen-, Rinder-, Schafs- und 
Pferdemist Biogas produzieren. Das Biogas wird anschlie-
ßend in drei Blockheizkraftwerken zu Strom und Wärme um-
gewandelt.

Die Nettoeinnahmen der Fondsgesellschaft werden konkret in 
eine Beteiligung an dieser Projektgesellschaft investiert. Die 
wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin sind der Erwerb, 
das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaf-
ten, die Biogasanlagen betreiben und Einnahmen durch die 
Produktion von Biogas und den Verkauf von aus Biogas ge-
wonnenem Strom und Wärme erzielen.

Die Fondskonstruktion

Joachim von Reden

Biogas Nord

NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Projektgesellschaft

Kommanditisten

UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Fondsgesellschaft Komplementärin

UDI Sonne Wind
und Biomasse 

GmbH
88,24 %5,88 % 

5,88 % 
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Das Angebot  im Deta i l

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung besteht in 
Wendlinghausen, dem Standort der geplanten Biogasanlage, 
bereits die Projektgesellschaft „NaWaRo Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG“, deren Aufgabe es bislang war, den Bau 
der Anlagen sowie des Nahwärmenetzes vorzubereiten. Hier-
zu gehörte vornehmlich, das Grundstück zu erwerben, auf 
dem die Anlagen errichtet werden sollen, die Verträge mit 
den Landwirten bezüglich der Lieferung von Biomasse abzu-
schließen und die behördlichen Genehmigungen für den Bau 
und den Betrieb der Anlagen einzuholen. 

Nach der Einwerbung des Eigenkapitals wird sich die Fonds-
gesellschaft mit 1,5 Millionen Euro an der Projektgesellschaft 
beteiligen. Zudem werden der Initiator des Projekts, Joachim 
von Reden, sowie der Anlagenhersteller und künftige Be-
triebsführer der Anlage, die Biogas Nord Anlagenbau GmbH, 
jeweils weitere 100.000 Euro in die Gesellschaft einbringen. 
Das Kapital der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG 
wird damit auf insgesamt 1,7 Millionen Euro erhöht, wobei 
die Fondsgesellschaft 88,24 % der Anteile hält. Die Fonds-
gesellschaft hat somit innerhalb der Projektgesellschaft eine 
beherrschende Stellung und kann damit die Interessen ihrer 
Anleger bestens wahren. 

Nach Übernahme der Mehrheitsbeteiligung wird die persön-
lich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft, die UDI 
Sonne Wind und Biomasse GmbH, bei der Projektgesell-
schaft auch die bisherige Komplementärin ablösen und die 
Geschäftsführung übernehmen. Damit ist ein bestimmender 
Einfluss auch im laufenden Betrieb gewährleistet. Die Kom-
manditisten werden auf den jährlich stattfindenden Gesell-
schafterversammlungen eingehend über den Projektstand 
und den Geschäftsgang informiert. Aufgrund ihrer Informa-
tions- und Mitwirkungsrechte im Hinblick auf die Fondsge-

sellschaft können die Kommanditisten durch Anträge oder 
Anregungen auch auf die Geschäftsführung der Projektge-
sellschaft direkten Einfluss nehmen. 

Investitionssumme
Die Fondsgesellschaft investiert 1,5 Millionen Euro in eine Betei-
ligung an der Projektgesellschaft. Die sonstige Verwendung der 
Mittel entnehmen Sie bitte dem Investitionsplan ab Seite 37. 

Zeitplan
Mit dem Bau der Biogasanlage soll spätestens im Sommer 
2009 begonnen werden. Die erforderlichen emissionsschutz- 
und baurechtlichen Genehmigungen liegen bereits vor. Die In-
betriebnahme der Biogasanlage und der Beginn der Strom- und 
Wärmeeinspeisung ist für das vierte Quartal 2009 geplant.

Rohstoffe
Über die Lieferung der Rohstoffe wurde mit dem Bio-Landwirt-
schaftsbetrieb des Joachim von Reden aus Wendlinghausen 
ein 20-jähriger Liefervertrag geschlossen. Zudem garantiert 
Joachim von Reden eine Lieferung der Substrate zu Festprei-
sen für die Dauer von 10 Jahren, welche durch eine Grund-
schuld abgesichert ist.

Erträge aus Stromverkauf (Prognose)
Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
wird über 20 Jahre plus des Jahres der Inbetriebnahme eine fes-
te, garantierte Einspeisevergütung für den aus Biogas erzeug-
ten Strom gezahlt. Über die Grundvergütung hinaus besteht 
am Standort ein Anspruch auf den sogenannten Gülle-Bonus 
sowie den Bonus für die Verwendung nachwachsender Roh-
stoffe (NawaRo-Bonus). Hieraus ergibt sich gemäß Prognose 
ein jährlicher Erlös aus dem Verkauf von Strom in Höhe von 
1.098.801 Euro.
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Erträge aus Kraft-Wärme-Kopplung (Prognose)
Am Standort Wendlinghausen soll die bei der Stromproduk-
tion anfallende Abwärme in ein Nahwärmenetz eingespeist 
werden, um einen großen Teil des alten Ortskerns, das 
Schloss Wendlinghausen sowie einige Gewerbebetriebe am 
Ort umweltfreundlich mit Wärme zu versorgen. Diese soge-
nannte Kraft-Wärme-Kopplung wird gemäß EEG mit einem 
zusätzlichen Bonus in Höhe von 3 Cent/kWh in Abhängigkeit 
von der tatsächlich genutzten Wärme vergütet. In der Progno-
serechnung wurde von einem jährlichen KWK-Bonus in Höhe 
von 65.131 Euro ausgegangen.

Erträge aus Wärmeverkauf (Prognose)
In Wendlinghausen soll durch die Installation eines Nahwärme-
netzes ein möglichst großer Teil des Dorfes bei der Wärmever-
sorgung unabhängig von fossilen Energieträgern werden (siehe 
Erträge aus Kraft-Wärme-Kopplung). Von dieser hocheffizien-
ten Energienutzung profitiert auch der Anleger: Aus dem Ver-
kauf der Abwärme werden jährliche Erträge von 131.500 Euro 
erwartet, die in späteren Jahren noch steigen können. Weitere 
Angaben zu diesem Wärmenutzungskonzept entnehmen Sie 
bitte den Ausführungen auf Seite 22 und 31.

Form und Umfang der Beteiligung
Das Angebot bezieht sich auf Kommanditanteile an der UDI 
Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG. Das ge-
plante Zeichnungsvolumen beträgt 1.665.000 Euro. Die Min-
destbeteiligung beträgt 5.000 Euro. Höhere Einlagen müssen 
durch 1.000 teilbar sein.

Laufzeit
Grundsätzlich ist die Dauer der Beteiligung unbefristet. Die 
Gesellschafter können ihr Gesellschaftsverhältnis mit einer 

Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, 
erstmals zum 31.12.2029, kündigen.

Handelbarkeit der Beteiligung
Jeder Kommanditist kann seine Beteiligung mit Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin abtreten, wenn 
sich der abgetretene Betrag durch 1.000 teilen lässt. Die Zu-
stimmung darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. Die 
Abtretung wird mit Wirkung zum Beginn eines nachfolgenden 
Geschäftsjahres gültig. Einen relevanten öffentlichen Han-
delsplatz für Kommanditanteile (z. B. Börse) gibt es derzeit 
nicht. Die Emittentin wird sich bei Bedarf für die Vermittlung 
möglicher Verkaufswünsche aus dem Gesellschafterkreis an 
andere Anleger einsetzen. Für den Erfolg einer Vermittlung 
kann jedoch keine Garantie übernommen werden.

Haftungsbegrenzung der Kommanditisten
Die Haftung des Kommanditisten ist auf die im Handelsregis-
ter eingetragene Hafteinlage in Höhe seiner Beteiligung be-
schränkt.

Steuerliche Auswirkungen
Dem Kommanditisten werden als Mitunternehmer die steuerli-
chen Ergebnisse der Fondsgesellschaft anteilig zugerechnet. 
Einzelheiten erfahren Sie im Kapitel „Steuerliche Grundlagen“ 
ab Seite 67.

Chancen der Anlage
Die Prognosen über die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung be-
inhalten hohe Sicherheitsabschläge. Daher sind höhere Aus-
schüttungen als geplant möglich. Details finden Sie im Kapitel 
„Chancen“ auf Seite 19.
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Die  R is iken im Überbl ick

Steuerrecht Veränderungen der rechtlichen und steuerrechtlichen Grundlagen während 
der Laufzeit könnten sich nachteilig auswirken.

Fungibilität (Handelbarkeit)
der Anteile

Anteile an einer Kommanditgesellschaft sind nur eingeschränkt handelbar. Bei 
einem Verkauf kann daher evtl. kein angemessener Kaufpreis erzielt werden.

Majorisierung bei
Gesellschafterbeschlüssen

In der Gesellschafterversammlung ist es möglich, zum eigenen Nachteil von 
den Mitgesellschaftern überstimmt zu werden.

Persönliche Anteilsfinanzierung Bei Darlehensfinanzierung der Anteile besteht die Möglichkeit, das Darlehen 
nicht mehr tilgen zu können, wenn Ausschüttungen ausbleiben.

Anlegerhaftung Wird die Kommanditeinlage durch übermäßige Entnahmen (Ausschüttungen) 
oder zusätzliche Zahlungen unter die geleistete Einlage gemindert, kann die 
Haftung wieder aufleben.

Zu unterscheiden sind zwei Arten von Risiken: 
1. diejenigen, die die Fondsgesellschaft selbst betreffen, und 
2. jene Risiken, die indirekt über verminderte oder ausbleibende Einnahmen der Fondsgesellschaft auch den Anleger betreffen. 

Risiken auf Ebene der Fondsgesellschaft
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Änderung der Rechtslage Der Fonds basiert auf der gesetzlich geregelten Förderung der Erneuerbaren 
Energien. Entfällt diese Förderung oder wird sie verringert, können sich die 
Ausschüttungen reduzieren oder ganz ausbleiben.

Spätere Fertigstellung der Anlage Aufgrund unvorhergesehener Ereignisse kann sich die Fertigstellung der An-
lage verzögern. 

Insolvenz von Vertragspartnern Bei Insolvenz eines Vertragspartners der Fondsgesellschaft oder der Projekt-
gesellschaft muss Ersatz gefunden werden, der Leistungen möglicherweise 
nicht zu denselben Konditionen anbietet.

Rohstoffversorgung Trotz Vorliegen eines langfristigen Liefervertrages kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die vollständige Versorgung der Biogasanlagen mit ausreichen-
den Rohstoffen nicht oder nicht vollständig erreicht wird.

Preissteigerung für
Rohstoffversorgung nach
Ablauf der Preisbindung

Nach Auslaufen der 10-jährigen Preisfestschreibung im Rohstoffliefervertrag 
müssen Rohstoffe möglicherweise zu höheren Preisen als geplant eingekauft 
werden.

Technische Verfügbarkeit Durch Ausfallzeiten der Anlage wegen technischer Defekte, die über das ein-
geplante Maß hinausgehen, können Wartungs-, Reparatur- und Instandhal-
tungskosten die eingeplanten Kosten übersteigen.

Prozessbiologie Störungen des biochemischen Prozesses der Biogasproduktion durch Tempe-
raturschwankungen, Rohstoffqualität etc. können die Gasproduktion mindern.

Versicherungsschutz bei
Schadensfällen

Unvorhergesehene Lücken im Versicherungsschutz können zu finanziellen 
Einbußen bei der Projektgesellschaft führen. Nach einem Schadensfall kön-
nen sich die Prämien erhöhen.

Fremdkapital Die Projektgesellschaft könnte das erforderliche Fremdkapital nicht oder nur 
zu ungünstigeren Konditionen als in der Investitionsplanung aufnehmen.

Zinsen nach Ende der
Zinsfestschreibung

Die Fremdfinanzierung könnte nach Ablauf der 10-jährigen Zinsbindung nicht 
zu den geplanten Konditionen erreicht werden.

Klagen und Widersprüche Es kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt Widersprüche oder Klagen gegen die Bau- oder Nutzungsgenehmi-
gung der Biogasanlagen erhoben werden.

Verzinsung liquider Mittel Die Guthabenverzinsung für liquide Mittel könnte geringer ausfallen als ge-
plant.

Netzanschluss Der Netzanschluss könnte durch den Netzbetreiber verzögert werden.

Betriebskosten Die tatsächlich anfallenden Betriebskosten könnten höher als geplant ausfallen.

Preissteigerung der Betriebskosten Die Preissteigerung bei den Betriebskosten könnte höher ausfallen als ge-
plant.

Betriebsdauer der Anlage Die Anlagen könnten die geplanten 20 Jahre Betriebsdauer nicht erreichen.

Geringerer Wärmeverkauf Der Wärmeverkauf könnte geringer ausfallen als geplant.

Risiken auf Ebene der Projektgesellschaft
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Eine Beteiligung an der UDI Biogas Schloss Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG ist eine unternehmerische Beteiligung und 
als solche auch mit Unsicherheiten verbunden. Durch zukünf-
tige Entwicklungen in rechtlicher, steuerlicher oder wirtschaft-
licher Hinsicht kann es zu Abweichungen der tatsächlichen 
von der prognostizierten Entwicklung der Fondsgesellschaft 
kommen.

Maximales Risiko
Das maximale Risiko des Anlegers besteht in der Gefahr des 
vollständigen Verlustes des investierten Kapitals bei weiter zu 
zahlenden Darlehenszinsen im Falle der Fremdfinanzierung 
des Beteiligungsbetrages und möglicherweise zusätzlichen 
Steuernachzahlungen. Die Emittentin rät von einer teilweisen 
oder vollständigen Fremdfinanzierung von Kommanditanteilen 
ab, da der Anleger sein Darlehen plus Zinsen zurückzahlen 
müsste, auch wenn er keine Ausschüttungen aus seiner Betei-
ligung erhielte.

Da jeder Anleger mit einer Beteiligung individuelle Ziele ver-
folgen kann, sollten die Angaben und Annahmen im Prospekt 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation geprüft werden. 
Gegebenenfalls sollte sich der Anleger vor einem Beitritt von 
einem fachkundigen Dritten seines Vertrauens beraten lassen.

Risiken auf Ebene der Fondsgesellschaft

Steuerrecht 
Die dargestellten Angaben zur steuerlichen Behandlung für 
einen Anleger, der in Deutschland lebt und uneingeschränkt 
steuerpflichtig ist, wurden mit einem Vertreter des steuerbera-
tenden Berufsstandes abgestimmt. Es kann jedoch nicht aus-
geschlossen werden, dass sich die rechtlichen und steuerlichen 

Rahmenbedingungen des Fonds im Laufe der Zeit ändern. 

Die in diesem Prospekt dargestellten steuerlichen Aspekte 
beruhen nicht auf einer verbindlichen Auskunft der zuständi-
gen Finanzbehörden. Eine anderslautende Auffassung durch 
die Finanzbehörden oder Finanzgerichte könnte zu einer steu-
erlichen Belastung der Fondsgesellschaft führen, die höher 
ist als prognostiziert. Dies könnte zu einem ungünstigeren 
Geschäftsverlauf der Fondsgesellschaft und dadurch zu nied-
rigeren Ausschüttungen führen. 

Fungibilität (Handelbarkeit) der Anteile
Einen nennenswerten öffentlichen Handelsplatz für 
Kommanditanteile wie z. B. eine amtliche Börse gibt es 
derzeit nicht. Die in den letzten Jahren entstandenen nicht 
amtlichen Zweitmarkt-Börsen für den Handel „gebrauchter“ 
Kommanditanteile sind noch wenig bekannt, so dass hiervon 
noch keine signifikante Nachfrage erwartet werden kann. Zu-
dem profitieren Zweiterwerber in der Regel nicht wie der Erst-
erwerber von den steuerlichen Effekten der Anfangsjahre des 
Fonds. Bei einem Verkauf besteht daher das Risiko, daß bei 
einem Veräußerungswunsch kein Erwerber gefunden werden 
kann oder eine Veräußerung nur zu einem geringeren Preis 
erfolgen kann.

Majorisierung bei Gesellschafterbeschlüssen
Werden von einem Kommanditisten Mitbestimmungsrechte 
nicht wahrgenommen, z. B. durch Nichtabgabe der Stimmen 
bei Gesellschafterbeschlüssen oder Nichtteilnahme an Ge-
sellschafterversammlungen, sind die ordnungsgemäß zustan-
de gekommenen Beschlüsse auch für ihn bindend. Da die Ge-
sellschafterversammlung mit Mehrheit entscheidet, können 
sich für den in der Minderheitsposition befindlichen Anleger 
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unter Umständen wirtschaftliche und steuerliche Nachteile 
ergeben.

Persönliche Anteilsfinanzierung
Die Fondsgesellschaft empfiehlt eine Anteilsfinanzierung 
nicht. Ein individuell aufgenommenes Darlehen zur Finan-
zierung der Kommanditbeteiligung ist unabhängig von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Anlage zu betrachten. Diese 
kann nicht als Grundlage für Zins- und Tilgungsleistungen des 
aufgenommenen Darlehens herangezogen werden. Es be-
steht die Möglichkeit, dass der Anleger keine oder geringere 
Erträge aus seiner Beteiligung erhält als geplant, so dass er 
seine Zins- und Tilgungsleistungen nicht oder nur unvollstän-
dig erfüllen kann.

Anlegerhaftung
Die Haftung eines Kommanditisten ist auf die Höhe der im 
Handelsregister eingetragenen Einlage beschränkt. Diese ist 
identisch mit dem Zeichnungsbetrag. Werden die Kapitalan-
teile durch übermäßige Entnahmen (Ausschüttungen) oder 
zusätzliche Zahlungen unter die geleistete Einlage gemindert, 
lebt die Haftung wieder auf. Gleiches gilt, soweit Entnahmen 
getätigt werden, während der Kapitalanteil des Kommandi-
tisten durch steuerliche Verluste unter den Betrag der einge-
zahlten Kommanditeinlage gemindert wurde. Sollte in dieser 
Phase die Liquidität der Gesellschaft angespannt sein, könnte 
es sein, dass die Anleger die ausgeschütteten Beträge an die 
Beteiligungsgesellschaft zurückgeben müssen.

Bis zur Eintragung in das Handelsregister wird die Beteiligung 
als atypisch stille Gesellschaftsbeteiligung in Höhe der Einlage 
behandelt. Die Haftung beschränkt sich auch in diesem Über-
gangszeitraum auf die Höhe der gezeichneten Einlage.

Risiken auf Ebene der Projektgesellschaft

Änderung der Rechtslage
Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
wird der in der Biogasanlage erzeugte Strom an den regiona-
len Energieversorger verkauft. Die Energieversorger sind nach 
dem EEG verpflichtet, diesen Strom 20 Jahre lang zu einem 
festen Preis zu vergüten. Änderungen oder die Aufhebung die-
ses Gesetzes könnten die Einnahmesituation der Gesellschaft 
daher negativ beeinflussen. Ein Wegfall oder die Einschrän-
kung der EEG-Förderung könnte z. B. dann eintreten, wenn das 
EEG zu ungunsten der Biogasproduktion modifiziert oder als 
solches abgeschafft würde. Letzteres wäre nicht auszuschlie-
ßen für den Fall, dass das EEG gegen höherrangiges Recht, 
insbesondere gegen EU-Recht, verstoßen würde. Auch wenn 
dieser Fall bisher nicht aktuell geworden ist, ist eine zukünftige 
Rechtsprechung zu ungunsten des EEG vor dem Hintergrund 
der weitergehenden Liberalisierung des Strommarktes auf eu-
ropäischer Ebene nicht völlig auszuschließen. In diesem Fall 
könnte der deutsche Gesetzgeber gezwungen sein, das EEG 
einschließlich der Regelungen der Mindestentgelte ganz oder 
teilweise aufzuheben. Dadurch könnte der wirtschaftliche Be-

trieb der Biogasanlage gefährdet sein, was zu verminderten 
Ausschüttungen oder gar einem teilweisen oder vollständigen 
Verlust der Kapitaleinlage führen könnte.

Spätere Fertigstellung der Anlage
Die Biogas Nord Anlagenbau GmbH übernimmt als General-
unternehmer die Errichtung der Biogasanlage, die der Projekt-
gesellschaft schlüsselfertig zum Festpreis übergeben wird. 
Das Risiko einer unvorhergesehenen Steigerung der Baukos-
ten liegt somit bei der Biogas Nord Anlagenbau GmbH.

Es ist jedoch möglich, dass sich durch den Eintritt unvorher-
gesehener Ereignisse bei der Errichtung der Anlage die Bau-
zeit verlängert und die Anlage deshalb nicht zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt in Betrieb gehen kann. Da in einem solchen Fall 
erst später als angenommen mit der Produktion von Biogas 
begonnen werden kann, könnten sich die Ausschüttungen an 
die Anleger zumindest im ersten und zweiten Geschäftsjahr 
entsprechend vermindern.

Zudem besteht bei einer verzögerten Errichtung der Anlage 
das Risiko, dass dies zu einer niedrigeren Einspeisevergütung 
für die gesamte Laufzeit führt. Kann die Anlage erst im Jahre 
2010, statt wie geplant 2009, ans Netz gehen, so reduziert 
sich die Einspeisevergütung nach dem derzeit gültigen EEG 
um 1 %. Dies würde zu Mindereinnahmen bei der Fondsge-
sellschaft führen und könnte damit reduzierte Ausschüttungen 
an den Anleger nach sich ziehen.

Insolvenz von Vertragspartnern
Die Biogas Nord Anlagenbau GmbH hat sich als Generalun-
ternehmer zur vertragsgemäßen Fertigstellung der Biogas-
anlage sowie des geplanten Nahwärmenetzes verpflichtet. 
Sollte es zu einer verspäteten oder mangelhaften Errichtung 
der Anlagen kommen, bestehen bei der Projektgesellschaft 
Ansprüche gegen die Biogas Nord Anlagenbau GmbH. Da 
der Haftungsumfang dieser Forderungen möglicherweise 
die Kapitalkraft dieses Unternehmens übersteigt, ist nicht 
ausgeschlossen, dass Ansprüche nicht oder nicht in vollem 
Umfang durchgesetzt werden könnten. Dies würde zu einem 
teilweisen oder vollständigen Einnahmeausfall aufseiten der 
Projektgesellschaft und damit auch aufseiten der UDI Biogas 
Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG führen. Für den 
Anleger könnte dies verzögerte oder verringerte Ausschüttun-
gen und gegebenenfalls einen Totalausfall der Kapitaleinlage 
nach sich ziehen. 

Im Falle einer Vertragsverletzung oder der Insolvenz des Ge-
neralunternehmers Biogas Nord Anlagenbau GmbH bestehen 
für die NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG zwei Mög-
lichkeiten: Sie könnte soweit möglich in die Verträge des Ge-
neralunternehmers mit dessen Subunternehmen eintreten und 
die Fertigstellung der Anlage selbst zu Ende führen. Hier wäre 
gegebenenfalls mit höheren Aufwendungen als prospektiert zu 
rechnen. Darüber hinaus würde die NaWaRo Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG die Risiken im Zusammenhang mit der Er-
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richtung der Anlage selbst tragen. Hierzu gehören Risiken be-
züglich der zeit-, leistungs- und budgetgemäßen Fertigstellung 
der Anlage sowie der Gewährleistung der einzelnen Lieferan-
ten. Dies könnte zu nachteiligen Abweichungen gegenüber 
der Investitionsrechnung und der Ergebnisprognose führen. 

Eine weitere Möglichkeit wäre die Beauftragung eines neuen 
Generalunternehmers. Dabei besteht jedoch die Möglichkeit, 
dass der neue Generalunternehmer seine Leistungen zu ei-
nem höheren als dem kalkulierten Preis anbietet. Dies könnte 
zu nachteiligen Abweichungen gegenüber der Investitions-
rechnung und der Ergebnisprognose führen.

Im Falle der Insolvenz des Generalunternehmers Biogas Nord 
Anlagenbau GmbH bestünde die Möglichkeit, dass die ver-
traglich vereinbarten Wartungs- und Reparaturleistungen an 
den Biogasanlagen dann von einem anderen Unternehmen 
zu einem höheren Preis eingekauft werden müssten. Dies 
könnte zu nachteiligen Abweichungen gegenüber der Inves-
titionsrechnung führen und könnte die Ausschüttungen für die 
UDI Biogas Wendlinghausen GmbH & Co. KG vermindern.

Rohstoffversorgung
Der Betrieb der Biogasanlagen setzt eine ausreichende Ver-
fügbarkeit der benötigten Einsatzstoffe voraus. Zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung ist die Rohstoffversorgung durch eine 
20-jährige Lieferverpflichtung seitens der Reden GmbH & Co. 
KG zu 100 % gesichert. Zudem garantiert die Reden GmbH 
& Co. KG für die ersten zehn Jahre eine Substratlieferung zu 
Festpreisen.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die aus-
reichende Versorgung der Anlage dennoch nicht oder nicht 
rechtzeitig erreicht werden kann, weil der Rohstofflieferant 
nicht die vertraglich zugesicherten Mengen oder Qualitäten 
zur Verfügung stellen kann (z. B. aufgrund schlechter Ernten, 
Naturkatastrophen, gesetzlicher oder behördlicher Abgabe-
beschränkungen oder Insolvenz eines seiner Unterlieferan-
ten). In diesem Fall wäre ein Zukauf aus anderen Quellen zu 
möglicherweise höheren Preisen notwendig. Dies würde das 
Ergebnis der Projektgesellschaft schmälern und könnte zu ge-
ringeren Ausschüttungen führen als geplant.

Versorgungsengpässe könnten sich auch aus der Logistik 
ergeben, wenn Schwierigkeiten beim Transport auftreten. 
Sollte eine ausreichende Belieferung der Anlage mit Rohstof-
fen nicht oder nicht rechtzeitig sichergestellt werden können, 
könnte sich die vorgesehene Biogasproduktion verzögern 
oder vermindern. Dies würde zu Einnahmeausfällen führen, 
welche die Ausschüttungen mindern könnten.

Preissteigerung für Rohstoffversorgung
Die Lieferverpflichtung seitens der Reden GmbH & Co. KG 
ist vertraglich für 20 Jahre gesichert. Die Rohstoffpreise sind 
jedoch nur für die ersten 10 Jahre fixiert. Nach Ablauf der 
Preisbindung müssen die Rohstoffe zu Marktpreisen einge-

kauft werden. Zwar sind in der Planrechnung entsprechende 
Preissteigerungen einkalkuliert. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit,  dass die Rohstoffe dauerhaft zu einem höheren als 
dem prognostizierten Preis erworben werden müssen. Dies 
würde zu einem reduzierten Ergebnis der Projektgesellschaft 
und infolgedessen auch zu verminderten Ausschüttungen an 
die Anleger führen.

Technische Verfügbarkeit
In den Prognosen über den Gasertrag der Biogasanlage sind 
Sicherheitsabschläge auf die technische Verfügbarkeit der 
Anlage bereits eingerechnet. Diese beinhalten u. a. Abschlä-
ge für planmäßige Wartungen und Reparaturen. Darüber hin-
ausgehende Ausfallzeiten durch technische Defekte der Anla-
ge würden zu einer Reduktion der Gas- und Stromproduktion 
führen. Für die Wartung und Instandhaltung der Biogasanlage 
sowie die Generalüberholung der Blockheizkraftwerke wer-
den bei der Projektgesellschaft Rücklagen gebildet. Trotz der 
Wartungsverträge bzw. der Bildung von Rücklagen könnten 
die tatsächlichen die geplanten Kosten übersteigen. Dies wür-
de die Wirtschaftlichkeit der Anlage entsprechend verringern 
und könnte so zu geringeren Ausschüttungen führen.

Prozessbiologie
Die Gasausbeute und der für den Brennwert des Gases maß-
gebliche Methangehalt des Biogases hängen im Wesentli-
chen von den Einsatzstoffen und der Prozessbiologie ab. Die 
Rohstoffqualitäten können wetter- und lagerungsbedingten 
Schwankungen unterliegen, die sich mindernd auf die Gaser-
träge auswirken. Auch die Stabilität der Prozessbiologie be-
einflusst die Gasproduktion. Wesentliche Störungen können 
durch Schwankungen in der Zusammensetzung der Einsatz-
stoffe, durch die Einleitung von Fremd- und Hemmstoffen 
oder durch Temperaturschwankungen auftreten. Im Extremfall 
könnten die biologischen Prozesse im Fermenter vollständig 
zum Erliegen kommen, so dass die Gasproduktion für einen 
längeren Zeitraum unterbrochen wäre. Eine dauerhaft gerin-
gere Gasausbeute würde die Erlöse der Biogasanlage und die 
Ausschüttungen an die Anleger vermindern.

Versicherungsschutz bei Schadensfällen
Für die Deckung von Bau-, Betriebs- und Haftpflichtrisiken 
wurden Versicherungen abgeschlossen. Dennoch sind Lü-
cken im Versicherungsschutz nicht auszuschließen, so dass 
Schäden möglicherweise nicht oder nur teilweise abgedeckt 
wären. Eingetretene Versicherungsfälle könnten zu einer Er-
höhung der Versicherungsprämien, gegebenenfalls auch zum 
Verlust des Versicherungsschutzes führen, sofern keine alter-
native Versicherung für diesen Fall gefunden würde. Hieraus 
können sich ebenso Abweichungen zur Prognoserechnung 
ergeben. Gleiches gilt, wenn ein Schaden von der Versiche-
rung zwar reguliert wird, die Projektgesellschaft aber einen 
gewissen Selbstbehalt zu übernehmen hätte. Diese Fälle wür-
den zu Abweichungen gegenüber der Investitionsrechnung 
führen und möglicherweise die Ausschüttungen vermindern.
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Fremdkapital
Die Aufnahme von Fremdkapital erfolgt nur durch die Projekt-
gesellschaft. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegen 
verbindliche Finanzierungszusagen der Hausbank der Reden 
GmbH & Co. KG sowie einer norddeutschen Großbank für die 
Fremdfinanzierung vor. Beabsichtigt ist, das Fremdkapital
über KfW-Darlehen oder andere vergleichbare Darlehen si-
cherzustellen.

Es ist dennoch nicht ausgeschlossen, dass aufgrund unvor-
hergesehener Umstände die Fremdfinanzierung nicht oder zu 
ungünstigeren Konditionen als in der Investitionsplanung vorge-
sehen gelingt. Ungünstigere Darlehenskonditionen würden zu 
einem reduzierten Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit 
möglicherweise zu geringeren Ausschüttungen führen. Falls die 
Darstellung der Fremdfinanzierung nicht gelänge, würde dies 
zur Rückabwicklung des Fonds führen. Da für das Projekt be-
reits Anlaufkosten entstanden sind, würden die Anleger in einem 
solchen Falle nicht mehr das investierte Kapital zurückerhalten.

Zinsen nach Ende der Zinsfestschreibung
Da die Zinsen für das geplante KfW-Darlehen nur für 10 Jah-
ren festgeschrieben werden, besteht die Möglichkeit, dass die 
Zinsen ab dem 11. Jahr höher sind als in der Prognose ange-
nommen. Die dadurch auflaufenden höheren Finanzierungs-
kosten könnten das Ergebnis der Fondsgesellschaft schmä-
lern und damit zu verminderten Ausschüttungen führen.

Klagen und Widersprüche
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zu einem späte-
ren Zeitpunkt Widersprüche oder Klagen gegen die Bau- oder 
Nutzungsgenehmigung der Biogasanlage erhoben werden. 
Hierdurch kann es zu Verzögerungen beim Bau kommen. Ist 
die Anlage bereits errichtet, besteht die Möglichkeit, dass die 
Genehmigung für die Nutzung des Grundstückes für den Be-
trieb einer Biogasanlage gerichtlich entzogen oder nur unter 
Auflagen erteilt wird. In diesen Fällen würde es zu Abweichun-
gen von der Prognose- und Renditerechnung und somit zu 
niedrigeren Ausschüttungen an die Anleger kommen.

Verzinsung liquider Mittel
Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, liquide Mittel kurz- bis 
mittelfristig anzulegen. Dabei wird in der Prognoserechnung 
von einem Zinssatz von 2,5 % p. a. ausgegangen. Sollte diese 
Verzinsung nicht zu erzielen sein, wird dies zu einem gerin-
geren Ergebnis der Fondsgesellschaft führen. Dies kann die  
Ausschüttungen an die Anleger vermindern.

Netzanschluss
Der örtliche Stromnetzbetreiber ist nach dem EEG zur Annah-
me von Strom aus regenerativen Energien verpflichtet. Sollte 
der geplante Netzanschluss nicht oder nicht in der zugesag-
ten Form und Anlagenkonfiguration realisiert werden, könnte 
dies zu niedrigeren Einspeisevergütungen, erhöhten Kosten 
und damit zu verminderten Ausschüttungen führen.

Betriebskosten
Die in der Prospektprognose angenommenen Betriebskosten 
basieren auf den abgeschlossenen Verträgen sowie den der 
Emittentin von der Biogas Nord Anlagenbau GmbH zur Ver-
fügung gestellten Informationen. Die tatsächlich anfallenden 
Betriebskosten können von diesen Werten abweichen und hö-
her ausfallen und damit das Ergebnis der Projektgesellschaft 
und das Ergebnis der Fondsgesellschaft vermindern.

Preissteigerung der Betriebskosten
Die Betriebskosten der Projektgesellschaft und der Fonds-
gesellschaft wurden in den Prospektprognosen mit einer 
Preissteigerung von jährlich 2 % berücksichtigt. Sollte die 
Preisentwicklung höher als erwartet ausfallen, würden das 
wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft und damit die Aus-
schüttungen niedriger ausfallen als geplant.

Betriebsdauer der Anlage
Die Lebensdauer einer Biogasanlage beträgt nach heutigen 
Annahmen mehr als 20 Jahre. Praktische Erfahrungswerte 
gibt es für Anlagen heutiger Bauart allerdings noch nicht. Da 
das EEG eine feste Vergütung für 20 Jahre plus des Inbe-
triebnahmejahres vorsieht, wurde die Ergebnisprognose auf 
diesen Zeitraum begrenzt. Sollten technische und sonstige 
Gründe dazu führen, dass der Betrieb der Anlage früher ein-
gestellt werden muss, würde sich dies mindernd auf die Wirt-
schaftlichkeit und die Ausschüttungen auswirken.

Wärmeverkauf
Im Rahmen des Wärmeverkaufs besteht zum einen das Ri-
siko, dass es nicht gelingt, die Wärme an alle Endkunden zu 
verkaufen, die bisher ihr Interesse daran angemeldet haben.
Zum anderen kann es dazu kommen, dass Wärmekunden 
ihre bereits vertraglich zugesicherte Abnahmemenge, z.B. 
wegen Insolvenz oder Produktionsverlagerung, nicht abneh-
men könnnen. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Wärmeabnehmer langfristig, z. B. wegen besserer 
Gebäudeisolierung, weniger Wärme verbrauchen werden, 
als in der Prognoserechnung einkalkuliert. Außerdem ist es 
möglich, dass wärmere Winter zu niedrigeren Wärmeverkäu-
fen führen. Folge der beschriebenen Risiken wären geringere 
Einnahmen aus dem Wärmeverkauf und damit auch geringere 
Ausschüttungen an die Anleger.

Weitere Risiken
Weitere wesentliche Risiken existieren nach Kenntnis des An-
bieters nicht.
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Vorteil der Vermögensanlage Attraktive Renditen, die auch höher als geplant ausfallen können

Vorsichtiger Kalkulationsansatz Hoher Sicherheitspuffer durch sehr niedrig kalkulierte Zahl der Volllaststunden

Sicherheit durch EEG-Vergütung Der erzeugte Strom wird für 20 Jahre sicher nach EEG vergütet.

Qualitativ hochwertige Anlagentechnik Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch langlebige und qualitativ hochwer-
tige Anlagen von Biogas Nord

Prozessoptimierung Durch Maßnahmen zur Optimierung der technischen und biologischen Pro-
zesse kann mehr Biogas produziert werden als geplant.

Überzeugendes regionales
Versorgungskonzept

Regionales Versorgungskonzept: Substrate, die vor Ort angebaut werden, 
sparen Transportkosten und kommen den Landwirten aus der direkten Um-
gebung zugute.

Langfristig gesicherte Rohstoffströme Der Rohstoffbedarf ist langfristig vertraglich gesichert: 20-jähriger Substratlie-
fervertrag mit Festpreisen für 10 Jahre gibt Kalkulationssicherheit.

Optimale Wärmenutzung durch 
dezentrales Nahwärmenetz

Drei dezentrale BHKWs sorgen für endverbrauchernahe und damit verlustar-
me Wärmeproduktion.

Mehreinnahmen aus Wärmeverkauf Nach 7 Jahren werden die Preise für die verkaufte Wärme angepasst. Im Win-
ter wird die Wärme zu 100 % genutzt, im Sommer besteht ein Zusatzpotenzial 
beim Wärmeverkauf.

Flexible Wärmeproduktion Die Wärmeproduktion kann flexibel auf eine steigende Nachfrage angepasst 
werden.

Risikominimierung Die Substratversorgung ist vorbildlich über Bürgschaften und eine Grund-
schuld abgesichert.

Hohe Betriebssicherheit Durch eine dezentrale Verstromung des Biogases können Ausfallzeiten we-
gen Wartung oder Reparaturen so gering wie möglich gehalten werden.

Zukunftsenergie Biogas Biogas als Lieferant von Strom und Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen 
hat riesiges Potenzial bei knapper werdenden fossilen Brennstoffen.

Mehreinnahmen aus Stromverkauf Wird mehr Biogas erzeugt als kalkuliert, kann auch mehr Strom erzeugt und 
verkauft werden.

Anlagenoptimierung Durch professionelle Betreuung durch Biogas Nord kann mehr Gas als prognos-
tiziert erzeugt und verkauft werden.

Innovationen bei
mikrobiologischen Prozessen

Potenzial durch Innovationen, beispielsweise durch neue Bakterienstämme, 
die mehr Gas produzieren

Innovationen bei der Anlagentechnik Potenzial durch höhere Wirkungsgrade z. B. der BHKWs

Innovationen bei den Energiepflanzen Potenzial durch Neuzüchtungen, die schneller wachsen oder höhere Gas-
erträge bringen als kalkuliert

Perspektive dezentrale Stromversorgung Bei weiter steigenden Strompreisen kann es wirtschaftlich interessant sein, 
den aus Biogas gewonnenen Strom direkt vor Ort zu Preisen über der EEG-
Vergütung zu verkaufen.
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Mit einer Beteiligung an der UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG ermöglichen Sie die Reali-
sierung eines hocheffizienten und zukunftsträchtigen Projek-
tes im Bereich der Erneuerbaren Energien und sichern sich 
zugleich attraktive Renditechancen.

Vor dem Hintergrund von Klimaschutz, endlichen fossilen 
Energieträgern sowie steigenden Öl- und Gaspreisen entwi-
ckelt sich Biogas zur Zukunftsenergie. Biogas als Strom- und 
Wärmelieferant aus nachwachsenden Rohstoffen gewinnt im-
mens an Bedeutung. Selbst Erdgas könnte künftig zu einem 
wesentlichen Teil durch Biogas ersetzt werden. Dabei eröff-
net die Produktion von Biogas ökologische und ökonomische 
Chancen gerade für landwirtschaftlich geprägte, wirtschaft-
liche schwache Regionen. Eine Vielzahl von Dörfern und 
Gemeinden könnte sich wie im Modell Wendlinghausen mit 
Strom und Wärme aus Bioenergie preisgünstig selbst versor-
gen und gleichzeitig große Mengen klimaschädigendes CO2 
einsparen. Und die Landwirte vor Ort profitieren als Substrat-
lieferanten und Betriebsführer der Biogasanlagen.

Investitionen in Erneuerbare Energien sind neben den wirt-
schaftlich interessanten Perspektiven zugleich eine Investition 
in den Erhalt der Lebensgrundlagen künftiger Generationen. 
Der Ausbau Erneuerbarer Energien legt den Grundstein für 
einen schrittweisen Umbau der Energiewirtschaft zu einem 
zukunftsfähigen Energiemix.

Die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG 
bietet Ihnen die Möglichkeit, sich als Kommanditist an der Ge-
sellschaft zu beteiligen und so von diesen Chancen zu profi-
tieren.

Die  Chancen im Detai l

Vorteil der Vermögensanlage
Diese Kommanditbeteiligung eröffnet die Chance auf eine 
hohe Rendite mit prognostizierten Ausschüttungen von 
321 % bis zum Jahr 2029, wie sie mit konventionellen Zinsan-
lagen kaum zu erzielen ist.

Vorsichtiger Kalkulationsansatz
Für die wirtschaftliche Beurteilung des Projektes wurde ein 
kaufmännisch vorsichtiger Kalkulationsansatz gewählt. Tat-
sächlich hat ein Kalenderjahr 8.760 Stunden, während de-
ren die Biogasanlage theoretisch Strom produzieren kann. 
Um Ausfallzeiten z. B. durch Wartungsarbeiten oder natür-
liche Schwankungen in der Prozessbiologie zu berücksich-
tigen, wurde bei der Planrechnung ein hoher Sicherheitsab-
schlag gewählt. So wurden für den Betrieb der Anlagen statt 
8.760 Volllaststunden nur rund 6.900 Volllaststunden pro 
Jahr angenommen. Dies entspricht einem Sicherheitspuf-
fer von 21 %. Nach Angaben des Herstellers überschreiten 
Biogasanlagen von Biogas Nord in der Praxis regelmäßig 
7.500 Volllaststunden pro Jahr deutlich. Werte über 8.000 
Stunden sind keine Seltenheit.

Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht entsprechen die 
angesetzten Werte lediglich der Stromproduktion aus der 
Substratmenge, die durch die Substratlieferverträge mit Herrn 
von Reden für 20 Jahre abgesichert ist. Die Fermenter sind 
aber so ausgelegt, dass auch höhere Mengen an Maissilage 
oder Getreide in die Anlage gefahren werden können. Das be-
deutet eine große Chance, dass die tatsächlich erzielten Ein-
speiseerlöse über den prognostizierten liegen werden, wenn 
die Substratzufuhr entsprechend erhöht wird. Dies wiederum 
reduziert die Risiken beim Betrieb der Anlage deutlich.
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Zudem wurde nicht die komplette mögliche Wärmenutzung am 
Standort kalkuliert. Mit der Biogasanlage werden hauptsäch-
lich der alte Ortskern, das Schloss Wendlinghausen sowie 
mehrere Gewerbebetriebe mit Wärme versorgt. Private Haus-
halte verbrauchen im Winter mehr Heizenergie als im Som-
mer, so dass insbesondere in den Monaten April bis Oktober 
noch ungenutzte Abwärme zur Verfügung stehen wird. Des-
halb besteht hier, insbesondere bei den eingebundenen Ge-
werbebetrieben, noch Potenzial für weiteren Wärmeverkauf. 
Gelingt es, mehr Wärme zu verkaufen als geplant, können hö-
here Einnahmen erzielt werden. Zusätzlich ergäbe sich dann 
ein weiterer Sicherheitspuffer für unvorhergesehene Kosten. 
Dies erhöht die Sicherheit für den Anleger.

Sicherheit durch EEG-Vergütung
Das EEG sichert für 20 Jahre feste Preise für die Abnahme 
des Stroms, der aus Biogas erzeugt und ins Netz eingespeist 
wird. Da der Strom des hier beschriebenen Projekts aus nach-
wachsenden Rohstoffen (NawaRos) im Sinne des EEG ge-
wonnen wird, vergütet der Netzbetreiber den Strom neben der 
festgelegten Mindestvergütung zusätzlich mit dem NawaRo-
Bonus. Neben Pflanzensilage wird auch ein hoher Anteil an 
Rinderfestmist und Hühnertrockenkot zum Einsatz kommen, 
so dass zusätzlich der sogenannte Gülle-Bonus in Anspruch 
genommen werden kann. Hinzu kommt der Bonus für Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK), der für die Errichtung des Nahwär-
menetzes gezahlt wird, über das das Dorf Wendlinghausen 
mit Energie versorgt wird.

Bei der Stromvergütung zahlt sich auch die Anlagenkonfigu-
ration mit den drei dezentralen BHKWs aus: Alle drei BHKWs 
werden aufgrund der räumlichen Entfernung (> 500 m) und 
weil sie durch ein Mikrogasnetz verbunden sind, als eigen-
ständige Anlagen nach dem EEG-Anlagenbegriff gewertet. 
Dies führt zu Mehreinnahmen von 11 % gegenüber einer 
Anlagenkonfiguration mit einem einzigen großen BHKW. Die 

höhere Grundvergütung und vor allem der Gülle-Bonus von 
4 Cent/kWh schlagen im Ertrag spürbar zu Buche. Das be-
deutet hohe und langfristig gesicherte Einnahmen aus dem 
Stromverkauf und damit hohe Sicherheit für den Anleger.

Qualitativ hochwertige Anlagentechnik
Die Biogas Nord Anlagenbau GmbH, welche die Anlage als 
Generalunternehmer schlüsselfertig errichtet, hat sich in der 
Branche als kompetenter Komplettanbieter für qualitativ hoch-
wertige Biogasanlagen einen Namen gemacht. In die Konzep-
tion der Biogas Nord-Anlagen fließt Erfahrung aus der tech-
nischen und biologischen Prozessoptimierung einer Vielzahl 
von Biogasanlagen bundesweit ein. Biogas Nord hat bereits 
mehr als 180 Biogasanlagen errichtet.

Es ist vertraglich vereinbart, dass die Biogas Nord-Gruppe 
die Inbetriebnahme und Wartung der Anlage zusammen mit 
dem Betriebsführer vor Ort übernimmt. Hierzu wird die Pro-
jektgesellschaft einen Inbetriebnahmevertrag und einen Ver-
trag über die prozessbiologische Überwachung der Anlagen 
mit Biogas Nord abschließen. Außerdem wird Biogas Nord 
die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für die BHKWs 
durchführen. Diese günstigen Voraussetzungen lassen einen 
wirtschaftlich hocheffizienten Betrieb und hohe Gaserträge 
erwarten.

Prozessoptimierung
Die Biogas Nord AG wird sich um die fortlaufende Optimierung 
der technischen und mikrobiologischen Prozesse kümmern. 
Auf diesem Sektor zählt Biogas Nord aufgrund ihrer langjäh-
rigen Erfahrung zu den Marktführern in Deutschland. Ziel ist 
es, die Gaserträge bei gleichbleibender Substratmenge zu 
steigern und damit die wirtschaftliche Rentabilität der Anlagen 
zu erhöhen. Dabei verfolgt Biogas Nord einen ganzheitlichen 
Betreuungsansatz, der die Optimierung der Biomasse (z. B. 
Energiepflanzenanbau) und der biologischen Prozesse sowie 
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das Feintuning der Technik für reibungslose Abläufe umfasst. 
Dies lässt einen wirtschaftlichen und hocheffizienten Betrieb 
der Biogasanlagen und hohe Gaserträge erwarten.

Überzeugendes regionales Versorgungskonzept
Das Betreiberkonzept basiert auf einem regionalen Versor-
gungsprinzip: Anders als bei Großanlagen werden die Sub-
strate in der Umgebung angebaut, was auch die Transport-
kosten niedrig hält. Damit kann Wertschöpfung in der Region 
entstehen und kommt allen Beteiligten vor Ort zugute.

Langfristig gesicherte Stoffströme
Der Einkauf der Rohstoffe und der Absatz von Strom sind 
gesichert: Joachim von Reden, der auch persönlich an der 
Projektgesellschaft beteiligt ist, bewirtschaftet das Gut 
Wendlinghausen mit 300 ha seit Anfang der 80er-Jahre als 
Öko-Betrieb. Über seine Firma, die Reden GmbH & Co. KG, 
garantiert er die Substratlieferungen für 20 Jahre, davon 10 
Jahre zu Festpreisen. Damit ist die Versorgung der Anlage 
mit Rohstoffen aus konventioneller Landwirtschaft über den 
gesamten Prognosezeitraum hinweg sichergestellt.

Nach Ende der Preisfestschreibung berücksichtigt die Plan-
rechnung zunächst einen 10%igen Mehrpreis bei der Pflan-
zensilage und danach jährlich um 2 % steigende Substratprei-
se, was weitere Sicherheit auf der Kostenseite bedeutet. Die 
Preise für landwirtschaftliche Produkte können jedoch auch 
sinken oder langsamer steigen als angenommen. Dies würde 
zu niedrigeren Kosten und damit zu höheren Ertragschancen 
für die Anleger führen. Der Verkauf von Strom an den örtli-
chen Netzbetreiber ist als Haupteinnahmequelle durch das 
EEG für 20 Jahre gesichert.

Optimale Wärmenutzung durch
dezentrales Nahwärmenetz
Die Wärme, die bei der Stromproduktion anfällt, kann opti-
mal genutzt werden, da sie genau dort produziert wird, wo 
sie auch verbraucht wird. Die Anlagenkonfiguration mit drei 
BHKWs an strategisch günstigen Punkten in Wendlinghausen 
macht es möglich:

mitten im Ort für das Nahwärmenetz zur Versorgung der  ●
Bewohner,
am Sägewerk, weil dieses der größte einzelne Wärmeab- ●
nehmer ist,
an der Biogasanlage zur Beheizung der Fermenter. ●

Die Wärme muss nicht erst über ein langes Wärmenetz un-
ter hohen Verlusten zu den Endverbrauchern transportiert 
werden. Dadurch ergibt sich ein optimales Wärmenutzungs-
potenzial von über 2,7 Mio. kWh. Das bedeutet ein Plus von 
23 % gegenüber einer zentralen BHKW-Lösung und damit ein 
hohes Einnahmepotenzial für den Wärmeverkauf.

Mehreinnahmen aus Wärmeverkauf
Für den Standort existiert bereits ein vorbildliches Wärme-
nutzungskonzept. Über ein Nahwärmenetz werden Schloss 
Wendlinghausen, der alte Ortskern sowie mehrere Gewer-
bebetriebe mit Energie versorgt werden. Langfristig soll der 
gesamte Ort durch Erneuerbare Energien versorgt werden. 
Da bislang, vor allem in den Sommermonaten, noch nicht die 
gesamte Wärme genutzt werden kann, besteht die Chance 
auf Mehreinnahmen durch weitere Wärmeabnehmer.

Zudem sehen die Wärmelieferverträge die Lieferung von 
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Wärme für 7 Jahre zum Festpreis vor. Danach ist der Versor-
ger, die NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG, berech-
tigt, den Wärmepreis den Betriebsbedürfnissen anzupassen. 
In der Planrechnung wurde hier mit 2,5 % Preissteigerung 
p. a. gerechnet. Sollte die Energiepreisentwicklung in den 
kommenden Jahren ähnlich verlaufen wie in der Vergan-
genheit, dürfte die angesetzte Preissteigerung überschritten 
werden. Damit würden deutliche Mehreinnahmen durch den 
Wärmeverkauf entstehen. Diese sind noch nicht in der Plan-
rechnung berücksichtigt, so dass weiteres Potenzial für Zu-
satzeinnahmen für die Fondsgesellschaft und damit für die 
Anleger besteht.

Flexible Wärmeproduktion
Da die drei BHKWs dezentral Strom und Wärme erzeugen, 
kann dezentral und flexibel auf die Nachfrage nach Wärme an 
den einzelnen Standorten reagiert werden. Steigt am Standort 
eines BHKW der Bedarf an Wärme, so kann durch mehr Input-
stoffe die Leistung der Biogasanlage höher gefahren werden, 
so dass mehr Wärme produziert werden kann. Auch ist es 
möglich, die Motoren der BHKWs gegen größere auszutau-
schen, wenn zusätzliche Wärmeabnehmer gefunden werden. 
Alle BHKWs sind zudem mit hochwertigen Qualitätsmotoren 
von MAN ausgestattet. Diese sind gefragt und können daher 
leicht wieder veräußert werden.

Risikominimierung
Hauptkostenträger für die Projektgesellschaft sind die Sub-
strate. Einer der wichtigsten Faktoren ist deshalb die Ab-
sicherung der Substratlieferungen. Hier bietet das Projekt 
Wendlinghausen herausragende Sicherheiten. Mit der Reden 
GmbH & Co. KG wurde ein 20-jähriger Substratliefervertrag 

geschlossen. Für die Risikoübernahme bei der Substrat-
versorgung, insbesondere für die 10-jährige Versorgung zu 
Festpreisen, erhält Joachim von Reden eine Substratpreis-
vorauszahlung in Höhe von 675.000 Euro, die er mit einer 
Grundschuld auf seinen Bio-Landwirtschaftsbetrieb vollstän-
dig absichert. Zudem garantiert er für die Substratversorgung 
durch eine persönliche selbstschuldnerische Bürgschaft in 
Höhe von 337.500 Euro. Von Reden bewirtschaftet einen 300 
ha großen Vorzeigebetrieb und gilt als einer der ersten Öko-
Pioniere in der Region, der schon vor über 25 Jahren konse-
quent auf nachhaltige Wirtschaftsweise umgestellt hat. Neben 
der langfristigen Versorgung der Biogasanlage mit Rohstoffen 
übernimmt von Reden die Gärreste zur Düngung seiner Fel-
der und ist selbst an der Projektgesellschaft beteiligt.

Damit weist das Projekt Wendlinghausen bei der Substratver-
sorgung ein vorbildliches Sicherheitskonzept auf.

Hohe Betriebssicherheit
Wartungs- und Reparaturarbeiten am BHKW haben größten 
Einfluss darauf, wie viel und wie kontinuierlich mit einer Bio-
gasanlage Energie erzeugt werden kann, denn es kann wäh-
rend dieser Zeit kein Strom produziert werden. Das während 
dieser Arbeiten entstehende Biogas muss normalerweise ab-
gefackelt werden. Da in Wendlinghausen drei BHKWs durch 
ein Gasnetz miteinander verbunden werden, kann praktisch 
eine 100 %ige Verfügbarkeit erreicht werden. Fällt beispiels-
weise ein BHKW aus, da es gewartet wird, können die bei-
den anderen BHKWs mit erhöhter Last betrieben werden und 
ersetzen so das ausgefallene BHKW. Damit erhöhen sich 
die Gesamtrentabilität und die Betriebssicherheit der Anlage 
deutlich.



24

Die  Chancen im Deta i l

Zukunftsenergie Biogas
Biogas kann wesentlich dazu beitragen, unsere Energiever-
sorgung bei knapper werdenden fossilen Ressourcen für die 
Zukunft zu sichern. Der klimafreundliche Energieträger lässt 
sich ausgezeichnet speichern und ist grundlastfähig. Biogas 
ergänzt deshalb als immer verfügbare Energiequelle Wind-
kraft und Sonnenenergie ideal.

Biogas kann zur Erzeugung von Strom und Wärme, aber 
auch als Kraftstoff genutzt werden. Und Biogas kann dank 
ausgereifter Technik mit hohem Wirkungsgrad und größ-
ter Effizienz erzeugt werden. Die intensive Nutzung der 
vielseitigen und nachhaltigen Energiequelle Biogas steht 
dabei erst am Anfang. Gerade für strukturschwache Ag-
rarregionen bietet die Biogasproduktion ein enormes öko-
logisches und wirtschaftliches Potenzial. Die Selbstversor-
gung von Dörfern und Gemeinden mit Wärme und Strom 
aus nachwachsenden Rohstoffen kann einen entscheiden-
den Beitrag zur Energiesicherheit in Deutschland und zur 
Unabhängigkeit von Gasimporten sowie zum Klimaschutz 
weltweit leisten.

Mehreinnahmen aus Stromverkauf
Bei den Planrechnungen wurden Volllaststunden und Gaser-
träge kalkuliert, die bei durchschnittlichem Betrieb gut zu errei-
chen sind. Wenn die Anlagen mehr Betriebsstunden pro Jahr 
leisten und die Gaserträge höher ausfallen, führt dies zu einer 
höheren Stromproduktion, zu höheren Einnahmen und damit 
auch zu höheren Ausschüttungen an die Anleger.

Anlagenoptimierung
Die professionelle Prozessbetreuung durch Biogas Nord 
lässt höhere Gaserträge als prognostiziert erwarten. Wenn 
der biologische Vergärungsprozess optimal verläuft, können 
Biogasanlagen deutlich höhere Leistungen als geplant er-
bringen. Für diesen Fall könnte die Leistung der Blockheiz-
kraftwerke erhöht werden, indem diese erweitert oder ausge-
tauscht würden. Das würde eine deutlich höhere Strom- und 
Wärmeproduktion ermöglichen und damit entsprechend hö-
here Erträge erwirtschaften.

Innovationen bei mikrobiologischen Prozessen
Die Erforschung der mikrobiologischen Prozesse in einer 
Biogasanlage steht praktisch erst am Anfang. Betreiber, Anla-
genbauer, Labors und Hochschulen forschen intensiv, um den 
Vergärungsprozess zu optimieren und um höhere Erträge an 
Biogas zu erzielen. Biogas Nord arbeitet auf diesem Gebiet 
intensiv mit renommierten Instituten zusammen.

Derzeit sind mehrere Entwicklungen im Gang, die auch den 
Anlagen dieses Fonds zugutekommen können. Neue Bakte-
rienstämme, welche die Substrate schneller und effizienter 
abbauen, könnten die Gaserträge erhöhen oder die gleiche 
Gasmenge aus weniger Rohstoffen produzieren. Auch neue 
Enzympräparate können die Effizienz der Gärprozesse stei-
gern.

Innovationen bei der Anlagentechnik
Auch in der Anlagentechnik sind Innovationen zu erwarten, 
die die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Biogasanlagen 
oder die Weiterverwertung von Biogas optimieren. Mit Block-
heizkraftwerken (BHKW) höheren Wirkungsgrades könnte 
beispielsweise aus der gleichen Menge Biogas mehr Strom 
und Wärme gewonnen werden.

Innovationen bei den Energiepflanzen
Beim Anbau von nachwachsenden Rohstoffen können neue 
Erkenntnisse dazu beitragen, pro Tonne Biomasse höhere Er-
träge zu erzielen. Spezielle Pflanzensorten könnten gezüchtet 
werden, die sich noch besser zum Vergären in Biogasanlagen 
eignen und eine größere Gasausbeute liefern als heute mög-
lich. Dabei ist es erklärtes Ziel, auf gentechnisch verändertes 
Saatgut zu verzichten. Letztendlich soll erreicht werden, dass 
sich die Kosten für die Rohstoffe durch Ertragssteigerungen 
und Verbesserungen der Anbauverfahren senken lassen.

Perspektive dezentrale Stromversorgung
Die Einspeisevergütung nach dem EEG entspricht heute un-
gefähr den Endverbraucherpreisen für Strom. Da Biogas im 
Gegensatz zu Sonnenenergie und Windkraft grundlastfähig 
ist und für die konstante Stromproduktion genutzt werden 
kann, besteht bei weiter steigenden Strompreisen die Pers-
pektive, den Biogas-Strom regional zu vermarkten. Wenn die 
Endverbraucherpreise weiter steigen, könnte Strom in einem 
lokalen Stromnetz zu einem höheren Preis angeboten wer-
den, als es die EEG-Vergütung vorsieht.

Mehrertrag
Der Erfolg der Anlage hängt maßgeblich von zwei Fakto-
ren ab: Von der Qualität der eingesetzen Subsrate und der 
opitmalen Betreuung und Wartung der Anlage vor Ort. Um 
einen möglichst hohen Leistungsanreiz zu schaffen wurde 
eine Mehrertragsklausel vereinbart. Diese greift aber erst, 
wenn die Ausschüttungen an die Kommanditisten der Projekt-
gesellschaft wie prospektiert erfolgen konnten. Sollten nach 
4 Jahren, ab 2012 alle drei Jahre durch gutes Wirtschaften 
der Beteiligten ein Mehrertrag gegenüber den prospektierten 
Werten entstanden sein, so erhält der für die Substratlieferun-
gen verantwortliche Joachim von Reden und die für die Be-
treuung der Anlage zuständige Biogas Nord AG je 25 % des 
Mehrertrages, während der Fondsgesellschaft 50 % dieses 
Betrages zusteht. Damit profitieren alle Beteiligten von einem 
erfolgreichen Betrieb der Anlage.
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Strom und Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen sind 
zwei vielversprechende Wege, um die Energieversorgung 
umweltfreundlich zu gestalten. Hierüber sind sich alle politi-
schen Lager einig. 

Energiepflanzen, die vor Ort wachsen und speziell für die 
Energieerzeugung angebaut werden, machen unabhängiger 
von den endlichen fossilen Energieträgern Erdöl, Erdgas und 
Kohle. Energie aus Biomasse schont das Klima und trägt dazu 
bei, die Klimaschutzziele zu erreichen. Und nicht nur die Um-
welt profitiert: Der Anbau von Energiepflanzen schafft neue 
Perspektiven selbst für Landwirte im Nebenerwerb, für die die 
Landwirtschaft kaum mehr rentabel ist. 

Biogas aus Biomasse kann dank ausgereifter Technik mit 
hohem Wirkungsgrad und größter Effizienz erzeugt werden, 
denn Biogas kann aus der ganzen Pflanze gewonnen werden. 
So wird viel mehr Energie aus der gleichen Pflanzenmenge 
freigesetzt, als wenn nur bestimmte Pflanzenteile verwertet 
werden wie z. B. bei der Ölpressung. Selbst Nebenproduk-
te der Landwirtschaft wie Gülle, Mist oder organische Abfälle 
können verwertet werden.

Multitalent Biogas sichert Mobilität
und Energieversorgung zugleich
Biogas ist ausgesprochen vielseitig. Es kann in einem Block-
heizkraftwerk verbrannt werden, um Strom und Wärme 
zu erzeugen. Da sich Biogas gut speichern lässt, kann die 
Stromproduktion dem Verbrauch gezielt angepasst werden. 
Als immer verfügbare Energiequelle ergänzt Biogas deshalb 
Windkraft und Sonnenenergie ideal. Denn Biogas liefert Ener-
gie rund um die Uhr und ist somit grundlastfähig.

Biogas, das als Bio-Methan aufbereitet wurde, kann in Tanks 

abgefüllt oder in Pipelines transportiert werden. Weil seine Ei-
genschaften denen des Erdgases gleichen, kann es Erdgas 
ersetzen und dessen bereits bestehende Infrastruktur nutzen. 
An Biogastankstellen kann der Kraftstoff vom Acker von Erd-
gasfahrzeugen getankt werden und macht umweltfreundlich 
mobil. Dabei fährt man mit Biogas sogar wesentlich schad-
stoffärmer als mit Biodiesel.

Wärme fällt bei der Biogasverstromung automatisch an: Wird 
aus Biogas Strom gewonnen, können 40 % der Energie um-
gesetzt werden, die im Biogas enthalten ist. Wird zusätzlich 
die anfallende Wärme genutzt, steigt die Energieausbeute auf 
bis zu 85 %. Dezentrale Biogas-Blockheizkraftwerke erzeugen 
Strom und versorgen gleichzeitig z. B. Gartenbaubetriebe, Sä-
gewerke, Krankenhäuser, Schulen, Turnhallen und Bürogebäu-
de mit Wärme. Gerade in ländlichen Gegenden können Kom-
munen so ihren gesamten Energiebedarf unabhängig decken.

Bakterien produzieren Energie
Biogasanlagen arbeiten nach dem Prinzip des Rinderma-
gens. In sogenannten Fermentern bauen Bakterien unter 
Luftabschluss Biomasse ab und erzeugen dadurch Biogas. 
Ausgangsmaterial können unterschiedliche Substrate sein. 
Meist werden mehrere Rohstoffe bakterienfreundlich kombi-
niert. Gülle und Mist sind den Kleinstlebewesen ebenso will-
kommen wie Stiele oder Blätter frisch geernteter Pflanzen.

Anlagen, die nachwachsende Rohstoffe (sog. NawaRos) 
vergären, werden durch das EEG mit einem Zusatzbonus 
belohnt. Einem NawaRo-Substrat (z. B. Mais) wird oft auch 
Gülle beigesetzt, um den Vergasungsprozess zu stabilisie-
ren. Auch die sogenannte Trockenfermentation, z. B. in reinen 
Maisanlagen, ist dank ausgereifter Technik möglich. Diese 
kommen ohne den Zusatz von Mist und Gülle aus. 
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Bei der Trockenfermentation läuft der Gärprozess oft in zwei 
hintereinandergeschalteten Fermentern ab: Da die Substrate 
relativ fest und trocken sind, müssen diese im ersten Fermenter 
von Bakterien wie im Labmagen einer Kuh zu einem dünnflüs-
sigen Brei „vorverdaut“ werden. Hierbei entsteht der Großteil 
des Biogases. Im zweiten Fermenter holen dann weitere Bak-
terien die restliche Energie aus der Pflanzensuppe.

Biogas besteht vor allem aus Methan, enthält daneben aber 
auch CO2, Stickstoff und weitere Gase wie Spuren von Schwe-
felverbindungen. Soll Biogas ins Erdgasnetz eingespeist wer-
den, muss der Methangehalt auf den von Erdgas (mindestens 
95 %) angehoben werden. Das Biogas muss dazu aufbereitet 
werden: Alle Spurengase und Wasser werden vollständig ent-
fernt, der Kohlendioxidanteil reduziert. Die Technik hierfür ist 
bereits praxiserprobt. Prozess und entsprechende Systeme 
sind zurzeit allerdings noch relativ aufwendig und teuer und 
lohnen erst bei großen Biogasanlagen.

Energiepflanzen als
ökologisch sinnvoller Rohstoff
Energiepflanzen wie spezielle gentechnikfreie Maiszüchtun-
gen liefern besonders hohe Erträge an Biogas. Dazu wird 
Mais gehäckselt, luftdicht abgeschlossen in Silos verdichtet 
und dadurch haltbar gemacht. Vor allem Mais-, Gras- oder 
Getreidesilagen werden in Biogasanlagen vergoren.

Besonders ertragreich ist der Zwei-Kulturen-Anbau, bei dem 
die Ackerfläche sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinn-
voll genutzt wird. Dabei wird im Frühjahr z. B. der Klassiker 
Mais ausgesät und im Herbst geerntet. Danach wird die Zweit-
kultur – üblicherweise ein Wintergetreide – angebaut.

Ein weiterer Vorteil kommt hinzu: In den Gärrückständen sind 
noch alle Nährstoffe und Spurenelemente erhalten, die dem 
Boden zuvor durch das Pflanzenwachstum entzogen wur-

den. Der Gärrückstand ist daher ein wertvoller Dünger für die 
Felder. Außerdem wird Gülle durch die Vergärung zu einem 
höherwertigen Pflanzennährstoff veredelt, als wenn sie direkt 
als Dünger aufs Feld ausgebracht wird.

Biogas ist klimafreundlich und CO2-neutral
Wird Biogas verstromt, wird genau so viel CO2 freigesetzt, 
wie die Pflanzen während ihres Wachstums aufgenommen 
haben. Biogas ist deshalb im Gegensatz zu fossilen Brenn-
stoffen CO2-neutral.

Wird Biogas in Strom umgewandelt und die dabei entstehende 
Wärme vollständig genutzt, um Erdgas- oder Ölheizungen zu 
ersetzen, schneidet Biogas noch besser ab. Mit der gleichen 
Menge Biogas wird dann doppelt Energie gewonnen: Strom 
und Wärme. Biogas hilft so, Treibhausgas einzusparen. Laut 
Öko-Institut sinkt der Ausstoß von CO2 dabei um rund 400 
Gramm pro Kilowattstunde. 

Ein weiterer Aspekt: Wenn Gülle oder Stallmist mitvergoren 
werden, erspart dies zusätzlich Methanemissionen aus der 
Viehhaltung. Das Methan wird dabei verbrannt statt in die Luft 
abgegeben. Schließlich weist Methan etwa den 23-fachen 
Treibhauseffekt von CO2 auf!

Perspektiven

Energiesicherheit durch Biogas
Um diese Chancen zu nutzen, kann Biogas einen bedeuten-
den Beitrag leisten. Der immer verfügbare Energieträger aus 
nachwachsenden Rohstoffen wird Wind und Sonnenenergie in 
Zuverlässigkeit, Effizienz und Verfügbarkeit ideal ergänzen. 

Potenzial bei Weitem nicht ausgeschöpft
20 % des deutschen Stromverbrauchs könnten kurzfristig mit 
klimafreundlichem Biogas gedeckt werden. Aktuell wird nur 
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ein Zehntel des vorhandenen Potenzials genutzt. Noch inter-
essantere Perspektiven eröffnen sich, wenn die Aufbereitung 
von Biogas zu Erdgasqualität günstiger und damit auch für 
kleinere Anlagen rentabel wird. Dann könnte Gas in großem 
Stil ins Erdgasnetz eingespeist werden. Dies würde unsere 
Gasversorgung weniger abhängig von russischen Gasimpor-
ten machen.

Chancen für die regionale Landwirtschaft
Die Biogasproduktion eröffnet Landwirten lohnende neue Ar-
beitsfelder und langfristige Planungssicherheit: Diese können 
Energiepflanzen anbauen und über langfristige Verträge si-
cher verkaufen oder eine Biogasanlage auf eigenem Grund 
betreiben. 

Da für eine Biogasanlage eine regionale Rohstoffversorgung 
mit Energiepflanzen, Gülle und Mist am sinnvollsten ist, liegen 
hier Chancen für eine sichere und gute Einnahmequelle für 
Landwirte. Die NawaRos werden aus der unmittelbaren Um-
gebung beschafft. Günstig ist dabei ein Radius von etwa 10 
bis 20 Kilometern. Die Landwirte vor Ort erhalten durch lang-
fristige Lieferverträge für die Biomasse eine neue wirtschaft-
liche Perspektive.

Wertschöpfung vor Ort und
dezentrale Energieversorgung
Das Institut für Energetik und Umwelt (IE) in Leipzig ermittel-
te, dass von den 1,2 Millionen Hektar Stilllegungsflächen in 
Deutschland aktuell eine Fläche von etwa 550.000 ha für den 
Anbau von Energiepflanzen zur Verfügung steht. Bei einem 
durchschnittlichen Ertrag von NawaRo-Mais von 45 t/ha er-
gibt sich ein Potenzial von etwa 24 Mrd. kWh/Jahr. Bei Zwei-
Kulturen-Anbau läge das Ergebnis noch höher. 

EEG – Novelle 2009 setzt den Trend fort
Im aktuell gültigen EEG wurden für Biogas folgende Neurege-
lungen verabschiedet:

Die Grundvergütungssätze für Strom aus Biogas bis 500  ●
kW werden um 1 Cent je kWh angehoben. Damit beträgt 
die Vergütung bis 150 kW künftig 11,67 Cent/kWh, von 
150 bis 500 kW künftig 9,18 Cent/kWh.
Der Bonus für die Verwendung Nachwachsender Rohstof- ●
fe (NawaRo-Bonus) wird bis 500 kW Leistung von bislang 
6 Cent/kWh auf 7 Cent/kWh erhöht.
Die Vergütung von KWK-Strom (KWK-Bonus) wird von 2  ●
auf 3 Cent/kWh erhöht 
Als zusätzliches Förderinstrument wird der sogenannte  ●
Gülle-Bonus eingeführt. Hierbei erhalten Anlagen, die 
mindestens 30 % Gülle oder Festmist als Rohstoff ver-
wenden, eine Zusatzvergütung. Bis zu einer Leistung von 
150 kW beträgt dieser Bonus 4 Cent/kWh, von 150 bis 
500 kW jeweils 1 Cent/kWh. 

Den Planrechnungen auf Seite 40 liegen die oben genannten 
Änderungen zugrunde.

Die Biogas-Vorteile auf einen Blick
Nahezu wetter- und saisonunabhängiger Anlagenbetrieb ●
Grundlast- und spitzenlastfähig ●
Energieträger speicherbar ●
Konkurrenzlos hohe Energieausbeute bei Kraft-Wärme- ●
Kopplung
Komplett aus nachwachsenden Rohstoffen produzierbar ●
Vollständig CO ● 2-neutral
Umweltfreundlich durch Vermeidung von Methanemissio- ●
nen aus Gülle
Hoher technischer Standard der Anlagen ●
Hohe Planbarkeit der wirtschaftlichen Ergebnisse ●
Hohes Potenzial für technische und biochemische Fortschritte ●
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Der Standort

Lage und Umgebung
Schloss & Gut Wendlinghausen, ein architektonisch ein-
drucksvolles und prachtvolles Anwesen im Stil der Weserre-
naissance, liegt in Ostwestfalen, eingebettet in die reizvolle 
Landschaft des Lipper Berglandes zwischen Weser und Teu-
toburger Wald. Der Fremdenverkehr spielt in der Region eine 
wichtige Rolle. Die Badeorte Bad Oeynhausen, Bad Eilsen, 
Bad Salzuflen, Bad Meinberg und Bad Pyrmont sind nicht 
weit entfernt. Wendlinghausen mit rd. 940 Bewohnern gehört 
zur Gemeinde Dörentrup (9.000 Einwohner) und ist verkehrs-
günstig erreichbar durch die Lage im geographischen Kreuz 
von Bielefeld, Hannover, Kassel und Dortmund. 

Hilmar von Münchhausen, Vetter des berühmten Lügenba-
rons, ließ in den Jahren 1613 bis 1616 das Wasserschloss 
Wendlinghausen errichten, das inmitten romantischer Was-
sergräben auf Eichenpfählen thront. Umgeben ist das Schloss 
von einem einzigartigen Schlossgarten von über drei Hektar 
Größe, der wegen seiner außergewöhnlich vielfältigen und 
seltenen Botanik vom European Garden Heritage Network zu 
einer der bedeutendsten Gartenlandschaften im ostwestfä-
lischen Raum ausgelobt wurde. Seit fast dreihundert Jahren 
befindet sich das Anwesen im Familienbesitz der von Redens. 

Schlossherr Joachim von Reden ist ein Ökopionier, der sich 
schon lange der naturschonenden und nachhaltigen ökologi-
schen Landwirtschaft verschrieben hat. Bereits1981 wurde Gut 
Wendlinghausen als Biobetrieb zertifiziert. Auf einer Gesamt-

fläche von 300 Hektar erzeugen die von Redens natürliche, 
wohlschmeckende Agrarprodukte. Ganz ohne Chemie und 
Mineraldünger werden Gemüsesorten wie Möhren, Kartoffeln, 
Erbsen und Bohnen kultiviert und diverse Getreidearten ange-
baut. Das Gut ist Leitbetrieb der Landwirtschaftskammer NRW 
und engagiert sich auch als Versuchsbetrieb für den Ökoland-
bau. Zum Anwesen gehört auch eine Schafherde.  

Neben der Landwirtschaft hat sich Schloss & Gut  
Wendlinghausen auch als kulturelle Institution einen Namen 
gemacht: Ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Schloss-
festen, Kunstausstellungen, Lesungen und Konzerten lockt 
jährlich ca. 60.000 Besucher nach Wendlinghausen. Nähe-
re Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.
schloss-wendlinghausen.de.

Energiedorf Wendlinghausen
Das Dorf Wendlinghausen soll nach dem Vorbild des ersten 
Bioenergiedorfs Jühnde langfristig zu einem Energiedorf aus-
gebaut werden. Das bedeutet, dass das Dorf künftig seinen 
Energiebedarf selbst aus Erneuerbaren Energien decken soll, 
und zwar überwiegend mit Strom und Wärme aus Biogas. In-
itiatoren des Projekts sind Joachim von Reden, der sich per-
sönlich für das Projekt engagiert, und Gerit Holz als Vorstand 
der Biogas Nord AG. Sowohl von Reden als auch Biogas Nord 
beteiligen sich mit jeweils 100.000 Euro an diesem Vorzeige-
projekt. Die NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG baut 
und betreibt die Biogasanlage. 

Schloss & Gut Wendlinghausen

1.

3.

2.
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Das Bioenergiedorf Jühnde ist eine Erfolgsgeschichte, die 
Schule machte: Seit 2005 produzieren die Bürger der kleinen 
Gemeinde im Süden Niedersachsens ihren Strom und ihre 
Heizenergie stolz selbst – in einer Biogasanlage. Wissen-
schaftler der Göttinger Universität hatten den Modellversuch 
angeregt und begleitet, den die 800 Dorfbewohner mit viel 
persönlichem Engagement umsetzten. Statt herkömmlichen 
Getreides bauen sie jetzt Energiepflanzen auf den Feldern an, 
die dann in einer Biogasanlage durch einen Vergärungspro-
zess Strom und Wärme liefern. Die Anlage ist so ausgelegt, 
dass sie das ganze Dorf versorgen kann. An kalten Winter-
tagen liefert ein Heizkraftwerk, das mit Holzhackschnitzeln 
gefeuert wird, zusätzlich Energie.

Die Selbstversorgung mit nachhaltiger Energie funktioniert 
bestens bei optimaler Ökobilanz: Die Jühnder Wärmeabneh-
mer sind sehr zufrieden mit ihrer umfassenden dezentralen 
Energieversorgung, und das bei einer CO2-Ersparnis von 
etwa 60 Prozent. Dabei liegen die Preise für die vor Ort ge-
wonnene nachhaltige Energie nach wie vor unter dem Niveau 
von 2002 und mussten bisher nicht angehoben werden. Das 
Bioenergiedorf findet aus gutem Grund immer mehr Nachah-
mer im In- und Ausland.

Auch Wendlinghausen soll künftig ein Energiedorf werden. 
Ziel ist es, möglichst die ganze Dorfgemeinschaft autonom 
und unabhängig von großen Energiekonzernen mit Strom und 
Wärme aus nachhaltiger und klimaschonender Bioenergie zu 
versorgen. Die Energie wird auch hier in einer Biogasanlage vor 
Ort erzeugt, die Strom in das Netz einspeist und Wärme über 
ein Nahwärmenetz an die Haushalte liefert. Klimaschutzziele 
sollen so vorbildlich umgesetzt werden, denn die Selbstver-

sorgung des Dorfes mit Strom und Wärme spart in großem 
Umfang CO2 ein. Die Bewohner profitieren von günstigen 
Preisen und werden sicher mit Strom und Wärme aus Erneu-
erbaren Energien versorgt. Das bedeutet Unabhängigkeit für 
das ganze Dorf, auch vor steigenden Preisen für die immer 
knapper werdenden Energieträger Heizöl und Erdgas.

Zunächst sollen der alte Ortskern Wendlinghausen, das 
Schloss, ein Kindergarten sowie einige Gewerbebetriebe an 
das Nahwärmenetz angeschlossen und mit Energie beliefert 
werden. Darüber hinaus nimmt ein Sägewerk am Ortsrand 
große Mengen Wärme ab. Die Energieagentur Nordrhein-
westfalen unterstützt den Ausbau des Nahwärmenetzes mit 
Zuschüssen. Für weitere Zuschüsse wollen die Initiatoren 
an den Wettbewerben „Klimakommune NRW“ und „Energie-
region“ teilnehmen. Auch soll ein Wohnpark „Am Schloss-
park“ mit 20 neuen, ressourcensparenden Niedrigenergie-
Häusern errichtet und mit Wärme versorgt werden. Das 
Nahwärmenetz wird zusammen mit der Biogasanlage von der 
NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG errichtet und be-
trieben, an der sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird. 

Für Biogas Nord ist die geplante Biogasanlage unter ande-
rem auch ein Referenzprojekt. Nur 35 km vom Firmensitz in 
Bielefeld entfernt, kann die Anlage Interessenten aus dem In- 
und Ausland präsentiert werden. Durch die vielfältigen Veran-
staltungen rund um das Schloss & Gut Wendlinghausen mit 
rund 60.000 Besuchern jährlich kann eine breite Öffentlichkeit 
über das Projekt informiert werden. So ist z. B. geplant, gezielt 
Schulklassen an das Projekt Energiedorf Wendlinghausen 
heranzuführen und ein Bewusstsein für den Wert einer nach-
haltigen Entwicklung zu schaffen. 

1. Standort der Biogasanlage außerhalb des Ortes

2. Das Sägewerk nimmt ebenfalls Wärme ab
3. Der alte Ortskern mit Schloss Wendlinghausen
    wird an das Nahwärmenetz angeschlossen
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Die Biogasanlage
Die Biogasanlage wird am Ortsrand von Wendlinghausen errich-
tet. Die Bau- und BimSchG-Genehmigung für die Anlage liegt 
bereits vor. Das Finanzierungskonzept durch die Hausbank von 
Joachim von Reden und eine norddeutsche Großbank steht. 
Ziel ist, dass die Anlage im 4. Quartal 2009 ans Netz geht. Be-
reits im nächsten Winter kann das Dorf Wendlinghausen dann 
mit nachhaltig produzierter Bioenergie in Form von Wärme und 
Strom versorgt werden.

Die Biogas Nord AG wird die Biogasanlage als Generalunter-
nehmer schlüsselfertig zum Festpreis errichten und in Betrieb 
nehmen. Als einer der Pioniere und großen Komplettanbie-
ter der Branche steht Biogas Nord für bewährte Technik von 
höchster Qualität und Langlebigkeit. In die Anlagen fließt die 
Erfahrung aus dem Bau von über 180 Biogasanlagen ein. Das 
Unternehmen wird die Anlage regelmäßig warten und die mi-
krobiologischen Prozesse optimieren, damit eine möglichst 
hohe Gasausbeute erzielt werden kann.

Die Biogasanlage ist als sogenannte NawaRo-Anlage konzi-
piert. Zum Einsatz kommt ein Substratmix, der unterschiedli-
che Rohstoffe kombiniert. Vor allem Mais und Gras vermischt 
mit Hühnertrockenkot, Schaf- und Rindermist werden in der 
Anlage zu Biogas vergoren. Dieser Substratmix kann sich 
während der Laufzeit der Biogasanlage ändern, da interes-
sante andere Rohwaren in der Erprobung sind.

Joachim von Reden verantwortet das Substratmanagement. Die 
Wirtschaftlichkeit der Anlage ist auf Basis der neuen Einspeise-
vergütungen durch die ab 01.01.2009 gültige Neufassung des 
EEG kalkuliert. Um für die Anleger eine möglichst hohe Sicher-
heit zu erzielen, wurde ein bewusst vorsichtiger kaufmännischer 
Ansatz gewählt. Die Mehrzahl der Referenzanlagen von Biogas 
Nord erzeugen Strom mit deutlich über 8.000 Volllaststunden 

pro Jahr. Aus Sicherheitsgründen wurde jedoch nur mit ca. 
6.900 Volllaststunden pro Jahr kalkuliert. Die angesetzten Wer-
te entsprechen lediglich der Stromproduktion aus der Substrat-
menge, die durch die Substratlieferverträge mit Herrn von Re-
den für 20 Jahre abgesichert ist. Da aus heutiger Sicht davon 
auszugehen ist, dass die Anlage auch deutlich über diesem kal-
kulierten Wert betrieben werden kann, besteht eine gute Chan-
ce für eine höhere Gasausbeute und damit für höheren Gewinn 
(vgl. zu den technischen Daten der Anlage Seite 32).

Sichere Substratversorgung vor Ort
Da Wendlinghausen in einer landwirtschaftlich geprägten Re-
gion liegt, können die Energiepflanzen für die Fütterung der 
Biogasanlage von den Landwirten direkt vor Ort angebaut und 
bezogen werden. Gleiches gilt für Rohstoffe wie Rinder- oder 
Schafmist. Kurze Wege sind ein Garant für niedrige Kosten 
und die Basis für ein nachhaltiges, gleichermaßen ökologi-
sches wie ökonomisches Wirtschaftskonzept.

Besonderheit dieses Projekts ist ein außergewöhnlich gut 
abgesichertes Substratkonzept. Großen Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit von Bioenergieprojekten haben in der Re-
gel die Preise für die landwirtschaftlichen Rohstoffe. Für die 
Biogasanlage in Wendlinghausen haftet Joachim von Reden 
bis zu 337.500 Euro persönlich mit seinem Vermögen für die 
Substratlieferungen. Er übernimmt langfristig das Liefer- und 
Preisrisiko: Die von ihm geführte Reden GmbH & Co. KG ga-
rantiert Substratlieferungen für 20 Jahre, also den kompletten 
Prognosezeitraum des Fonds. Für 10 Jahre sichert von Reden 
Rohstoffe wie Mais zu Festpreisen zu. Anschließend werden 
die Substrate zu Marktpreisen eingekauft. 

Für rund 6.000 Tonnen Mais bestehen bereits Lieferverträge 
mit benachbarten Betrieben. Die kooperierende Schäferei lie-
fert Schafmist. Kleegras- und Ganzpflanzensilage können aus 

Schloss Wendlinghausen
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eigener ökologischer Erzeugung bereitgestellt werden. Ist der 
Mais nicht zu den vertraglich festgelegten Preisen in ausrei-
chender Menge zu beschaffen, hat sich Joachim von Reden 
verpflichtet, diesen auf seinen Flächen anzubauen. Auf diese 
Weise sind bereits vor der Bauphase die erforderlichen Roh-
stoffe gesichert.

Geplant sind zudem Anbauversuche mit nachwachsenden 
Rohstoffen und schnell wachsenden Hölzern im Hinblick auf 
den Klimawandel: Sudangras und Hirse sollen erprobt wer-
den.

Vorbildliches Wärmenutzungskonzept
Das Konzept des Fonds ist für den wirtschaftlichen Betrieb ei-
ner Biogasanlage ideal: Denn die Wärme, die bei der Stromer-
zeugung aus Biogas als Nebenprodukt anfällt, kann direkt vor 
Ort genutzt werden. Für die Versorgung des alten Ortskerns 
der Gemeinde Wendlinghausen und des Schlosses und Gu-
tes wird viel Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung 
benötigt. Auch das Sägewerk am Ort bezieht Wärme von der 
Biogasanlage.

Im Sommer, wenn im Dorf nicht geheizt wird und der 
Wärmebedarf sinkt, nehmen z. B. das Sägewerk und wei-
tere Gewerbebetriebe mehr Energie ab. Eine zusätzli-
che Perspektive für die Wärmeabnahme ist die geplante 
Niedrigenergiehaus-Siedlung, die ebenfalls mit Wärme ver-
sorgt werden soll.

Dezentrales Nahwärmenetz
Insgesamt drei BHKWs in Wendlinghausen mit einer elek-
trischen Gesamtleistung von 750 kW erzeugen Strom und 
Wärme aus dem gewonnenen Biogas. Die Vorteile gegenüber 
einem zentralen großen Heizkraftwerk liegen auf der Hand: 
Die Wärme, die bei der Stromproduktion anfällt, kann optimal 
genutzt werden, denn sie wird genau dort produziert, wo sie 
auch verbraucht wird. Der Transport über ein langes Wärme-
netz zu den Endverbrauchern, der hohe Wärmeverluste be-
deuten würde, entfällt. Die dezentralen BHKWs können statt-
dessen praktisch verlustfrei über ein Gasnetz mit dem Biogas 
versorgt werden.

Die Anlagenkonfiguration mit drei BHKWs an strategisch 
günstigen Standorten in Wendlinghausen:

Ein BHKW mit 370 kW ● el im Ortskern, das das Dorf 
Wendlinghausen mit Wärme versorgen wird.
Ein BHKW mit 190 kW ● el beim Sägewerk, das Prozesswär-
me abnehmen wird. Zusätzlich können noch die umliegen-
den Häuser angeschlossen werden.
Ein BHKW mit 190 kW ● el direkt bei der Biogasanlage, um 
die benötigte Wärme für die Fermenter sicherzustellen.

Hohe Flexibilität
Die BHKWs können nach Bedarf unabhängig voneinander mit 
unterschiedlicher Leistung gefahren werden. Zudem kann fle-
xibel auf eine höhere Nachfrage nach Wärme an einem der 

BHKW-Standorte reagiert werden: Durch mehr Inputstoffe 
kann die Leistung der Biogasanlage höher gefahren werden, 
um mehr Biogas zu erzeugen. Bei Bedarf können die Motoren 
der BHKWs gegen stärkere Modelle ausgetauscht werden. Da 
alle BHKWs mit hochwertigen Qualitätsmotoren von MAN aus-
gestattet sind, können diese leicht wieder veräußert werden.

Hohe Betriebssicherheit
Den größten Einfluss auf die Energieerzeugung bei 
Biogasanlagen haben die anfallenden Wartungs- und Repa-
raturarbeiten beim BHKW, da während dieser Zeit kein Strom 
produziert werden kann und das entstehende Biogas abgefa-
ckelt werden muss. Da in Wendlinghausen drei BHKWs durch 
ein Gasnetz miteinander verbunden werden, kann theoretisch 
eine 100%ige Verfügbarkeit erreicht werden. Fällt ein BHKW 
aus, z. B. da es gewartet wird, können die beiden anderen 
BHKWs mit erhöhter Last betrieben und so das ausgefallene 
BHKW ausgeglichen werden. Damit erhöhen sich die Gesamt-
rentabilität und die Betriebssicherheit der Anlage deutlich.

Geplanter Wärmenetzverlauf
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Biogas Nord
Die erste Biogasanlage war ein Experiment: Gerrit Holz 
plante und baute sie 1996 auf dem elterlichen Bauernhof in 
Versmold-Peckeloh. Neun weitere Biogasanlagen konzipier-
te der Ingenieur und Umweltwissenschaftler anschließend 
und nahm sie erfolgreich in Betrieb, bevor er im Jahr 2000 
die Biogas Nord GmbH gründete. Gerrit Holz, der auch diver-
se Fachverbände mitinitiiert hat, gehört zu den Pionieren der 
Biogasbranche in Deutschland: „Zukünftig sind Erneuerbare 
Energien nicht mehr wegzudenken“, lautet sein Credo. Das 
ökologisch ambitionierte Unternehmen mit Hauptsitz in Bie-
lefeld gehört inzwischen längst zu den Top 5 der Branche. 
Biogas Nord beschäftigt mittlerweile über 150 Mitarbeiter 
bei einem Jahresumsatz von 32 Mio. Euro im Jahr 2007 und 
gehört zu den weltweit führenden Technologieanbietern im 
Biogassektor mit Tochtergesellschaften in Spanien, England, 
Frankreich und Italien. Seit November 2006 ist das Unterneh-
men als Aktiengesellschaft an der Börse notiert. 

Als Full-Service-Dienstleister bietet Biogas Nord Biogas-Kom-
plettlösungen aus einer Hand. Die Leistungen des Unterneh-
mens umfassen alle Bereiche der Biogastechnologie, von der 
Konzeptentwicklung, der Detailplanung, dem Anlagenbau, dem 
Betrieb bis hin zum Service und der technischen wie prozess-
biologischen Betreuung und Optimierung. Zum Kundenstamm 
von Biogas Nord gehören neben landwirtschaftlichen Betrie-
ben und Industrieunternehmen auch Energieversorger, institu-
tionelle Investoren sowie Kommunen. Grundlage für den Erfolg 
ist eine ständig optimierte und weiterentwickelte Technologie 
sowie die genaue Kenntnis der biologischen Prozesse.

Die Anlagentechnik von Biogas Nord gilt als langlebig, effizi-
ent, flexibel und zuverlässig. Das individuell auf die jeweiligen 
Standortbedingungen zugeschnittene Anlagenkonzept in Ver-
bindung mit dem optimierten Einsatz von hochwertigen und 
leistungsfähigen Komponenten gewährleistet eine dauerhaft 
hohe Prozessstabilität. Die Fermentertechnik erlaubt eine 
flexible Substratwahl entsprechend der örtlich verfügbaren 
Rohstoffe. Dabei profitiert Biogas Nord von seiner langjähri-
gen Erfahrung. So kann für jede Anlage die entsprechende 
Substratzusammensetzung empfohlen werden. Dabei werden 
der jeweilige Standort und das Substratvorkommen individuell 
berücksichtigt. In Verbindung mit niedrigen Betriebskosten bei 
einer hohen Gasausbeute können so bestmögliche Betriebs-
ergebnisse erzielt werden. Um die Wirtschaftlichkeit und den 
ökologischen Nutzen einer Anlage zusätzlich zu steigern, ent-
wickelt Biogas Nord Konzepte für die Wärmenutzung vor Ort.

Zum Team von Biogas Nord gehören Experten und Fachleu-
te aus allen wichtigen Bereichen: Ingenieure, Biologen, Be-
triebswirte und Techniker. Jeder Schritt – von der Planung 
über die Errichtung bis zur Inbetriebnahme der Biogasanlage 
– wird von erfahrenen Fachkräften begleitet. Eine detaillierte 
Ausführungsplanung erleichtert die zügige Übergabe von der 
Genehmigungsphase in die Bauabwicklung bis zur erfolgrei-
chen Abnahme. Bei der Inbetriebnahme ist insbesondere die 
Anfahrphase entscheidend: Die Bakterienflora muss stabil 
aufgebaut, die wirkungsvollste Substratzusammensetzung 
gefunden, Fütterungsmengen und -zeiten müssen aufeinan-
der abgestimmt werden. Biogas Nord begleitet die Inbetrieb-
nahme der Anlage mit individuell zugeschnittenen Anfahrplä-
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Die Anlagentechnik im Überblick

nen. Diese werden unter Berücksichtigung der langjährigen 
Praxiserfahrung von Biogas Nord entwickelt

Das Bielefelder Unternehmen ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen und hat viel für die Energieversorgung der Zukunft 
bewegt. Über 150 Anlagen hat Biogas Nord allein in Deutsch-
land geplant und gebaut. Insgesamt hat das Unternehmen 
bereits über 180 Biogasprojekte mit Schwerpunkt Europa re-
alisiert. Daneben entstanden Anlagen in den USA und Asien. 
Die installierte elektrische Leistung der Biogasanlagen be-
trägt mehr als 75 Megawatt (MW), womit fast 200.000 Haus-
halte mit Strom oder Wärme aus regenerativer Energie ver-
sorgt werden können. Aktuell befinden sich rund 50 weitere 
Biogasanlagen in Deutschland, den Niederlanden, Weißruss-
land, England, Italien, Spanien, Polen, Rumänien und Indien 
in der Bau-, Genehmigungs- oder Planungsphase.

Biogas Nord setzt auf hochwertige, langlebige Materialien 
und solide, bewährte Technik. 

Die von Biogas Nord installierten Biogasanlagen basieren 
auf dem Speicher-Durchfluss-Verfahren. Hierfür werden ein 
oder mehrere stehende zylindrische Behälter (Fermenter, 
Nachgärer und Lagerbehälter) aus Stahlbeton errichtet, die 
kontinuierlich mit Substrat beschickt werden. Durch die Zuga-
be von Substrat in den Fermenter steigt der Substratspiegel 
an und verbrauchtes Substrat fließt durch den Überlauf in den 
Nachgärer.

Um den Fermenter kontinuierlich zu befüllen, wird ein 
Feststoffdosierer (für Maissilage, Ganzpflanzensilage etc.) in-
stalliert. Die Rohstoffe werden über leistungsstarke Pumpen 
bzw. Feststoffdosierer mit Förderschnecken oder ähnlichen 
Fördereinrichtungen in den Fermenter eingebracht.

In allen Behältern sind bis zu vier Rührwerke montiert. 
Fermenter und Nachgärer sind mit Tragluftdächern zur Gas-
speicherung ausgerüstet. Die Tragluftdächer bestehen aus ei-
ner Doppelmembran: Die innere Folie dient als Gasspeicher, 
die äußere Folie als Witterungsschutz. Zwischen den Folien 
wird mit einem Gebläse ein geringer Überdruck aufgebaut, 
wodurch der äußeren Folie ihre Formstabilität gegeben und 
gleichzeitig Druck auf den Gasspeicher ausgeübt wird.

Der zweite Behälter dient als Nachgärer. Diesem ist ein dritter 
Behälter nachgeschaltet, der sogenannte Lagerbehälter. Alle 
drei Behälter sind mit einer Gasspeicherfolie ausgestattet, um 
das erzeugte Gas restlos aufzufangen.

In Fermenter, Nachgärer und Lagerbehälter ist jeweils eine 
Wandheizung installiert. Biogas Nord verlegt die Heizungs-
schläuche als einziger Anlagenbauer im Beton, um sie vor 
Korrosion und Abnutzung zu schützen. Die Außenwände von 
Fermenter und Nachgärer sind zur Wärmedämmung isoliert 
und werden abschließend mit Trapezblechen verkleidet.

Zur Entschwefelung des Biogases ist in den Fermenter eine 
biologische Entschwefelung in Form schwefelbildender Bak-
terienkulturen integriert.

Nach der Reinigung wird das Biogas in den Blockheizkraft-
werken zu elektrischer und thermischer Energie umgewan-
delt. Ein Teil der elektrischen Energie wird zur Deckung des 
Strombedarfs der Biogasanlage genutzt. Der Hauptanteil wird 
ins öffentliche Stromnetz eingespeist und nach EEG vergütet.

Ein Teil der erzeugten thermischen Energie wird als Prozess-
energie zur Beheizung von Fermenter und Nachgärer ver-
wendet. Der Großteil der Wärme versorgt jedoch über ein 
Nahwärmenetz Schloss Wendlinghausen und eine Vielzahl 

BHKW

Trafo

Input Frischmasse

Betriebstemperatur 40 °C

Feststoffdosierer
Fermenter Nachgärer Separator Lagerbehälter Gärrest (flüssig)

Vorgrube

Allgemeine schematische Darstellung
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der Häuser im alten Ortskern. Ein Sägewerk profitiert zusätz-
lich von der Abwärme der Anlage. Die Gärrückstände bringt 
Joachim von Reden auf seinen Feldern aus. 

Vorteile der Biogas-Nord-Fermentertechnik
Durch die integrierte Wandheizung ist eine gleichmäßige  ●
Betonerwärmung (sehr geringe Wärmespannungen) und 
eine geringe Spreizung zwischen Heizungsvor- und rück-
lauf (gutes Regelungsverhalten) gegeben. Zudem entste-
hen keine mechanischen Belastungen der Heizungsrohre 
durch Störstoffe im Substrat.

Jeder Fermenter ist mit einer Grundentleerung ausge- ●
stattet, um regelmäßig die sich absetzenden Sedimente 
entnehmen zu können.

Jede Installation im Fermenterinneren ist aus korrosions- ●
beständigen Materialien gefertigt (Kunststoff, VA-Edel-
stahl, Holz u. a.).

Die Isolierung wird mit korrosions- und witterungsbestän- ●
digen Aluminium-Trapezblechen verkleidet. Die Bleche 
werden ohne Wärmebrücke installiert.

Die Biogasanlagen sind mit einer Arbeitsbühne und  ●
Schaugläsern ausgerüstet, um die in Höhe und Richtung 
verstellbaren Rührwerke optimal einstellen zu können und 
prozessbiologische Veränderungen während des Betriebs 
innerhalb des Fermenters (z. B. Schwimmdeckenbildung) 
frühzeitig erkennen zu können.

Das Tragluftdach kann innerhalb kurzer Zeit für Wartungs- ●
arbeiten geöffnet werden.

Nach Fertigstellung der Biogasanlage wird eine Gasdich- ●
tigkeitsprüfung des Fermentersystems durchgeführt.

Durch diese und viele weitere Details (Reinigungsöff- ●
nungen, Mannloch, frostsichere Rohrverlegungen usw.) 
ermöglicht die Biogas-Nord-Fermentertechnik einen 
wartungsarmen und somit hocheffizienten Betrieb der 
Biogasanlage.

Substratversorgung, Gas- und Stromerträge
Die geplante Biogasanlage zeichnet sich durch ein vorbild-
liches Sicherheitskonzept hinsichtlich der Versorgung der 
Anlage mit Rohstoffen aus. Der Hauptinitiator des Projektes, 
Joachim von Reden, verpflichtet sich vertraglich, die zum Be-
trieb der Anlage erforderlichen Substrate für volle 20 Jahre 
zu liefern. Darüber hinaus garantiert er mit seinem Bio-Land-
wirtschaftsbetrieb für eine Lieferung zu Festpreisen während 
der ersten 10 Jahre. Auf diese Weise erhält der Anleger zu-
sätzliche Sicherheiten, die weit über die vergleichbarer Invest-
ments hinausreichen.

Die Rohstoffzusammensetzung kann nach Rücksprache mit 
Biogas Nord und dem Betriebsführer auch an die jeweiligen 
jährlichen Verfügbarkeiten angepasst werden. Entscheidend 
ist, dass die Substrate insgesamt den fixierten Gesamtpreis 
von jährlich 345.084,- Euro bis Ende 2018 nicht überschrei-
ten dürfen, so dass das Preisrisiko ausschließlich bei Jo-
achim von Reden liegt. Dieser Festpreis für die Substrate 
bezieht sich auf die in der Planrechnung eingestellten 6.917 
Volllaststunden, die leichten erntebedingten Schwankungen 
unterliegen können. Sollte es sich als technisch möglich und 
wirtschaftlich sinnvoll erweisen, werden mehr Substrate als 
in der Planrechnung dargestellt, in die Biogasanlage einge-
bracht. Diese müssten dann zwar zugekauft werden, würden 
jedoch zu deutlich höheren Erträgen führen.

Folgende Substrate sollen zum Einsatz kommen (Prognose):

Rohstoff Menge m³ Biogas m³ Methan Energiemenge (1 m³ 
Methan = 9,97 kWh)

Maissilage I 6000 t/a 1.220.947 647.102 6.451.607 kWh

Maissilage II 812 t/a 165.235 87.574 873.117 kWh

Roggen GPS 1200 t/a 216.197 118.908 1.185.517 kWh

Grassilage 1400 t/a 253.435 139.389 1.389.713 kWh

Hähnchenmist 1000 t/a 214.110 128.466 1.280.808 kWh

Rindermist (frisch) 600 t/a 44.920 26.952 268.709 kWh

Schafsmist 200 t/a 22.140 12.177 121.405 kWh

Pferdemist (frisch) 500 t/a 43.050 25.830 257.525 kWh

Tretmist Rinder 3.700 t/a 277.004 166.203 1.657.039 kWh

Gesamt 15.412 t/a 2.457.038 1.352.601 13.485.440 kWh

Bei sämtlichen Angaben handelt es sich um Prognosen auf der Basis von Erfahrungswerten.
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Es werden drei Blockheizkraftwerke (BHKWs) installiert:

Nennleistung: 190 kW

Elektrischer Wirkungsgrad: 38 %

Thermischer Wirkungsgrad: 44 %

Bei der Planung für das Nahwärmenetz geht Biogas Nord 
von einer Wärmenutzung von mindestens 2.770.000 kWh pro 
Jahr aus. Über 80 % der genutzten Wärme wird dabei in den 
Wintermonaten verbraucht, da an das Nahwärmenetz über-
wiegend Haushalte angeschlossen sind. Insbesondere in den 

Energiegehalt im Biogas: 13.485.441 kWh

Durchschnittlicher elektrischer 
Wirkungsgrad aller drei BHKWs: 38,47 %

erzeugte Strommenge pro Jahr: 5.188.000 kWh

abzüglich Trafoverluste (1 %): 51.880 kWh

Eingespeiste Strommenge 5.136.120 kWh

Installierte Gesamtleis-
tung (alle drei BHKWs): 750 kW

Auslastung der BHKWs 
laut Planrechnung: 6.917 Volllaststunden

Gesamtzahl aller Jahresstunden: 8.760

Sicherheitsreserve: 21 %

Erzeugte Wärmemenge 
pro Jahr (alle BHKWs): 5.982.831 kWh

Abzgl. Eigenbedarf (Fer-
menterheizung) 20 %

Max. nutzbare Wärme  4.786.265 kWh

Kalkulierte Wärmenutzung 2.500.000 kWh

Kalkulierte Wärmenut-
zung in Prozent 52 %

Standort 1: Biogasanlage (Prognose)

Standort 2: am Sägewerk (Prognose)

Nennleistung: 190 kW

Elektrischer Wirkungsgrad: 38 %

Thermischer Wirkungsgrad: 44 %

Standort 3: am Schloss/Ortsmitte (Prognose)

Nennleistung: 370 kW

Elektrischer Wirkungsgrad: 39 %

Thermischer Wirkungsgrad: 45 %

Sommermonaten besteht daher noch die Möglichkeit einer 
zusätzlichen Wärmenutzung, z. B. durch Gewerbebetriebe.

Planzahlen für den Betrieb der Anlage (Prognose)
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Investitionsplan der Fondsgesellschaft UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG

Mittelverwendung in Euro

1. Beteiligung an der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG 1.500.000

2. Prospekterstellung und Marketing 45.000

3. Kaufmännische Projektierung 85.000

4. Rechts- und Beratungskosten 15.000

5. Sonstige Verwaltungskosten 11.250

6. Sicherheitsreserve 8.750

Gesamt 1.665.000

7. Zzgl. Agio (5 %) 83.250

Eingezahltes Kapital gesamt 1.748.250

Erläuterungen

1. Beteiligung an der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & 
Co. KG: Die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH 
& Co. KG wird sich mit 1.500.000 Euro Eigenkapital 
an der bereits bestehenden NaWaRo Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG beteiligen, welche die Biogasanlage 
errichtet und betreibt. Sie erwirbt damit rund 88,24 % der 
Anteile an der Projektgesellschaft. Weitere Anteilseigner 
sind Joachim von Reden sowie die Biogas Nord AG mit 
jeweils 100.000 Euro.

2. Hier sind die Kosten für die Erstellung, das Layout, die 
grafische Gestaltung und den Druck des Verkaufspros-
pektes sowie sonstiger Marketingaufwendungen ausge-
wiesen. 

3. Für Dienstleistungen bei der kaufmännischen Projektie-
rung des Fonds sowie bei der Prospekterstellung und der 
Projektbegleitung erhält die UDI Bioenergie GmbH die 
dargestellte Pauschalvergütung. 

4. Für die rechtliche und steuerliche Ausgestaltung und Prü-
fung der jeweiligen Prospektangaben sowie das Einholen 
von Gutachten wurden Kosten von 15.000 Euro ange-
nommen.

5. Die ersten Einnahmen aus der Beteiligung an der Projekt-
gesellschaft werden erst im Jahre 2010 an die Fondsge-
sellschaft fließen. Aus gesetzlichen Gründen muss jedoch 
die Komplementärin bereits im Jahr 2009 eine Vergütung 
für ihre Haftungsübernahme erhalten. Zudem muss ein 
Jahresabschluss erstellt und eine Gesellschafterver-
sammlung im Jahre 2009 abgehalten werden. Die hierbei 
anfallenden Kosten sind hier dargestellt. 

6. Aus Sicherheitsgründen wurde eine zusätzliche Kostenre-
serve in Höhe von 8.750 Euro eingestellt.

7. Für die Einwerbung des Eigenkapitals wird ein Ausga-
beaufschlag (Agio) in Höhe von 5 % des vermittelten 
Kapitals erhoben.

Seitens der Fondsgesellschaft ist keine Kreditaufnahme geplant.
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Erläuterung

Die Biogas Nord Anlagenbau GmbH wird die Biogasan-1. 
lage sowie das Nahwärmenetz einschließlich aller Ne-
benanlagen, Gasnetz, BHKW, Siloplatten und Strom-
einspeisepunkte schlüsselfertig zum Festpreis errichten 
und garantiert während der Bauphase im Rahmen eines 
Generalunternehmervertrages für die Fertigstellung der 
Anlage. Zusätzlich sind hier noch die Kosten für einen 
Radlader (30.000 Euro) enthalten.

Hier sind die Kosten für den Erwerb des Grundstückes 2. 
dargestellt, auf dem die Anlage errichtet werden soll. Die 
NawaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG wird als Ei-
gentümerin ins Grundbuch eingetragen. Herr von Reden 
erhält ein Vorkaufsrecht, sollte das Grundstück wieder 
verkauft werden.

Für ökologische Kompensationsmaßnahmen zum Aus-3. 
gleich für die Baumaßnahmen müssen laut Genehmi-
gungsbescheid Pflanzungen vorgenommen und soge-
nannte Ökopunkte erworben werden.

Hier sind die Kosten ausgewiesen, die innerhalb der  4. 
NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG bereits im 

Vorfeld der eigentlichen Investition angefallen sind. Hie-
runter fallen insbesondere Kosten für rechtliche und steu-
erliche Beratung, die Kosten der Jahresabschlüsse, Gut-
achten sowie die Gründungs- und Verwaltungskosten der 
Firma selbst.

Joachim von Reden garantiert mit seiner Reden GmbH & 5. 
Co. KG für 20 Jahre die Substratversorgung der Anlage 
und gibt zudem eine Festpreisgarantie für volle 10 Jahre 
ab. Als Gegenleistung für diese Garantieleistungen erhält 
Herr von Reden eine Vorauszahlung auf die Substratver-
gütung, die hier ausgewiesen ist. Herr von Reden wird 
zur Sicherheit der Anleger eine Grundschuld in Höhe des 
ausgewiesenen Betrags auf seinen Grundbesitz eintragen 
lassen. Zudem sichert er seine Liefer- und Garantierver-
pflichtungen durch eine persönliche Bürgschaft in Höhe 
von 50 % der Substratpreisvorauszahlung gegenüber der 
Projektgesellschaft ab. Damit wird für die Anleger ein Si-
cherheitspaket geschnürt, das in dieser Form einzigartig 
ist.

Damit bereits bei Inbetriebnahme der Anlage genügend 6. 
Maissilage vorhanden ist, hat Herr von Reden bereits bei 

Investitionsplan der Projektgesellschaft NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG

Mittelverwendung in Euro in %

1. Kosten Biogasanlage und Nahwärmenetz 4.430.000 73,91

2. Grunderwerb 150.000 2,50

3. Kompensationsmaßnahmen 60.000 1,00

4. Vorlaufkosten Verwaltung NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG 47.000 0,78

5. Substratpreisabsicherung 675.000 11,26

6. Vorfinanzierte Substrate für Inbetriebnahme 130.000 2,17

7. Disagio Bankdarlehen und Gebühren 152.059 2,54

8. Eigenkapital-Vermittlungsgebühr 120.000 2,00

9. Eigenkapital-Zwischenfinanzierung 30.000 0,50

10. Liquiditätsreserve 200.000 3,34

Investitionssumme gesamt 5.994.059 100,00

Mittelherkunft in Euro

11. Eigenkapital 1.700.000 28,36

12. Förderung Nahwärmenetz + Gasnetz 200.000 3,34

13. Hausanschlussgebühren 120.000 2,00

Eigenkapital und Zuschüsse gesamt 2.020.000 33,70

14. KfW-Darlehen 3.299.059 55,04

15. Privatbankdarlehen 675.000 11,26

Fremdkapital gesamt 3.974.059 66,30
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der Ernte 2008 einen entsprechenden Anteil an Rohstof-
fen gekauft und auf seinem Grund einsiliert.

Für die Kreditvergabe werden von den Banken Bearbei-7. 
tungsgebühren in Rechnung gestellt. Zudem fällt bei den 
Förderkrediten der KfW-Bank ein 4%iges Disagio an, das 
hier mit eingerechnet wurde.

Diese Summe erhält die UDI UmweltDirektInvest-Bera-8. 
tungsgesellschaft mbH neben dem erhobenen Agio für 
die Einwerbung des Eigenkapitals der UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG.

Damit möglichst frühzeitig, auch vor der endgültigen Aus-9. 
platzierung des Fonds, mit dem Bau der Anlagen begon-
nen werden kann, ist geplant, über die UDI Projekt Finanz 
II GmbH einen Teil des Eigenkapitals vorzufinanzieren. 
Die hierfür anfallenden Zinsen und Gebühren sind hier 
ausgewiesen.

Aus Sicherheitsgründen und um einen Teil der Ernte für 10. 
das Jahr 2010 vorfinanzieren zu können, wird eine Liquidi-
tätsreserve mit finanziert.

Mittelherkunft 

Die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & 11. 
Co. KG soll sich mit 1.500.000 Euro an der NaWaRo 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG beteiligen. Herr von 
Reden wird eine Bareinlage in Höhe von 100.000 Euro 
leisten, Biogas Nord wird sich im Rahmen einer Sachein-
lage mit weiteren 100.000 Euro an der Projektgesellschaft 
beteiligen. Die Höhe des gesamten Eigenkapitals beträgt 
damit 1.700.000 Euro.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den Bau von 12. 
Nahwärmenetzen durch ein eigenes Förderprogramm. 
Zudem besteht eventuell eine Fördermöglichkeit für das 

geplante Gasnetz. Die geplanten Zuschüsse hieraus sind 
hier ausgewiesen. 

Jeder Haushalt im Dorf Wendlinghausen, der sich an das 13. 
Nahwärmenetz anschließen lassen möchte, entrichtet als 
Gegenleistung eine einmalige Hausanschlussgebühr in 
Höhe von 3.000 Euro an die NaWaRo Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG. Diese Einnahmen sind hier dargestellt.

Fremdkapital

KfW-Darlehen: Hier sollen KfW-Förderkredite eingesetzt 14. 
werden. Der Bau von Biogasanlagen wird über zinsgüns-
tige Darlehen aus dem KfW-Umweltprogramm finanziert; 
darüber hinaus bietet die KfW besonders zinsgünstige 
Förderdarlehen für den Bau des Gas- und Nahwärmenet-
zes. Vermittelnde Bank ist eine norddeutsche Großbank, 
von der bei Prospektaufstellung ein verbindliches Angebot 
vorlag. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 15 Jahre bei 
einer 10-jährigen Zinsfestschreibung und zwei tilgungs-
freien Anfangsjahren.

Privatbankdarlehen: Ein Teil des Fremdkapitals soll über 15. 
die Hausbank Herrn von Redens finanziert werden. Eine 
entsprechende Finanzierungszusage liegt vor. Die Laufzeit 
des Darlehens beträgt 10 Jahre bei gleichbleibenden Til-
gungsraten; der Zinssatz wird auf Euribor-Basis festgelegt 
und ist nach oben hin durch einen Zinscap auf max. 6,5 % 
begrenzt. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung betrug 
der Zins für dieses Darlehen 3,5 Prozent. Als Mittelwert 
wurde in der Prognoserechnung mit 5 % p. a. kalkuliert.

Nettoeinnahmen

Die Nettoeinnahmen aus der Eigenkapitalplatzierung rei-16. 
chen für die Realisierung der Projekte nicht aus. Deshalb 
wird die Gesellschaft zusätzlich Fremdkapital in Form ver-
schiedener Darlehen aufnehmen.
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Ergebnisprognose 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Gesamt

Erträge

1. Einspeiseerlöse 336.153 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 23.614.798

2. Erlöse aus Wärmeverkauf 13.150 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 134.788 138.157 141.611 145.151 148.780 152.500 156.312 160.220 164.225 168.331 172.539 176.853 181.274 185.806 190.451 3.087.650

3. Zinserträge aus Liquiditätskonto 1.192 9.456 14.021 14.261 14.733 14.861 13.245 11.901 12.157 12.774 12.780 12.802 13.114 13.397 11.106 11.956 12.663 12.714 12.343 11.619 11.536 254.631

Summe der Erträge 350.495 1.304.888 1.309.453 1.309.693 1.310.165 1.310.293 1.311.965 1.313.990 1.317.700 1.321.858 1.325.492 1.329.234 1.333.358 1.337.549 1.339.264 1.344.219 1.349.135 1.353.499 1.357.549 1.361.357 1.365.919 26.957.079

Aufwendungen

4. Substratkosten 103.525 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 372.912 380.371 387.978 395.738 403.652 411.725 419.960 428.359 436.926 445.665 454.578 7.747.146

5. Abgrenzung Substratvorauszahlung 23.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 47.000 705.000

6. BHKW-Wartung inkl. Runderneuerung 18.362 61.208 62.432 63.681 64.954 66.254 229.289 68.930 70.309 71.715 73.149 74.612 76.104 77.627 293.634 80.763 82.378 84.025 85.706 87.420 89.168

7. Reparaturen Biogasanlage 10.922 36.407 37.135 37.878 38.635 39.408 40.196 41.000 41.820 42.657 43.510 44.380 45.268 46.173 47.096 48.038 48.999 49.979 50.979 51.998 53.038 895.516

8. Personal 9.364 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301 38.047 38.808 39.584 40.376 41.184 42.007 42.847 43.704 44.578 45.470 767.733

9. Biologische Betreuung 2.497 8.323 8.489 8.659 8.832 9.009 9.189 9.373 9.561 9.752 9.947 10.146 10.349 10.556 10.767 10.982 11.202 11.426 11.654 11.887 12.125 204.724

10. Eigenstrom 16.342 54.474 55.563 56.675 57.808 58.964 60.144 61.347 62.574 63.825 65.101 66.404 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 1.288.805

11. Sonstige Betriebskosten 9.987 30.645 31.198 31.762 32.337 32.924 33.522 34.133 34.755 35.391 36.038 36.699 37.373 38.061 38.762 39.477 40.207 40.951 41.710 42.484 43.274 680.688

12. Reserve für Unvorhergesehenes 0 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.568

13. Versicherungen 3.121 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.859 15.157 255.911

14. Verwaltungsaufwendungen 15.818 29.975 30.550 31.135 31.733 32.343 32.965 33.599 34.246 34.906 35.579 36.266 36.966 37.680 38.409 39.152 39.910 40.683 41.472 42.276 43.097 738.759

15. Dahrlehenszinsen 132.669 188.819 182.413 166.914 151.418 135.918 120.422 104.924 89.426 73.926 58.428 45.462 33.340 21.216 9.092 1.514.387

16. Abschreibungen und Auflösung Disagio 211.875 593.134 508.063 436.287 375.725 324.627 281.512 245.133 214.441 188.543 166.183 160.119 160.117 160.118 160.119 150.501 113.021 38.057 38.057 38.057 25.370

Summe der Aufwendungen 557.982 1.470.185 1.384.076 1.302.276 1.231.803 1.170.902 1.279.811 1.072.151 1.032.006 996.774 969.534 917.377 919.404 920.361 1.136.033 916.476 892.876 832.070 846.510 861.240 863.577 21.573.423

17. Steuerliches Ergebnis -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 241.840 285.694 325.084 355.959 411.857 413.954 417.189 203.230 427.743 456.259 521.430 511.039 500.118 502.343 5.383.656

18. Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 9.309 36.842 42.384 46.744 54.627 54.925 55.376 25.204 56.871 60.889 70.086 68.619 67.083 67.394 716.353

19. Ergebnis nach Steuer -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 232.531 248.852 282.700 309.215 357.230 359.029 361.813 178.026 370.872 395.370 451.344 442.420 433.035 434.949 4.667.303

Liquiditätsprognose

20. Steuerliches Ergebnis -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 241.840 285.694 325.084 355.959 411.857 413.954 417.189 203.230 427.743 456.259 521.430 511.039 500.118 502.343 5.383.656

21. Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.309 -36.842 -42.384 -46.744 -54.627 -54.925 -55.376 -25.204 -56.871 -60.889 -70.086 -68.619 -134.477 -716.353

22. Anpassung Geldfluss bei Einsatzstoffen -172.688 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 50.881 42.684 -4.402 -4.491 -4.580 -4.672 -4.766 -4.861 -4.957 -5.057 -5.158 263.067 705.000

23. Abschreibungen und Auflösung Disagio 211.875 593.134 508.063 436.287 375.725 324.627 281.512 245.133 214.441 188.543 166.183 160.119 160.117 160.118 160.119 150.501 113.021 38.057 38.057 38.057 25.370 4.589.059

24. Tilgung Darlehen 0 -67.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -287.750 -254.000 -254.000 -254.000 -254.000 -3.943.250

25. Einzahlung Eigenkapital 1.700.000 1.700.000

26. Einzahlung Fremdkapital 3.943.250 3.943.250

27. Zuschüsse und Hausanschlussgebühren 320.000 320.000

28. Auszahlung für Investitionen in Anlagen -4.757.000 -4.757.000

29. Auszahlung für Grundstückskauf -150.000 -150.000

30. Auszahlung für Disagio -152.059 -152.059

31. Vorauszahlung von Reden -705.000 -705.000

32. Liquidität lfd. Jahr 30.891 430.837 182.440 192.704 203.087 213.019 62.666 235.973 239.826 206.166 234.692 266.830 260.953 263.802 49.301 548.274 507.548 493.641 473.953 464.398 656.303 6.217.303

33. Liquidität Vorjahr 0 30.891 286.729 294.169 311.873 314.960 327.979 190.644 226.617 266.443 272.609 257.301 274.130 285.083 298.885 148.186 196.461 204.008 197.649 171.602 136.000 4.692.220

34. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttung 30.891 461.729 469.169 486.873 514.960 527.979 390.644 426.617 466.443 472.609 507.301 524.130 535.083 548.885 348.186 696.461 704.008 697.649 671.602 636.000 792.303 10.909.523

35. Entnahmebeschränkung Bank 206.115 206.115 206.115 199.685 193.255 186.825 180.395 173.965 167.535 161.105 141.175 121.920 116.840 111.760 106.680 0 0 0 0 0 0

36. Entnahmebeschränkung Reparaturen BHKW 21.752 43.939 66.570 89.653 113.198 137.214 0 24.986 50.472 76.468 102.983 130.029 157.616 185.754 0

37. Ausschüttung an UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG 0 154.412 154.412 154.412 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 220.588 220.588 220.588 220.588 176.471 441.176 441.176 441.176 441.176 441.176 699.091 5.485.856

38. Ausschüttung an weitere Gesellschafter 0 20.588 20.588 20.588 23.529 23.529 23.529 23.529 23.529 23.529 29.412 29.412 29.412 29.412 23.529 58.824 58.824 58.824 58.824 58.824 93.212 731.447

39. Liquidität kumuliert 30.891 286.729 294.169 311.873 314.960 327.979 190.644 226.617 266.443 272.609 257.301 274.130 285.083 298.885 148.186 196.461 204.008 197.649 171.602 136.000 0

1.) der Projektgesellschaft NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG in Euro



Ergebnisprognose 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Gesamt

Erträge

1. Einspeiseerlöse 336.153 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 23.614.798

2. Erlöse aus Wärmeverkauf 13.150 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 134.788 138.157 141.611 145.151 148.780 152.500 156.312 160.220 164.225 168.331 172.539 176.853 181.274 185.806 190.451 3.087.650

3. Zinserträge aus Liquiditätskonto 1.192 9.456 14.021 14.261 14.733 14.861 13.245 11.901 12.157 12.774 12.780 12.802 13.114 13.397 11.106 11.956 12.663 12.714 12.343 11.619 11.536 254.631

Summe der Erträge 350.495 1.304.888 1.309.453 1.309.693 1.310.165 1.310.293 1.311.965 1.313.990 1.317.700 1.321.858 1.325.492 1.329.234 1.333.358 1.337.549 1.339.264 1.344.219 1.349.135 1.353.499 1.357.549 1.361.357 1.365.919 26.957.079

Aufwendungen

4. Substratkosten 103.525 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 372.912 380.371 387.978 395.738 403.652 411.725 419.960 428.359 436.926 445.665 454.578 7.747.146

5. Abgrenzung Substratvorauszahlung 23.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 47.000 705.000

6. BHKW-Wartung inkl. Runderneuerung 18.362 61.208 62.432 63.681 64.954 66.254 229.289 68.930 70.309 71.715 73.149 74.612 76.104 77.627 293.634 80.763 82.378 84.025 85.706 87.420 89.168

7. Reparaturen Biogasanlage 10.922 36.407 37.135 37.878 38.635 39.408 40.196 41.000 41.820 42.657 43.510 44.380 45.268 46.173 47.096 48.038 48.999 49.979 50.979 51.998 53.038 895.516

8. Personal 9.364 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301 38.047 38.808 39.584 40.376 41.184 42.007 42.847 43.704 44.578 45.470 767.733

9. Biologische Betreuung 2.497 8.323 8.489 8.659 8.832 9.009 9.189 9.373 9.561 9.752 9.947 10.146 10.349 10.556 10.767 10.982 11.202 11.426 11.654 11.887 12.125 204.724

10. Eigenstrom 16.342 54.474 55.563 56.675 57.808 58.964 60.144 61.347 62.574 63.825 65.101 66.404 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 1.288.805

11. Sonstige Betriebskosten 9.987 30.645 31.198 31.762 32.337 32.924 33.522 34.133 34.755 35.391 36.038 36.699 37.373 38.061 38.762 39.477 40.207 40.951 41.710 42.484 43.274 680.688

12. Reserve für Unvorhergesehenes 0 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.568

13. Versicherungen 3.121 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.859 15.157 255.911

14. Verwaltungsaufwendungen 15.818 29.975 30.550 31.135 31.733 32.343 32.965 33.599 34.246 34.906 35.579 36.266 36.966 37.680 38.409 39.152 39.910 40.683 41.472 42.276 43.097 738.759

15. Dahrlehenszinsen 132.669 188.819 182.413 166.914 151.418 135.918 120.422 104.924 89.426 73.926 58.428 45.462 33.340 21.216 9.092 1.514.387

16. Abschreibungen und Auflösung Disagio 211.875 593.134 508.063 436.287 375.725 324.627 281.512 245.133 214.441 188.543 166.183 160.119 160.117 160.118 160.119 150.501 113.021 38.057 38.057 38.057 25.370

Summe der Aufwendungen 557.982 1.470.185 1.384.076 1.302.276 1.231.803 1.170.902 1.279.811 1.072.151 1.032.006 996.774 969.534 917.377 919.404 920.361 1.136.033 916.476 892.876 832.070 846.510 861.240 863.577 21.573.423

17. Steuerliches Ergebnis -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 241.840 285.694 325.084 355.959 411.857 413.954 417.189 203.230 427.743 456.259 521.430 511.039 500.118 502.343 5.383.656

18. Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 9.309 36.842 42.384 46.744 54.627 54.925 55.376 25.204 56.871 60.889 70.086 68.619 67.083 67.394 716.353

19. Ergebnis nach Steuer -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 232.531 248.852 282.700 309.215 357.230 359.029 361.813 178.026 370.872 395.370 451.344 442.420 433.035 434.949 4.667.303

Liquiditätsprognose

20. Steuerliches Ergebnis -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 241.840 285.694 325.084 355.959 411.857 413.954 417.189 203.230 427.743 456.259 521.430 511.039 500.118 502.343 5.383.656

21. Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.309 -36.842 -42.384 -46.744 -54.627 -54.925 -55.376 -25.204 -56.871 -60.889 -70.086 -68.619 -134.477 -716.353

22. Anpassung Geldfluss bei Einsatzstoffen -172.688 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 50.881 42.684 -4.402 -4.491 -4.580 -4.672 -4.766 -4.861 -4.957 -5.057 -5.158 263.067 705.000

23. Abschreibungen und Auflösung Disagio 211.875 593.134 508.063 436.287 375.725 324.627 281.512 245.133 214.441 188.543 166.183 160.119 160.117 160.118 160.119 150.501 113.021 38.057 38.057 38.057 25.370 4.589.059

24. Tilgung Darlehen 0 -67.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -287.750 -254.000 -254.000 -254.000 -254.000 -3.943.250

25. Einzahlung Eigenkapital 1.700.000 1.700.000

26. Einzahlung Fremdkapital 3.943.250 3.943.250

27. Zuschüsse und Hausanschlussgebühren 320.000 320.000

28. Auszahlung für Investitionen in Anlagen -4.757.000 -4.757.000

29. Auszahlung für Grundstückskauf -150.000 -150.000

30. Auszahlung für Disagio -152.059 -152.059

31. Vorauszahlung von Reden -705.000 -705.000

32. Liquidität lfd. Jahr 30.891 430.837 182.440 192.704 203.087 213.019 62.666 235.973 239.826 206.166 234.692 266.830 260.953 263.802 49.301 548.274 507.548 493.641 473.953 464.398 656.303 6.217.303

33. Liquidität Vorjahr 0 30.891 286.729 294.169 311.873 314.960 327.979 190.644 226.617 266.443 272.609 257.301 274.130 285.083 298.885 148.186 196.461 204.008 197.649 171.602 136.000 4.692.220

34. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttung 30.891 461.729 469.169 486.873 514.960 527.979 390.644 426.617 466.443 472.609 507.301 524.130 535.083 548.885 348.186 696.461 704.008 697.649 671.602 636.000 792.303 10.909.523

35. Entnahmebeschränkung Bank 206.115 206.115 206.115 199.685 193.255 186.825 180.395 173.965 167.535 161.105 141.175 121.920 116.840 111.760 106.680 0 0 0 0 0 0

36. Entnahmebeschränkung Reparaturen BHKW 21.752 43.939 66.570 89.653 113.198 137.214 0 24.986 50.472 76.468 102.983 130.029 157.616 185.754 0

37. Ausschüttung an UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG 0 154.412 154.412 154.412 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 220.588 220.588 220.588 220.588 176.471 441.176 441.176 441.176 441.176 441.176 699.091 5.485.856

38. Ausschüttung an weitere Gesellschafter 0 20.588 20.588 20.588 23.529 23.529 23.529 23.529 23.529 23.529 29.412 29.412 29.412 29.412 23.529 58.824 58.824 58.824 58.824 58.824 93.212 731.447

39. Liquidität kumuliert 30.891 286.729 294.169 311.873 314.960 327.979 190.644 226.617 266.443 272.609 257.301 274.130 285.083 298.885 148.186 196.461 204.008 197.649 171.602 136.000 0
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Ergebnisprognose 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Gesamt

Erträge

1. Einspeiseerlöse 336.153 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 1.163.932 23.614.798

2. Erlöse aus Wärmeverkauf 13.150 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 134.788 138.157 141.611 145.151 148.780 152.500 156.312 160.220 164.225 168.331 172.539 176.853 181.274 185.806 190.451 3.087.650

3. Zinserträge aus Liquiditätskonto 1.192 9.456 14.021 14.261 14.733 14.861 13.245 11.901 12.157 12.774 12.780 12.802 13.114 13.397 11.106 11.956 12.663 12.714 12.343 11.619 11.536 254.631

Summe der Erträge 350.495 1.304.888 1.309.453 1.309.693 1.310.165 1.310.293 1.311.965 1.313.990 1.317.700 1.321.858 1.325.492 1.329.234 1.333.358 1.337.549 1.339.264 1.344.219 1.349.135 1.353.499 1.357.549 1.361.357 1.365.919 26.957.079

Aufwendungen

4. Substratkosten 103.525 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 345.084 372.912 380.371 387.978 395.738 403.652 411.725 419.960 428.359 436.926 445.665 454.578 7.747.146

5. Abgrenzung Substratvorauszahlung 23.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 47.000 705.000

6. BHKW-Wartung inkl. Runderneuerung 18.362 61.208 62.432 63.681 64.954 66.254 229.289 68.930 70.309 71.715 73.149 74.612 76.104 77.627 293.634 80.763 82.378 84.025 85.706 87.420 89.168

7. Reparaturen Biogasanlage 10.922 36.407 37.135 37.878 38.635 39.408 40.196 41.000 41.820 42.657 43.510 44.380 45.268 46.173 47.096 48.038 48.999 49.979 50.979 51.998 53.038 895.516

8. Personal 9.364 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301 38.047 38.808 39.584 40.376 41.184 42.007 42.847 43.704 44.578 45.470 767.733

9. Biologische Betreuung 2.497 8.323 8.489 8.659 8.832 9.009 9.189 9.373 9.561 9.752 9.947 10.146 10.349 10.556 10.767 10.982 11.202 11.426 11.654 11.887 12.125 204.724

10. Eigenstrom 16.342 54.474 55.563 56.675 57.808 58.964 60.144 61.347 62.574 63.825 65.101 66.404 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 67.732 1.288.805

11. Sonstige Betriebskosten 9.987 30.645 31.198 31.762 32.337 32.924 33.522 34.133 34.755 35.391 36.038 36.699 37.373 38.061 38.762 39.477 40.207 40.951 41.710 42.484 43.274 680.688

12. Reserve für Unvorhergesehenes 0 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.568

13. Versicherungen 3.121 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.859 15.157 255.911

14. Verwaltungsaufwendungen 15.818 29.975 30.550 31.135 31.733 32.343 32.965 33.599 34.246 34.906 35.579 36.266 36.966 37.680 38.409 39.152 39.910 40.683 41.472 42.276 43.097 738.759

15. Dahrlehenszinsen 132.669 188.819 182.413 166.914 151.418 135.918 120.422 104.924 89.426 73.926 58.428 45.462 33.340 21.216 9.092 1.514.387

16. Abschreibungen und Auflösung Disagio 211.875 593.134 508.063 436.287 375.725 324.627 281.512 245.133 214.441 188.543 166.183 160.119 160.117 160.118 160.119 150.501 113.021 38.057 38.057 38.057 25.370

Summe der Aufwendungen 557.982 1.470.185 1.384.076 1.302.276 1.231.803 1.170.902 1.279.811 1.072.151 1.032.006 996.774 969.534 917.377 919.404 920.361 1.136.033 916.476 892.876 832.070 846.510 861.240 863.577 21.573.423

17. Steuerliches Ergebnis -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 241.840 285.694 325.084 355.959 411.857 413.954 417.189 203.230 427.743 456.259 521.430 511.039 500.118 502.343 5.383.656

18. Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 9.309 36.842 42.384 46.744 54.627 54.925 55.376 25.204 56.871 60.889 70.086 68.619 67.083 67.394 716.353

19. Ergebnis nach Steuer -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 232.531 248.852 282.700 309.215 357.230 359.029 361.813 178.026 370.872 395.370 451.344 442.420 433.035 434.949 4.667.303

Liquiditätsprognose

20. Steuerliches Ergebnis -207.487 -165.297 -74.623 7.417 78.362 139.392 32.154 241.840 285.694 325.084 355.959 411.857 413.954 417.189 203.230 427.743 456.259 521.430 511.039 500.118 502.343 5.383.656

21. Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.309 -36.842 -42.384 -46.744 -54.627 -54.925 -55.376 -25.204 -56.871 -60.889 -70.086 -68.619 -134.477 -716.353

22. Anpassung Geldfluss bei Einsatzstoffen -172.688 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 50.881 42.684 -4.402 -4.491 -4.580 -4.672 -4.766 -4.861 -4.957 -5.057 -5.158 263.067 705.000

23. Abschreibungen und Auflösung Disagio 211.875 593.134 508.063 436.287 375.725 324.627 281.512 245.133 214.441 188.543 166.183 160.119 160.117 160.118 160.119 150.501 113.021 38.057 38.057 38.057 25.370 4.589.059

24. Tilgung Darlehen 0 -67.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -321.500 -287.750 -254.000 -254.000 -254.000 -254.000 -3.943.250

25. Einzahlung Eigenkapital 1.700.000 1.700.000

26. Einzahlung Fremdkapital 3.943.250 3.943.250

27. Zuschüsse und Hausanschlussgebühren 320.000 320.000

28. Auszahlung für Investitionen in Anlagen -4.757.000 -4.757.000

29. Auszahlung für Grundstückskauf -150.000 -150.000

30. Auszahlung für Disagio -152.059 -152.059

31. Vorauszahlung von Reden -705.000 -705.000

32. Liquidität lfd. Jahr 30.891 430.837 182.440 192.704 203.087 213.019 62.666 235.973 239.826 206.166 234.692 266.830 260.953 263.802 49.301 548.274 507.548 493.641 473.953 464.398 656.303 6.217.303

33. Liquidität Vorjahr 0 30.891 286.729 294.169 311.873 314.960 327.979 190.644 226.617 266.443 272.609 257.301 274.130 285.083 298.885 148.186 196.461 204.008 197.649 171.602 136.000 4.692.220

34. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttung 30.891 461.729 469.169 486.873 514.960 527.979 390.644 426.617 466.443 472.609 507.301 524.130 535.083 548.885 348.186 696.461 704.008 697.649 671.602 636.000 792.303 10.909.523

35. Entnahmebeschränkung Bank 206.115 206.115 206.115 199.685 193.255 186.825 180.395 173.965 167.535 161.105 141.175 121.920 116.840 111.760 106.680 0 0 0 0 0 0

36. Entnahmebeschränkung Reparaturen BHKW 21.752 43.939 66.570 89.653 113.198 137.214 0 24.986 50.472 76.468 102.983 130.029 157.616 185.754 0

37. Ausschüttung an UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG 0 154.412 154.412 154.412 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 220.588 220.588 220.588 220.588 176.471 441.176 441.176 441.176 441.176 441.176 699.091 5.485.856

38. Ausschüttung an weitere Gesellschafter 0 20.588 20.588 20.588 23.529 23.529 23.529 23.529 23.529 23.529 29.412 29.412 29.412 29.412 23.529 58.824 58.824 58.824 58.824 58.824 93.212 731.447

39. Liquidität kumuliert 30.891 286.729 294.169 311.873 314.960 327.979 190.644 226.617 266.443 272.609 257.301 274.130 285.083 298.885 148.186 196.461 204.008 197.649 171.602 136.000 0
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Die Prognoserechnung
Nach der Prognoserechnung kommen die Anleger ab dem 
Jahr 2010 in den Genuss der ersten Ausschüttungen. Insge-
samt kann der Anleger gemäß Prognose bis zum Ende des 
dargestellten Zeitraums mit Rückflüssen von insgesamt ca. 
321 % (Prognose) seines eingesetzten Kapitals (vor Steuern) 
rechnen. Zusätzlich besteht eine Chance auf weitere Erlöse 
durch eine zusätzliche Auslastung der Anlage über die kalku-
lierten 6.917 Volllaststunden hinaus sowie durch zusätzliche 
Wärmenutzungen. Die Prognoserechnung soll dem Anleger 
die Möglichkeit geben, das Beteiligungsangebot langfristig 
zu beurteilen. In der Kalkulation wurde ein Prognosezeitraum 
von 21 Kalenderjahren angenommen (das Beitrittsjahr 2009 
als Rumpfjahr sowie 20 volle Betriebsjahre). Damit wird neben 
der Bau- und Inbetriebnahmephase der gesamte Zeitraum ab-
gebildet, für den die Anlagen die gesetzlichen Einspeisever-
gütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz erhalten. 
Die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung sowie die steuerli-
chen Ergebnisse der Fondsgesellschaft für den dargestellten 
Zeitraum basieren auf Annahmen, welche die zukünftige Ent-
wicklung aus heutiger Sicht nur prognostizieren können. Mit 
der Ergebnis- und Liquiditätsprognose wird dem Anleger der 
geplante Fondsverlauf dargestellt. Die einzelnen Positionen 
ergeben sich aus prognostizierten Ablaufleistungen sowie aus 
vertraglich festgelegten Gebühren und Leistungen oder sind 
kalkulatorisch angesetzt.

Verkauf Kommanditbeteiligung
Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Anlagen 
auch deutlich länger als in dem im EEG geregelten Vergü-
tungszeitraum von 20 Jahren betrieben werden können. Al-
lerdings ist aus heutiger Sicht nicht abschätzbar, zu welchem 
Preis dann der erzeugte Strom verkauft werden kann. Die 
Strompreisentwicklung der letzten Jahre und die hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass fossile Energieträger in wenigen Jahren 
ebenfalls deutlich im Preis steigen werden, geben jedoch be-
gründeten Anlass zu der Annahme, dass auch über den Pro-
gnosezeitraum hinaus ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage 
möglich sein wird. Herr von Reden hat bereits heute großes 
Interesse am Rückkauf der Anlage geäußert und sich daher 
ein Vorkaufsrecht für das Grundstück, auf dem die Anlage er-
richtet wird, einräumen lassen. Ab 31.12.2031, also zwei Jah-
re nach Ablauf des dargestellten Prognosezeitraums, erhält 
von Reden eine jährliche Kaufoption für die Anteile der UDI 
Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG an der Na-
WaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG zum dann gültigen 
Marktwert. Der Wert der Anteile wird durch ein Gutachten be-
stimmt. 

Für die Anleger ist hier eine zusätzliche Sicherheit vereinbart 
worden. Sollte während der Laufzeit die Summe der Aus-
schüttungen niedriger ausfallen als prospektiert, erhöht sich 
der Kaufpreis für die Anteile entsprechend, so dass die feh-
lenden Ausschüttungen ausgeglichen werden können. Sollte 
Herr von Reden von seiner Kaufoption keinen Gebrauch ma-
chen, ändert sich für die Anleger nichts; die Gesellschaft wird 

dann wie bisher weitergeführt. 
In der Planrechnung wurde ein Restwert von rund 14 Prozent 
(inkl. Wert des Grundstücks) angesetzt. Dieser Rückkaufs-
preis ist aus heutiger Sicht eher niedrig angesetzt.

Jahr der Inbetriebnahme und
Berücksichtigung von Preissteigerungen
Die Gesellschaft wird im Jahr 2009 das Eigenkapital für die 
Errichtung der Biogasanlage einwerben. Geplanter Baube-
ginn für den Standort ist das 2. Quartal 2009. Nach Plan soll 
die Anlage im Spätherbst 2009 in Betrieb gehen. Für das Jahr 
der Inbetriebnahme wurden Erlöse und Aufwendungen zeit-
anteilig berücksichtigt, wobei insbesondere Erlöse aus der 
Wärmenutzung (KWK-Bonus und Wärmeverkauf) nur mit rund 
10 % angesetzt wurden. Um der Inflation Rechnung zu tragen, 
wurden bei denjenigen Erträgen und Aufwendungen, die hier-
von betroffen sein könnten, jeweils pauschalierte Preisstei-
gerungen pro Jahr angenommen. Wenn im Erläuterungstext 
nichts anderes ausgewiesen ist, beträgt die angenommene 
Preissteigerung für alle Ausgabenposten 2 % pro Jahr.

1. Einspeiseerlöse
Gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz wird der mit der Bio-
gasanlage erzeugte Strom bis zum 31.12.2029 mit einem fes-
ten Preis vergütet. In der Planrechnung wird von einer durch-
schnittlichen Einspeisevergütung in Höhe von 21,39 Cent/
kWh Strom bei 6.917 Volllaststunden der Anlage pro Jahr 
gerechnet. Hierin enthalten sind neben der Grundvergütung 
auch der Bonus für die Verwendung nachwachsender Roh-
stoffe (NawaRo-Bonus) sowie der am 01.01.2009 eingeführ-
te Gülle-Bonus für den Einsatz von mindestens 30 % Gülle 
und Mist. Darüber hinaus wird die genutzte Abwärme mit dem 
sogenannten KWK-Bonus in Höhe von 3,0 Cent/kWh Strom 
gefördert. Die hohe Einspeisevergütung ergibt sich neben der 
Hinzurechnung der Boni aus der Anlagenkonfiguration unter 
Verwendung von 3 BHKWs. Jedes BHKW zählt als eigene 
Anlage im Sinne des EEG. So ist es möglich, für jede Anlage 
die Grundvergütung und die Boni geltend zu machen. Dies 
wurde der Emittentin von dem örtlichen Netzbetreiber bestä-
tigt.

2. Erlöse aus Wärmeverkauf
Geplant ist, einen möglichst großen Teil der bei der Verstro-
mung anfallenden Restwärme über ein Nahwärmenetz an 
Endkunden zu veräußern. Die Erlöse aus Wärmeverkauf 
wurden auf Basis der bisherigen Verbrauchswerte an Heizöl 
seitens der interessierten Haushalte im Dorf Wendlinghausen 
sowie des Sägewerkes und weiterer Gewerbebetriebe ange-
nommen. Gemäß den Wärmelieferverträgen wird die verkauf-
te Wärme für die ersten sieben Jahre zu einem Festpreis ver-
kauft. Danach wurde eine Preissteigerung von durchschnittlich 
2,5 % pro Jahr angenommen. Zum Zeitpunkt der Prospekter-
stellung beträgt die voraussichtlich nutzbare Abwärmemenge 
über das Wärmenetz rund 2,8 Millionen kWh pro Jahr. Dies 
ist nur rund die Hälfte der tatsächlich nutzbaren Abwärme, so 
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dass hier noch weiteres Wärmenutzungspotenzial besteht. 
Bereits vor Fertigstellung des Prospekts lagen unterschriebe-
ne Wärmeabnahmeverträge von 11 Wärmekunden über 1,3 
MWh vor. Weitere 30 Haushalte haben bereits heute großes 
Interesse an einem Anschluss an das Nahwärmenetz bekun-
det. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Interessenten 
während der Bauphase der Anlage noch steigen wird.

3. Zinserträge aus Liquiditätskonto
Hier sind insbesondere die Zinserträge, die durch die Anlage 
von freien liquiden Mitteln erwirtschaftet werden, angegeben. 
Es wurde mit einem Zinssatz von 2,5 % kalkuliert. Zinsab-
schlagsteuer und Solidaritätszuschlag wurden aus Vereinfa-
chungsgründen nicht berücksichtigt.

4. Substratkosten
Für die Lieferung der für den Betrieb der Biogasanlagen er-
forderlichen Rohstoffe (Maissilage, Ganzpflanzensilage, Rin-
derfestmist etc.) und die Verwendung der Gärreste wurde mit 
der Reden GmbH & Co. KG ein 20-jähriger Liefervertrag ab-
geschlossen. Hierbei werden die Rohstoffe für 10 Jahre zum 
Festpreis geliefert. Danach wurde in der Prognoserechnung 
aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht eine einmalige 
Preissteigerung von +10 % bei der Pflanzensilage und an-
schließend eine jährliche Preissteigerung für alle Substrate 
von 2 % angesetzt. 

5. Abgrenzung Substratvorauszahlung
Hier wird die Substratvorauszahlung an von Reden wirt-
schaftlich über 10 Jahre verteilt abgeschrieben. Die Positi-
on beinhaltet auch die Abschreibung des Radladers gemäß 
Investitionsplan.

6. BHKW-Wartung inkl. Runderneuerung
Hier sind die Kosten, die für Wartung und Instandhaltung der 
Blockheizkraftwerke erwartet werden, angegeben. Nach rund 
70.000 Betriebsstunden (etwa alle acht Jahre) wird eine Ge-
neralüberholung der BHKW-Motoren fällig. Hierfür wird eine 
jährliche Rückstellung gebildet (Zeile „Entnahmebeschrän-
kung Reparaturen BHKW“).

7. Reparaturen Biogasanlage
Für eventuelle Reparaturen an der Biogasanlage wird jährlich 
ein entsprechender Betrag zurückgestellt.

8. Personal
Entlohnung für den Betriebsführer, der für den laufenden Be-
trieb der Anlage sorgt.

9. Biologische Betreuung
Voraussichtlicher Aufwand für die laufende biologische Be-
treuung der Biogasanlage, die von Biogas Nord gewährleistet 
wird.

10. Eigenstrom
Der Eigenstromverbrauch der Biogasanlage beträgt laut An-

gaben des Herstellers rund 7,5 % der produzierten Strommen-
ge. Hierfür wird Strom vom örtlichen Energieversorgungsun-
ternehmen bezogen.

11. Sonstige Betriebskosten
Während der Wartungsintervalle oder im Fall einer Repa-
ratur wird die Biogasanlage kurzzeitig keine Wärme mehr 
produzieren können. Damit die Wärmeversorgung für das 
Nahwärmenetz dennoch sichergestellt ist, wird ein mobiles 
Heizgerät eingesetzt. Dessen voraussichtliche Betriebskosten 
pro Jahr sind hier dargestellt. Um zusätzlich Wärmelastspit-
zen während strenger Winter abfedern zu können, wird an das 
Nahwärmenetz außerdem ein Pflanzenölbrenner installiert, 
der zusätzliche Sicherheit gibt. Dessen Betriebs- und Brenn-
stoffkosten sind hier ebenfalls dargestellt. Zudem fließen in 
diesen Posten die Pachtkosten für die Grundstücke, auf de-
nen zwei der drei BHKW stehen, die Wartungskosten für das 
Gas- und das Nahwärmenetz sowie die Betriebskosten für 
den Separator, der die flüssige Phase vom Gärrest trennt, ein. 
Außerdem sind in dieser Position die jährlichen Kosten für das 
Einsilieren der Rohstoffe eingerechnet. 

12. Reserve für Unvorhergesehenes
Für nicht vorhersehbare Ereignisse wird ein entsprechender 
Betrag als Sicherheitsposition eingestellt.

13. Versicherung
Für die Anlagen wird auf Grundlage des Versicherungspakets 
der Firma Biogas Nord ein sogenanntes „Allgefahrenpaket“ 
abgeschlossen, für die die kalkulierten Prämien gezahlt wer-
den. Das Versicherungspaket umfasst u. a. eine Betreiber-
haftpflicht-, eine Betriebsunterbrechungs- und eine Maschi-
nenbruchversicherung. 

14. Verwaltungsaufwendungen
Hier sind die Verwaltungskosten, die Vergütung für die kauf-
männische Betriebsführung, die Haftungsvergütung für die 
persönlich haftende Gesellschafterin, die Kosten für die 
Fondsverwaltung sowie Gebühren für den jährlich zu erstel-
lenden Jahresabschluss zusammengefasst.

15. Darlehenszinsen
Für die Darlehen sind Zinsen auf die jeweils ausstehende, 
nicht getilgte Restschuld zu leisten. Da die Tilgung der Dar-
lehen die Darlehensstände sukzessive reduziert, sinkt der für 
Darlehenszinsen zu entrichtende Betrag, bis im Jahre 2024 
die gesamten Darlehen getilgt sind.

16. Abschreibungen und Auflösung Disagio
Die Abschreibungen ergeben sich aus den prognostizierten, 
aktivierungsfähigen Investitionskosten und der vorgesehenen 
kalkulatorischen Nutzungsdauer. Zusätzlich wird hier das Dis-
agio aufgelöst.

17. Steuerliches Ergebnis
Das jährliche steuerliche Ergebnis auf Gesellschaftsebene.
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18. Gewerbesteuer
Die Fondsgesellschaft erzielt gewerbliche Einkünfte und ist 
daher gewerbesteuerpflichtig. Die Zeile gibt auf Basis der Pro-
gnoserechnung die zu erwartende Gewerbesteuer wieder.

19. Ergebnis nach Steuer
Das jährliche Betriebsergebnis nach Abzug der Gewerbesteu-
er.

20. Steuerliches Ergebnis
Wiederholung des steuerlichen Ergebnisses aus Zeile 17.

21. Gewerbesteuer
Der tatsächliche Mittelabfluss aufgrund der Gewerbesteuer-
zahlung (die Gewerbesteuer wird zwar für das laufende Jahr 
festgestellt, wird aber erst im Folgejahr bezahlt und liquiditäts-
wirksam). In der Planrechnung werden zur klareren Darstel-
lung keine Gewerbesteuervorauszahlungen berücksichtigt.

22. Anpassung Geldfluss bei Einsatzstoffen
Abgrenzungsposten, der sich aus der Differenz zwischen er-
gebniswirksamen jährlichen Substrataufwendungen und den 
tatsächlichen, liquiditätswirksamen Substratkosten ergibt.

23. Abschreibungen und Auflösung Disagio
Die unter Punkt 16 in Abzug gebrachten kalkulatorischen Ab-
schreibungen werden hier wieder hinzugerechnet, da diese 
nicht liquiditätswirksam sind.

24. Tilgung Darlehen
Die langfristigen KfW-Darlehen sollen nach zwei tilgungsfrei-
en Jahren in gleichbleibenden Raten zurückgezahlt werden. 
Für das Hausbankdarlehen gelten 10-jährige gleiche Til-
gungsraten ohne Tilgungsfreijahr.

25. Einzahlung Eigenkapital
1,5 Millionen Euro werden von Anlegern eingeworben. Je 
100.000 Euro erbringen Joachim von Reden und Biogas 
Nord.

26. Einzahlung Fremdkapital
Nach vollständiger Einwerbung des Eigenkapitals werden die 
Fremdmittel ausgezahlt. Eine detaillierte Darstellung der Fi-
nanzierungsstrukur sehen Sie auf Seite 38.

27. Zuschüsse und Hausanschlussgebühren
Für die Errichtung des Gas- sowie des Nahwärmenetzes gibt 
es vom Land Nordrhein-Westfalen und vom Bund entspre-
chende Fördermittel, die hier ausgewiesen sind. Zudem fließen 
hier die Gebühren für den Anschluss an das Nahwärmenetz in 
Höhe von 3.000 Euro pro Haushalt ein.

28. Auszahlung für Investitionen in Anlagen
Gemäß Bauvertrag erfolgt die Bezahlung des Generalüberneh-
mers in Teilzahlungen gemäß Baufortschritt. Eine detaillierte 
Aufstellung der Investitionskosten finden Sie auf Seite 38.

29. Auszahlung für Grundstückskauf
Die Kosten für den Kauf des Grundstücks, auf dem die Bio-
gasanlage errichtet wird.

30. Auszahlung für Disagio
Das Disagio sowie sonstige bankseitige Gebühren sind hier 
dargestellt.

31. Vorauszahlung von Reden
Für die langfristige Übernahme des Kosten- und Beschaf-
fungsrisikos für die Substrate erhält Herr von Reden eine Vor-
auszahlung auf die Substratpreise in Höhe von 675.000 Euro. 
Zusätzlich ein gebrauchter Radlader für 30.000 Euro erwor-
ben, der hier ebenfalls mit einfließt. 

32. Liquidität lfd. Jahr
Der jährliche Liquiditätszufluss für die Gesellschaft nach 
Steuern.

33. Liquidität Vorjahr
in dieser Zeile ist die kumulierte Restliquidität des Vorjahres 
nach den vorgenommenen Ausschüttungen dargestellt.

34. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttungen
Der Liquiditätszuwachs aus dem laufenden Jahr zzgl. der 
Restliquidität aus dem Vorjahr ergibt die Liquidität der Gesell-
schaft vor Ausschüttungen.

35. Entnahmebeschränkung Bank
Um die Rückzahlung der Kredite sicherzustellen, schreibt die 
fremdfinanzierende Bank eine Entnahmebeschränkung in der 
dargestellten Höhe vor. Ausschüttungen dürfen nur getätigt 
werden, wenn die Liquidität der Gesellschaft diesen Wert 
übersteigt.

36. Entnahmebeschränkung Reparaturen BHKW
Um die Kosten für die Runderneuerung der BHKWs nach 
rund 70.000 Betriebsstunden übernehmen zu können, müs-
sen jährlich Rücklagen in der dargestellten Höhe angespart 
werden.

37. Ausschüttung an
UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Hier sind die möglichen Ausschüttungen an die Fondsgesell-
schaft dargestellt.

38. Ausschüttung an weitere Gesellschafter
Sowohl Biogas Nord als auch Herr von Reden sind als Mitge-
sellschafter an der Projektgesellschaft beteiligt und erhalten 
entsprechende jährliche Ausschüttungen (planmäßiger Ge-
schäftsverlauf vorausgesetzt).

39. Liquidität kumuliert
Die in dieser Zeile aufgeführten Beträge stellen die Liquidität 
der Gesellschaft nach Steuern und Ausschüttungen dar.
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Ergebnis-  und L iquidi tätsprognose2.) der Fondsgesellschaft UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG

Ergebnisprognose 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Gesamt

Erträge

1. Steuerliche Ergebniszuweisung aus der Projektgesellschaft -183.076 -145.850 -65.844 6.544 69.143 122.993 28.371 213.388 252.083 286.838 314.081 363.403 365.254 368.108 179.321 377.420 402.581 460.085 450.917 441.280 893.244 5.200.284

2. Verzinsung Guthabenkonto 4.200 451 823 988 1.192 1.175 1.390 1.595 1.792 1.313 811 1.167 1.515 1.856 2.189 965 2.332 2.044 1.735 1.403 1.048 31.985

Summe der Erträge -178.876 -145.399 -65.021 7.532 70.335 124.168 29.761 214.983 253.875 288.152 314.892 364.570 366.769 369.964 181.510 378.386 404.913 462.129 452.652 442.683 894.291 5.232.270

Aufwendungen

3. Anlegerbetreuung 5.000 12.500 12.750 13.005 13.265 13.530 13.801 14.077 14.359 14.646 14.939 15.237 15.542 15.853 16.170 16.493 16.823 17.160 17.503 17.853 18.210 308.717

4. Komplementärvergütung 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 26.250

5. Jahresabschluss 5.000 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 7.141 7.284 126.487

6. Abschreibungen 3.929 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 11.783 235.750

7. Jährliche Sicherheitsreserve 0 12.500 12.750 13.005 13.265 13.530 13.801 14.077 14.359 14.646 14.939 15.237 15.542 15.853 16.170 16.493 16.823 17.160 17.503 17.853 18.210 303.717

Summe der Aufwendungen 15.179 46.967 47.567 48.179 48.803 49.440 50.089 50.752 51.428 52.117 52.820 53.537 54.268 55.014 55.775 52.617 41.626 42.434 43.257 44.097 44.954 1.000.921

8. Steuerliches Ergebnis -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532 74.728 -20.329 164.232 202.448 236.035 262.072 311.033 312.501 314.950 125.735 325.769 363.287 419.696 409.395 398.586 849.337 4.231.349

9. Steuerliches Ergebnis nach § 15 b EStG in % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 16% 19% 19% 19% 8% 20% 22% 25% 25% 24% 51%

Liquiditätsprognose

10. Steuerliches Ergebnis Fondsgesellschaft -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532 74.728 -20.329 164.232 202.448 236.035 262.072 311.033 312.501 314.950 125.735 325.769 363.287 419.696 409.395 398.586 849.337 4.231.349

11. Korrektur steuerliche Ergebniszuweisung 183.076 145.850 65.844 -6.544 -69.143 -122.993 -28.371 -213.388 -252.083 -286.838 -314.081 -363.403 -365.254 -368.108 -179.321 -377.420 -402.581 -460.085 -450.917 -441.280 -893.244 -5.200.284

12. Zufluss Ausschüttung aus der Projektgesellschaft 0 154.412 154.412 154.412 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 220.588 220.588 220.588 220.588 176.471 441.176 441.176 441.176 441.176 441.176 699.091 5.485.856

13. Verkaufserlös Kommanditanteile 582.353 582.353

14. Abschreibungen 3.929 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 11.783 0 0 0 0 0 235.750

15. Einzahlung Eigenkapital 1.665.000 1.665.000

16. Einzalung Agio 83.250 83.250

17. Beteiligung an NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG -1.500.000 -1.500.000

18. Sonstige Investitionskosten -235.750 -235.750

19. Liquidität lfd. Jahr 5.450 123.613 123.385 122.938 144.576 143.923 143.488 143.031 142.552 141.384 184.296 183.935 183.552 183.147 138.602 401.308 401.882 400.787 399.654 398.482 1.237.537 5.347.523

20. Liquidität Vorjahr 5.000 10.450 34.163 40.998 47.385 58.762 69.484 79.772 89.604 65.656 40.540 58.336 75.771 92.823 109.471 48.273 116.580 102.212 86.749 70.154 52.386

21. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttung 10.450 134.063 157.548 163.935 191.962 202.684 212.972 222.804 232.156 207.040 224.836 242.271 259.323 275.971 248.073 449.580 518.462 502.999 486.404 468.636 1.289.923

22. Ausschüttung 0 99.900 116.550 116.550 133.200 133.200 133.200 133.200 166.500 166.500 166.500 166.500 166.500 166.500 199.800 333.000 416.250 416.250 416.250 416.250 1.289.923 5.352.523

23. Ausschüttung in % des Eigenkapitals 0% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 20% 25% 25% 25% 25% 77% 321%

24. Liquidität kumuliert 10.450 34.163 40.998 47.385 58.762 69.484 79.772 89.604 65.656 40.540 58.336 75.771 92.823 109.471 48.273 116.580 102.212 86.749 70.154 52.386 0 321,47%

Die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG, an 
der sich der Anleger beteiligt, ist als Fondsgesellschaft nicht 
gewerblich tätig, da ihr alleiniger Geschäftszweck die Beteili-
gung an der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG ist. 
Aus steuerrechtlicher Sicht gilt sie jedoch dennoch als ge-
werblich geprägte Gesellschaft. Die Ergebnisfeststellung der 
Fondsgesellschaft hat Einfluss auf das steuerliche Ergebnis, 
das dem Anleger letztendlich zugewiesen wird. 

1. Steuerliche Ergebniszuweisung
aus der Projektgesellschaft
Das steuerliche Ergebnis aus der Projektgesellschaft (S. 40) 

wird hier entsprechend der Beteiligung der Fondsgesellschaft 
anteilig übernommen. Im Jahr 2029 ist in dem Wert der steuer-
liche Veräußerungsgewinn der Kommanditanteile enthalten.

2. Verzinsung Guthabenkonto
Die zu erwartende Guthabenverzinsung auf dem Gesell-
schaftskonto. Es wurde ein Guthabenszins von 2,5 % ange-
setzt.

3. Anlegerbetreuung
Hierin ist der Aufwand für die laufende Betreuung der Anleger, 
die Ausrichtung der jährlichen Gesellschafterversammlung 

Erläuterung



Ergebnisprognose 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Gesamt

Erträge

1. Steuerliche Ergebniszuweisung aus der Projektgesellschaft -183.076 -145.850 -65.844 6.544 69.143 122.993 28.371 213.388 252.083 286.838 314.081 363.403 365.254 368.108 179.321 377.420 402.581 460.085 450.917 441.280 893.244 5.200.284

2. Verzinsung Guthabenkonto 4.200 451 823 988 1.192 1.175 1.390 1.595 1.792 1.313 811 1.167 1.515 1.856 2.189 965 2.332 2.044 1.735 1.403 1.048 31.985

Summe der Erträge -178.876 -145.399 -65.021 7.532 70.335 124.168 29.761 214.983 253.875 288.152 314.892 364.570 366.769 369.964 181.510 378.386 404.913 462.129 452.652 442.683 894.291 5.232.270

Aufwendungen

3. Anlegerbetreuung 5.000 12.500 12.750 13.005 13.265 13.530 13.801 14.077 14.359 14.646 14.939 15.237 15.542 15.853 16.170 16.493 16.823 17.160 17.503 17.853 18.210 308.717

4. Komplementärvergütung 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 26.250

5. Jahresabschluss 5.000 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 7.141 7.284 126.487

6. Abschreibungen 3.929 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 11.783 235.750

7. Jährliche Sicherheitsreserve 0 12.500 12.750 13.005 13.265 13.530 13.801 14.077 14.359 14.646 14.939 15.237 15.542 15.853 16.170 16.493 16.823 17.160 17.503 17.853 18.210 303.717

Summe der Aufwendungen 15.179 46.967 47.567 48.179 48.803 49.440 50.089 50.752 51.428 52.117 52.820 53.537 54.268 55.014 55.775 52.617 41.626 42.434 43.257 44.097 44.954 1.000.921

8. Steuerliches Ergebnis -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532 74.728 -20.329 164.232 202.448 236.035 262.072 311.033 312.501 314.950 125.735 325.769 363.287 419.696 409.395 398.586 849.337 4.231.349

9. Steuerliches Ergebnis nach § 15 b EStG in % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 16% 19% 19% 19% 8% 20% 22% 25% 25% 24% 51%

Liquiditätsprognose

10. Steuerliches Ergebnis Fondsgesellschaft -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532 74.728 -20.329 164.232 202.448 236.035 262.072 311.033 312.501 314.950 125.735 325.769 363.287 419.696 409.395 398.586 849.337 4.231.349

11. Korrektur steuerliche Ergebniszuweisung 183.076 145.850 65.844 -6.544 -69.143 -122.993 -28.371 -213.388 -252.083 -286.838 -314.081 -363.403 -365.254 -368.108 -179.321 -377.420 -402.581 -460.085 -450.917 -441.280 -893.244 -5.200.284

12. Zufluss Ausschüttung aus der Projektgesellschaft 0 154.412 154.412 154.412 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 220.588 220.588 220.588 220.588 176.471 441.176 441.176 441.176 441.176 441.176 699.091 5.485.856

13. Verkaufserlös Kommanditanteile 582.353 582.353

14. Abschreibungen 3.929 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 11.783 0 0 0 0 0 235.750

15. Einzahlung Eigenkapital 1.665.000 1.665.000

16. Einzalung Agio 83.250 83.250

17. Beteiligung an NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG -1.500.000 -1.500.000

18. Sonstige Investitionskosten -235.750 -235.750

19. Liquidität lfd. Jahr 5.450 123.613 123.385 122.938 144.576 143.923 143.488 143.031 142.552 141.384 184.296 183.935 183.552 183.147 138.602 401.308 401.882 400.787 399.654 398.482 1.237.537 5.347.523

20. Liquidität Vorjahr 5.000 10.450 34.163 40.998 47.385 58.762 69.484 79.772 89.604 65.656 40.540 58.336 75.771 92.823 109.471 48.273 116.580 102.212 86.749 70.154 52.386

21. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttung 10.450 134.063 157.548 163.935 191.962 202.684 212.972 222.804 232.156 207.040 224.836 242.271 259.323 275.971 248.073 449.580 518.462 502.999 486.404 468.636 1.289.923

22. Ausschüttung 0 99.900 116.550 116.550 133.200 133.200 133.200 133.200 166.500 166.500 166.500 166.500 166.500 166.500 199.800 333.000 416.250 416.250 416.250 416.250 1.289.923 5.352.523

23. Ausschüttung in % des Eigenkapitals 0% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 20% 25% 25% 25% 25% 77% 321%

24. Liquidität kumuliert 10.450 34.163 40.998 47.385 58.762 69.484 79.772 89.604 65.656 40.540 58.336 75.771 92.823 109.471 48.273 116.580 102.212 86.749 70.154 52.386 0 321,47%

sowie das Erstellen und Verschicken unterjähriger Informatio-
nen an die Anleger enthalten.

4. Komplementärvergütung
Für die Übernahme der Haftung erhält die UDI Sonne Wind 
und Biomasse GmbH als Komplementärin (persönlich haften-
de Gesellschafterin) eine Vergütung.

5. Jahresabschluss
Die zu erwartenden Kosten für den Jahresabschluss.

6. Abschreibungen
Die auf der Ebene der Fondsgesellschaft möglichen steuer-
lich wirksamen Abschreibungen.

7. Jährliche Sicherheitsreserve
Um für die Ausschüttungen eine zusätzliche Sicherheit zu 
erreichen, wurde auf der Ebene der Fondsgesellschaft eine 
zusätzliche Sicherheitsreserve für Unvorhergesehenes ein-
gestellt.

8. Steuerliches Ergebnis
Das Vorsteuerergebnis der Fondsgesellschaft.
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Ergebnisprognose 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Gesamt

Erträge

1. Steuerliche Ergebniszuweisung aus der Projektgesellschaft -183.076 -145.850 -65.844 6.544 69.143 122.993 28.371 213.388 252.083 286.838 314.081 363.403 365.254 368.108 179.321 377.420 402.581 460.085 450.917 441.280 893.244 5.200.284

2. Verzinsung Guthabenkonto 4.200 451 823 988 1.192 1.175 1.390 1.595 1.792 1.313 811 1.167 1.515 1.856 2.189 965 2.332 2.044 1.735 1.403 1.048 31.985

Summe der Erträge -178.876 -145.399 -65.021 7.532 70.335 124.168 29.761 214.983 253.875 288.152 314.892 364.570 366.769 369.964 181.510 378.386 404.913 462.129 452.652 442.683 894.291 5.232.270

Aufwendungen

3. Anlegerbetreuung 5.000 12.500 12.750 13.005 13.265 13.530 13.801 14.077 14.359 14.646 14.939 15.237 15.542 15.853 16.170 16.493 16.823 17.160 17.503 17.853 18.210 308.717

4. Komplementärvergütung 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 26.250

5. Jahresabschluss 5.000 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 7.141 7.284 126.487

6. Abschreibungen 3.929 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 11.783 235.750

7. Jährliche Sicherheitsreserve 0 12.500 12.750 13.005 13.265 13.530 13.801 14.077 14.359 14.646 14.939 15.237 15.542 15.853 16.170 16.493 16.823 17.160 17.503 17.853 18.210 303.717

Summe der Aufwendungen 15.179 46.967 47.567 48.179 48.803 49.440 50.089 50.752 51.428 52.117 52.820 53.537 54.268 55.014 55.775 52.617 41.626 42.434 43.257 44.097 44.954 1.000.921

8. Steuerliches Ergebnis -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532 74.728 -20.329 164.232 202.448 236.035 262.072 311.033 312.501 314.950 125.735 325.769 363.287 419.696 409.395 398.586 849.337 4.231.349

9. Steuerliches Ergebnis nach § 15 b EStG in % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 16% 19% 19% 19% 8% 20% 22% 25% 25% 24% 51%

Liquiditätsprognose

10. Steuerliches Ergebnis Fondsgesellschaft -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532 74.728 -20.329 164.232 202.448 236.035 262.072 311.033 312.501 314.950 125.735 325.769 363.287 419.696 409.395 398.586 849.337 4.231.349

11. Korrektur steuerliche Ergebniszuweisung 183.076 145.850 65.844 -6.544 -69.143 -122.993 -28.371 -213.388 -252.083 -286.838 -314.081 -363.403 -365.254 -368.108 -179.321 -377.420 -402.581 -460.085 -450.917 -441.280 -893.244 -5.200.284

12. Zufluss Ausschüttung aus der Projektgesellschaft 0 154.412 154.412 154.412 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 176.471 220.588 220.588 220.588 220.588 176.471 441.176 441.176 441.176 441.176 441.176 699.091 5.485.856

13. Verkaufserlös Kommanditanteile 582.353 582.353

14. Abschreibungen 3.929 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 11.783 0 0 0 0 0 235.750

15. Einzahlung Eigenkapital 1.665.000 1.665.000

16. Einzalung Agio 83.250 83.250

17. Beteiligung an NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG -1.500.000 -1.500.000

18. Sonstige Investitionskosten -235.750 -235.750

19. Liquidität lfd. Jahr 5.450 123.613 123.385 122.938 144.576 143.923 143.488 143.031 142.552 141.384 184.296 183.935 183.552 183.147 138.602 401.308 401.882 400.787 399.654 398.482 1.237.537 5.347.523

20. Liquidität Vorjahr 5.000 10.450 34.163 40.998 47.385 58.762 69.484 79.772 89.604 65.656 40.540 58.336 75.771 92.823 109.471 48.273 116.580 102.212 86.749 70.154 52.386

21. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttung 10.450 134.063 157.548 163.935 191.962 202.684 212.972 222.804 232.156 207.040 224.836 242.271 259.323 275.971 248.073 449.580 518.462 502.999 486.404 468.636 1.289.923

22. Ausschüttung 0 99.900 116.550 116.550 133.200 133.200 133.200 133.200 166.500 166.500 166.500 166.500 166.500 166.500 199.800 333.000 416.250 416.250 416.250 416.250 1.289.923 5.352.523

23. Ausschüttung in % des Eigenkapitals 0% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 20% 25% 25% 25% 25% 77% 321%

24. Liquidität kumuliert 10.450 34.163 40.998 47.385 58.762 69.484 79.772 89.604 65.656 40.540 58.336 75.771 92.823 109.471 48.273 116.580 102.212 86.749 70.154 52.386 0 321,47%

9. Steuerliches Ergebnis nach § 15b EStG
Gemäß Einkommensteuergesetz wird der auf Ebene der 
Fondsgesellschaft entstandene steuerliche Verlust den Kom-
manditisten zugewiesen. Hierbei werden steuerliche Verluste 
in der Gesellschaft vorgetragen und mit späteren Gewinnen 
verrechnet. Dies führt im dargestellten Fall dazu, dass die An-
leger erst ab dem Jahr 2018 mit steuerlichen Gewinnzuwei-
sungen zu rechnen haben.

10. Steuerliches Ergebnis Fondsgesellschaft
Das jährliche steuerliche Ergebnis aus Zeile 9 wird hier wieder 
übernommen.

11. Korrektur steuerliche Ergebniszuweisung
Das rein steuerliche Ergebnis wird um den Beteiligungsertrag der 
Projektgesellschaft an die tatsächlichen Geldflüsse angepasst. 

12. Zufluss Ausschüttung aus der Projektgesellschaft
Die bei planmäßigem Verlauf zu erwartenden Ausschüttun-
gen aus der Projektgesellschaft.

13. Verkaufserlös Kommanditanteile
Die Einnahmen aus dem geplanten Verkauf der 
Kommanditanteile an der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & 
Co. KG an Herrn von Reden. Hierbei wird angenommen, dass 
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die Gesellschafter der UDI Biogas Schloss Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG mehrheitlich für den Verkauf der Anteile nach 
Ablauf des dargestellten Zeitraumes stimmen. Zur Höhe des 
angesetzten Restwerts siehe die Ausführungen zum Vor-
kaufsrecht auf Seite 43.

14. Abschreibungen
Die nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen aus Zeile 6 
werden wieder eingerechnet.

15. Einzahlung Eigenkapital
Der Zufluss der eingeworbenen Anlegergelder.

16. Einzahlung Agio
Der Zufluss des Agios wird hier dargestellt.

17. Beteiligung an
NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Die Beteiligung an der Projektgesellschaft als entsprechender 
Mittelabfluss.

18. Sonstige Investitionskosten
Hier sind sämtliche Ausgabepositionen zusammengefasst, 
die neben der Beteiligung an der Projektgesellschaft gemäß 
Investitionsplan anfallen. Eine detaillierte Darstellung finden 
Sie auf Seite 38.

19. Liquidität laufendes Jahr
Der jährliche Liquiditätszufluss für die Gesellschaft nach 
Steuern.

20. Liquidität Vorjahr
Die kumulierte Restliquidität des Vorjahres nach den vorge-
nommenen Ausschüttungen.

21. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttungen
Der Liquiditätszuwachs aus dem laufenden Jahr zzgl. der 
Restliquidität aus dem Vorjahr ergibt die Liquidität der Gesell-
schaft vor Ausschüttungen.

22. Ausschüttung
Die jährlich geplanten Ausschüttungen an die Anleger.

23. Ausschüttung in % des Eigenkapitals
Die geplanten Ausschüttungen in Prozent auf das angelegte 
Kapital.

24. Liquidität kumuliert
Die in dieser Zeile aufgeführten Beträge stellen die Liquidität 
der Gesellschaft nach Steuern und Ausschüttungen dar. Aus 
Sicherheitsgründen wird hier immer eine Restliquidität in der 
Gesellschaft gehalten, die nicht ausgeschüttet wird.
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Prognose aus  S icht  des  Anlegers

Beispiel 1
Grundlagen: zu versteuerndes Einkommen 75.000 Euro nach Splittingtabelle, Kommanditeinlage: 20.000 Euro, Agio: 1.000 Euro

Beispiel 2
Grundlagen: zu versteuerndes Einkommen 35.000 Euro nach Grundtabelle, Kommanditeinlage: 10.000 Euro, Agio: 500 Euro

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Einlage inkl. Agio -21.000

2. Ausschüttung 0 1.200 1.400 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.400 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.495

3. Steuerwirkung 0 0 0 0 0 0 0 98 388 -178 -691 -831 -837 -842 -300 -877 -1.006 -1.168 -1.138 -1.103 -3.214

4. Geldfluss p. a. -21.000 1.200 1.400 1.400 1.600 1.600 1.600 1.698 2.388 1.822 1.309 1.169 1.163 1.158 2.100 3.123 3.994 3.832 3.862 3.897 12.281

5. Liquidität kumuliert -21.000 -19.800 -18.400 -17.000 -15.400 -13.800 -12.200 -10.502 -8.113 -6.291 -4.982 -3.813 -2.650 -1.493 608 3.730 7.724 11.556 15.418 19.315 31.596

Erläuterungen zu den Beispielrechnungen
Allgemeine Hinweise

Die steuerlichen Auswirkungen für den einzelnen Komman-
ditisten können mit den Beispielrechnungen nur näherungs-
weise dargestellt werden. Jede Abweichung bei den persönli-
chen Grundlagen führt automatisch zu einem abweichenden 
Ergebnis und ist daher von diesen abhängig. Weitere Hinwei-
se zur Besteuerung der Ergebnisse der Beteiligung finden Sie 
auch im Kapitel „Steuerliche Grundlagen“. Das zu versteuern-
de Einkommen versteht sich als Summe aller Einkünfte inkl. 
der Einkünfte aus dieser Beteiligung. Die oben dargestellten 
Berechnungen sollen dem Anleger als grober Richtwert für 
die Bewertung einer Beteiligung dienen. Sie ersetzen nicht die 
individuelle Beratung durch einen Steuerberater. 

1. Die Kommanditeinlage ist zusammen mit dem Agio in Höhe 
von 5 % innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitritts-
erklärung zu leisten.

2. Die Ausschüttungen (Entnahmen) ergeben sich aus der 
Prognose der freien Liquidität bezogen auf die Höhe der Be-
teiligungssumme.

3. Bei der Steuerwirkung wird die Versteuerung der jährlich 
prognostizierten Ergebnisse dargestellt. Berücksichtigt ist 
hierbei der Solidaritätszuschlag mit durchgehend 5,5 % so-
wie die Anrechnung der Gewerbesteuer. Eine gegebenen-
falls anfallende Kirchensteuer ist nicht berücksichtigt. Die 
Berechnungen erfolgten auf Grundlage der bei Erstellung 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Einlage incl. Agio -10.500

2. Ausschüttung 0 600 700 700 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 7.747

3. Steuerwirkung 0 0 0 0 0 0 0 49 194 -79 -326 -394 -395 -398 -140 -414 -477 -554 -539 -523 -1.546

4. Geldfluss p. a. -10.500 600 700 700 800 800 800 849 1.194 921 674 606 605 602 1.060 1.586 2.023 1.946 1.961 1.977 6.201

5. Liquidität kumuliert -10.500 -9.900 -9.200 -8.500 -7.700 -6.900 -6.100 -5.251 -4.057 -3.136 -2.462 -1.856 -1.251 -649 410 1.996 4.019 5.966 7.927 9.903 16.105
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Einlage inkl. Agio -21.000

2. Ausschüttung 0 1.200 1.400 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.400 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.495

3. Steuerwirkung 0 0 0 0 0 0 0 98 388 -178 -691 -831 -837 -842 -300 -877 -1.006 -1.168 -1.138 -1.103 -3.214

4. Geldfluss p. a. -21.000 1.200 1.400 1.400 1.600 1.600 1.600 1.698 2.388 1.822 1.309 1.169 1.163 1.158 2.100 3.123 3.994 3.832 3.862 3.897 12.281

5. Liquidität kumuliert -21.000 -19.800 -18.400 -17.000 -15.400 -13.800 -12.200 -10.502 -8.113 -6.291 -4.982 -3.813 -2.650 -1.493 608 3.730 7.724 11.556 15.418 19.315 31.596

des Prospekts gültigen Steuertabellen. Eine Anrechnung der 
anteiligen Kapitalertragsteuer zzgl. des Solidaritätszuschlags 
sowie gegebenenfalls der Abgeltungssteuer wurde aus Ver-
einfachungsgründen nicht berücksichtigt. Zur Betrachtung 
der individuellen steuerlichen Situation sollte in jedem Fall ein 
Steuerberater hinzugezogen werden.

4. Der jährliche Geldfluss ergibt sich aus den Ausschüttungen 
(Entnahmen) und der Steuerwirkung.

5. Es wird der kumulierte Geldfluss für das jeweilige Jahr dar-
gestellt. Bitte beachten Sie, dass das ursprünglich eingesetzte 
Kapital inklusive Agio im Verlauf der Beteiligung zurückfließt. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Einlage incl. Agio -10.500

2. Ausschüttung 0 600 700 700 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 7.747

3. Steuerwirkung 0 0 0 0 0 0 0 49 194 -79 -326 -394 -395 -398 -140 -414 -477 -554 -539 -523 -1.546

4. Geldfluss p. a. -10.500 600 700 700 800 800 800 849 1.194 921 674 606 605 602 1.060 1.586 2.023 1.946 1.961 1.977 6.201

5. Liquidität kumuliert -10.500 -9.900 -9.200 -8.500 -7.700 -6.900 -6.100 -5.251 -4.057 -3.136 -2.462 -1.856 -1.251 -649 410 1.996 4.019 5.966 7.927 9.903 16.105
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UDI Biogas Schloss Wendlinghausen
GmbH & Co. KG
Dies ist die Fondsgesellschaft, die im Wege gesellschafts-
rechtlicher Beteiligung an der Projektgesellschaft NaWaRo 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG in ein Biogasprojekt inves-
tiert. 

NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Dies ist die Projektgesellschaft, die Eigentümerin der Biogas-
anlage wird und diese betreibt. 

UDI Sonne Wind und Biomasse GmbH
Dies ist die Komplementärin der UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG und persönlich haftende 
Gesellschafterin. Sie übernimmt die Geschäftsführung. Wenn 
sich die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. 
KG an der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG betei-
ligt, wird die UDI Sonne Wind und Biomasse GmbH auch die 
bestehende Komplementärin der Projektgesellschaft ablösen 
und als persönlich haftende Gesellschafterin in die NaWaRo 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG eintreten.

UDI Bioenergie GmbH
Innerhalb der UDI-Gruppe dient die UDI Bioenergie GmbH als 
Emissionshaus für geschlossene Fonds. In dieser Funktion 

realisiert sie Finanzierungsmodelle für den Bau von Bioener-
gie-Projekten. Für die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG übernimmt die UDI Bioenergie GmbH die 
Projektierung, Projektleitung, Prospektaufstellung, kaufmänni-
sche Betriebsführung und die Beschaffung der Finanzierung.

UDI UmweltDirektInvest-
Beratungsgesellschaft mbH
UDI versteht sich als Finanzdienstleister für Menschen, die 
ökologisch sinnvolle Kapitalanlagen und gleichzeitig attrakti-
ve Renditen suchen. Anspruch der UDI sind Investitionen in 
qualitativ hochwertige Projekte. Diese bieten im Vergleich zu 
herkömmlichen Anlageformen eine langfristig rentable Alter-
native, die Gesellschaft, Umwelt und Anlegern nachhaltige 
Vorteile bringt. 1998 als Vertrieb für die Einwerbung von Ei-
genkapital für Windkraftprojekte gegründet, gehört UDI heute 
zur Spitzengruppe von Anbietern ökologischer Kapitalanlagen. 
2002 hat UDI ihr Angebot auf Solarprojekte ausgeweitet. Seit 
2006 gehört auch Biogas zu den Geschäftsfeldern. Qualität 
steht bei allen Produkten an oberster Stelle. Der Erfahrung 
und der Qualität ihrer Beteiligungsangebote vertrauen bereits 
über 8.500 Anleger. Insgesamt wurde bisher Eigenkapital in 
Höhe von über 194 Millionen Euro platziert. Durch das Kapi-
tal der Anleger konnten 354 Windkraftanlagen, 8 Solarparks 
und 22 Biogasanlagen mit Eigenkapital ausgestattet werden. 
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Mit diesen Anlagen werden jährlich ca. 1,2 Mrd. kWh Strom 
erzeugt. Damit können pro Jahr rund 1,3 Millionen Menschen 
mit umweltfreundlich erzeugter Energie versorgt werden. Pro 
Jahr werden so gut 1,3 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Emissionen 
eingespart.

Heute kann UDI in allen wichtigen Bereichen im Energiemix 
der Erneuerbaren Energien – Wind, Sonne und Biomasse – 
langjährige Erfahrung vorweisen. UDI wirbt für neue Projekte 
das Eigenkapital ein und betreut die Kommanditisten langfris-
tig.

Die Mitglieder der Geschäftsführung
Georg Hetz, 57 Jahre, Bankkaufmann, Lina-Ammon-Str. 30, 
90329 Nürnberg, war ca. 30 Jahre in unterschiedlichen Po-
sitionen bei verschiedenen Banken tätig, unter anderem 
in verantwortlicher Position bei der Gründung einer großen 
deutschen Direktbank. Die zweite Bankgründung, in diesem 
Falle eine „grüne“ Direktbank mit Sitz in Nürnberg, gestaltete 
Georg Hetz als Vertriebsleiter aktiv mit und war für die er-
folgreiche Einwerbung des gesamten Eigenkapitals von rund 
50,5 Mio. DM verantwortlich. 1998 gründete er mit Partnern 
aus der Windenergiebranche die UDI UmweltDirektInvest-Be-
ratungsgesellschaft mbH, deren Tätigkeit im Einwerben von 
Eigenkapital an Wind-, Solarparks und Biogasanlagen be-
steht. Das Know-how aus der Platzierung von 70 Windparks, 
Solar- und Biogasprojekten sowie die Erfahrungen aus dem 
Praxisbetrieb der Anlagen kommen der UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG zugute.

Dietmar Hoffmann, 42 Jahre, Bankfachwirt, Lina-Ammon-Str. 30, 
90329 Nürnberg, war 20 Jahre bei verschiedenen Banken 
tätig, bevor er in die Erneuerbare-Energien-Branche zur UDI 
wechselte. Als Geschäftsführer der UDI Projektverwaltungs-
gesellschaft mbH verantwortete er die Fremdfinanzierung und 
Begleitung diverser Wind- und Solarenergieprojekte.

Eine Funktionstrennung im Sinne einer konkreten Aufgaben-
verteilung besteht in der Geschäftsführung der UDI Biogas 
Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG nicht.

Verflechtungen
Georg Hetz, Geschäftsführer der UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG, ist gleichzeitig geschäfts-
führender Gesellschafter der mit dem Vertrieb betrauten 
UmweltDirektInvest-Beratungsgesellschaft mbH sowie der 
mit der Projektierung, Projektleitung, Prospektaufstellung, 
kaufmännischen Betreuung und Finanzierungsbeschaffung 
beauftragten UDI Bioenergie GmbH.

Dietmar Hoffmann, Geschäftsführer der UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG, ist gleichzeitig Gesellschaf-
ter der mit der Projektierung, Projektleitung, Prospektauf-
stellung, kaufmännischen Betreuung und Finanzierungs-
beschaffung beauftragten UDI Bioenergie GmbH. Weitere 
Verflechtungen bestehen nicht.
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D ie  Emit tent in  und ihr  Kapi ta l  im Überbl ick

Firma der Emittentin UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG

Sitz der Emittentin Kellerweg 12, 91154 Roth

Geschäftsanschrift Lina-Ammon-Str. 30, 90329 Nürnberg

Datum der Gründung der Emittentin 19.11.2008

Für die Emittentin
maßgebliche Rechtsordnung

Die Emittentin unterliegt der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Rechtsform der Emittentin Die Emittentin ist eine Gesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG.

Haftung Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer KG unbeschränkt. Vorliegend ist die 
Komplementärin eine Kapitalgesellschaft (GmbH) und haftet daher nur beschränkt auf 
ihr Gesellschaftsvermögen.

Angaben über die Struktur des
persönlich haftenden Gesellschafters

Die UDI Sonne Wind und Biomasse GmbH ist eine 100%ige Tochter der UmweltDi-
rektInvest-Beratungsgesellschaft mbH (kurz UDI). Das Kapital und die Stimmrechte 
werden zu 100 % von der UDI gehalten bzw. ausgeübt. Die UDI Sonne Wind und Bio-
masse GmbH gehört somit zum UDI-Konzern. Geschäftsführer sind Georg Hetz, Roth, 
und Dietmar Hoffmann, Pyrbaum, Geschäftsanschrift: Lina-Ammon-Str. 30, 90329 
Nürnberg. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 24053 in das Handelsregister 
des Amtsgerichts Nürnberg eingetragen. Das Stammkapital der UDI Sonne Wind und 
Biomasse GmbH beträgt 25.000 Euro und wurde vollständig eingezahlt. 

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und der Verkauf von Betei-
ligungen an Gesellschaften, die Biogasproduktionsstätten betreiben und Einnahmen 
durch die Produktion von Biogas und den Verkauf von aus Biogas gewonnenem Strom 
und Wärme erzielen. Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unterneh-
men zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen, 
Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie alle Geschäfte zu be-
treiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern. Die Ge-
sellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlichen oder zweckmäßigen 
Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

Zuständiges Registergericht Amtsgericht Nürnberg 

Registernummer der Emittentin HRA 15082

Kurzbeschreibung des UDI-Konzerns 
und der Einordnung der Emittentin in 
diesen

Alleinige Gesellschafter sind die Komplementärin und die Gründungskommanditistin. 
Die Komplementärin ist eine 100%ige Tochter der Gründungskommanditistin, die das 
Mutterunternehmen des UDI-Konzerns ist. Die Fondsgesellschaft ist im Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung somit ein Konzernunternehmen im Sinne von §§ 18 AktG, 290 
HGB. Nach Beitritt der Kommanditisten und der damit einhergehenden Kapitalerhö-
hung handelt es sich nicht mehr um ein Konzernunternehmen, da ein beherrschender 
Einfluss auf die Emittentin von der Konzernmutter nicht mehr ausgeübt werden kann.

Höhe des eingezahlten Eigenkapitals 
und des gezeichneten Kapitals

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung entspricht das gezeichnete Kapital der 
Emittentin dem Gründungskommanditkapital in Höhe von 5.000 Euro das vollständig 
eingezahlt ist. Auf das gezeichnete Kapital der Emittentin waren somit zum Datum der 
Prospektaufstellung keine Kapitaleinlagen ausstehend. Die Gesellschaft beabsichtigt, 
durch Beitritt neuer Anleger das Eigenkapital auf 1,4 Millionen Euro zu erhöhen.

Art der Anteile, in die
das Kapital zerlegt ist

Kommanditbeteiligung; Mindestbeteiligung 5.000 Euro, weitere Anteile zu je 1.000 
Euro.
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Hauptmerkmale der Anteile Mit dem Anteil verbundene Hauptrechte:
Informations- und Kontrollrechte (§ 166 HGB, § 15 Gesellschaftsvertrag) ●
Widerspruchsrecht (§ 164 S. 1 Hs. 2 HGB) ●
Recht auf Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und Stimmrecht  ●
entsprechend der gezeichneten Kapitaleinlage (je volle 1.000 Euro eine Stimme)
Recht auf Ergebnisbeteiligung (§§ 167 f., 120 f. HGB) ●
Ausschüttungsanspruch / Gewinnauszahlungsanspruch   ●
(§§ 14, 15 Gesellschaftsvertrag)
Kündigungsrecht (§ 4 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag) ●
Recht zur Übertragung des Gesellschaftsanteils (§ 17 Gesellschaftsvertrag) ●
Recht auf Abfindung bei Ausscheiden (§ 20 Gesellschaftsvertrag) ●
Abweichungen der Haftungssumme vom Betrag der Beteiligung bestehen nicht.  ●
Die Rechte der Gründungsgesellschafter stimmen vollständig mit den Rechten der 
später beitretenden Kommanditisten überein.

Name, Anschrift und Sitz der Grün-
dungsgesellschafter und Gesamtbe-
trag der von den Gründungsgesell-
schaftern insgesamt gezeichneten und 
eingezahlten Einlagen

Komplementärin:
UDI Sonne Wind und Biomasse GmbH
Sitz: Kellerweg 12, 91154 Roth
Geschäftsanschrift: Lina-Ammon-Str. 30, 90329 Nürnberg
Handelsregister AG Nürnberg, HRB 24053
Sie hat keine Einlage in die Gesellschaft geleistet. Die Komplementärin haftet 
vollständig und unmittelbar, jedoch maximal in Höhe ihres Betriebsvermögens. 
Gründungskommanditist:
UmweltDirektInvest-Beratungsgesellschaft mbH 
Sitz: Kellerweg 12, 91154 Roth
Geschäftsanschrift: Lina-Ammon-Straße 30, 90329 Nürnberg, mit einer gezeichneten 
und eingezahlten Kommanditeinlage von 5.000 Euro. Die Gründungskommanditistin ist 
an Firmen beteiligt, die Leistungen für die Emittentin erbringen und dafür eine entspre-
chende Vergütung erhalten.

Geldwerte Leistungen, die der
Gründungsgesellschafterin zustehen 

Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Übernahme der persönlichen 
Haftung als Komplementärin eine ergebnisunabhängige Haftungstantieme von 1.250 
Euro pro Jahr, beginnend mit der Inbetriebnahme der Anlage (§ 8 Abs. 4 Gesell-
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft). Zudem stehen der Gründungsgesellschafterin 
das Agio in Höhe von 83.250 Euro und eine von der Projektgesellschaft zu zahlende 
Eigenkapitalvermittlungsprovison in Höhe von 120.000 Euro zu. Ansonsten bestehen 
keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, insbesondere 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 
Provisionen und Nebenleistungen jeglicher Art, die den Gründungsgesellschaftern au-
ßerhalb und innerhalb des Gesellschaftsvertrages zustehen.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligun-
gen der Gründungsgesellschafter an 
Unternehmen, die mit dem Vertrieb der 
emittierten Vermögensanlage betraut 
sind

Die Komplementärin ist als Gründungsgesellschafterin nicht an Unternehmen beteiligt, 
die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage betraut sind. Die Gründungs-
kommanditistin ist ebenso nicht an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der 
emittierten Vermögensanlage betraut sind. Die UmweltDirektInvest Beratungsgesell-
schaft mbH wird den Vertrieb vielmehr selbst übernehmen.
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ERÖFFNUNGSBILANZ

UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Roth

zum

09. Dezember 2008 

AKTIVA PASSIVA

A. Eigenkapital Euro

  I. Kapitalanteile Kommanditisten 5.000,00

                                                                                                 

 5.000,00
                                                                                                 

A. Umlaufvermögen Euro

   I. Kassenbestand, Bundesbank-
      guthaben, Guthaben bei Kredit-
      instituten und Schecks 5.000,00
                                                                                                 

 5.000,00
                                                                                                 

Vermögens-,  F inanz-  und Er t ragslage

Die Emittentin UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH 
& Co. KG wurde am 09.12.2008 in das Handelsregister des 
Amtsgerichts Nürnberg unter der Nummer HRA 15082 einge-
tragen. Die Eröffnungsbilanz erfolgte somit zum 09.12.2008. 
Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz sind keine bilanz- bzw. 
erfolgswirksamen Vorfälle angefallen, so dass auf die Darstel-
lung einer Zwischenübersicht verzichtet wurde. Da es sich um 
eine Neugründung handelt, weist die Eröffnungsbilanz ledig-
lich die Einlage der Gründungskommanditistin auf.

Wesentliche Annahmen
und Wirkungszusammenhänge
Nachfolgend dargestellte Prognosen zur künftigen Vermö-
gens,- Finanz- und Ertragslage der Emittentin beruhen auf 
den Annahmen, die im Kapitel „Finanz- und Investitionspla-
nung“ auf Seite 37 getroffen wurden, sowie auf der Ergebnis- 
und Liquiditätsprognose für die Gesellschaft auf Seite 40. Die 
Prognose hinsichtlich der Vermögenslage wird im Rahmen 
der dargestellten Planbilanz für die Jahre 2009 bis 2013 dar-

gestellt. Aus der Ergebnis- und Liquiditätsprognose wird die 
Prognose der Finanzlage für den selben Zeitraum in Kurzform 
wiedergegeben, die prognostizierte Ertragslage geht aus der 
Prognose-Gewinn-und-Verlust-Rechnung hervor.

Über die für das Jahr 2009 dargestellte Investition hinaus sind 
im Planungszeitraum keine weiteren Investitionen geplant. 
Die Prognoserechnung beruht auf der Annahme, dass die 
Gesamtinvestition zwischen Mai 2009 und September 2009  
vollständig erfolgt. Entsprechend entwickelt sich das Anla-
gevermögen in der Bilanz. Ferner wurde davon ausgegan-
gen, dass die zu errichtende Biogasanlage in der NaWaRo 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG planmäßig im 4. Quartal 
2009 ans Netz geht und betrieben werden kann, so dass der 
Gesellschaft ab dann entsprechende Mittel laufend zufließen. 
Die Liquiditätsprognose weist in den jeweiligen Jahren unab-
hängig vom handelsrechtlichen Erfolg den Zahlungsfluss der 
Gesellschaft sowie die jährlich gehaltene Liquidität aus.
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2009 2010 2011 2012 2013

Aktiva

A. Anlagevermögen  

   I. Immaterielle Vermögensgegenstände 231.821 216.104 200.387 184.670 168.953

   II. Finanzanlagen 1.316.924 1.171.074 1.105.230 1.111.774 1.180.917

B. Umlaufvermögen

   I. Bank/Kasse 10.450 34.163 40.998 47.385 58.762

Bilanzsumme 1.559.195 1.421.340 1.346.615 1.343.830 1.408.632

Passiva

A. Eigenkapital

   I. Kapital persönlich haftender Gesellschafter 0 0 0 0 0

   II. Kapitalanteile Kommanditisten 1.670.000 1.570.100 1.453.550 1.337.000 1.203.800

   III. Kapitalrücklage (Agio) 83.250 83.250 83.250 83.250 83.250

   IV. Verlustvortrag -194.055 -386.421 -499.009 -539.656 -518.124

B. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0 154.412 308.824 463.235 639.706

Bilanzsumme 1.559.195 1.421.340 1.346.615 1.343.830 1.408.632

Planbi lanz  2009 – 2013 ( Prognose)
für  d ie  UD I  B iogas  Schloss  Wendl inghausen GmbH & Co.  KG in  Euro

Erläuterung zur Planbilanz

Aktiva
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Buchwert der neben der Beteiligung an der Projektgesell-
schaft anfallenden Investitionen (Investitionsplan Seite 38, 
Punkt 2. – 9.)

II. Finanzanlagen
Buchwert des in die NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. 
KG investierten Kapitals

B. Umlaufvermögen
I. Bank/Kasse
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. Hier wird der je-
weilige Kassenstand der UDI Biogas Schloss Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG wiedergegeben (Prognose)

Passiva
A. Eigenkapital
I. Kapital persönlich haftender Gesellschafter 
Die persönlich haftende Gesellschafterin (UDI Sonne Wind 
und Biomasse GmbH) beteiligt sich nicht als Kommanditistin 
an der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG und leistet 
keine Einlage.

II. Kapitalanteile Kommanditisten
Angegeben wird hier der Wert der von den Kommanditisten 
gezeichneten und in die Fondsgesellschaft eingezahlten Ka-
pitalanteile.

III. Kapitalrücklage
Hier wird das zusätzlich zu dem Eigenkapital eingeworbene 
Agio ausgewiesen.

IV. Verlustvortrag
Negative steuerliche Ergebniszuweisungen werden nach § 15 
EStG in der Gesellschaft vorgetragen und mit späteren Ge-
winnen verrechnet.

B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Diese Position gibt die Verbindlichkeiten der UDI 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG gegenüber der NaWaRo 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG wieder. Da Ausschüttungen 
der Projektgesellschaft die Verbindlichkeiten der Fondsgesell-
schaft erhöhen, steigt der Betrag zunächst an.
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2009 2010 2011 2012 2013

1. Abschreibungen 3.929 15.717 15.717 15.717 15.717

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.250 31.250 31.850 32.462 33.086

3. Erträge aus Beteiligungen -183.076 -145.850 -65.844 6.544 69.143

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.200 451 823 988 1.192

5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532

6. Steuern vom Einkommen u. Ertrag 0 0 0 0 0

7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532

8. Verlustvortrag aus Vorperiode 0 -194.055 -386.421 -499.009 -539.656

9. Verlustvortrag -194.055 -386.421 -499.009 -539.656 -518.124

Plan-Gewinn-und-Ver lus t-Rechung 2009 bis  2013 ( Prognose)
für  d ie  UD I  B iogas  Schloss  Wendl inghausen GmbH & Co.  KG in  Euro

Erläuterungen zur
Plan-Gewinn-und Verlust-Rechnung

1. Abschreibungen
Die neben der Beteiligung an der NaWaRo Wendlinghausen 
vorhandenen immateriellen Vermögensgegenstände (siehe 
Investitionsplan Seite 38, Punkt 2. – 9.) werden linear über 15 
Jahre hinweg abgeschrieben.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die jährlich zu erwartenden Kosten für die Anlegerbetreuung, 
die Komplementärvergütung, den Jahresabschluss sowie die 
eingeplante Sicherheitsreserve

3. Erträge aus Beteiligungen
Angegeben wird hier, welche Beträge der Fondsgesellschaft 
aus der Projektgesellschaft zufließen.

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Hier werden die Kapitalerträge aus dem Liquiditätskonto dar-
gestellt.

5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Ergebnis der Fondsgesellschaft vor Steuern

6. Steuern vom Einkommen und Ertrag
Hier wird die bei planmäßigem Verlauf anfallende Steuerlast 
dargestellt.

7. Jahresüberschuss
Ergebnis der Fondsgesellschaft nach Steuern

8. Verlustvortrag aus der Vorperiode
Diese Position gibt den steuerlichen Verlustvortrag aus dem 
vorangegangenen Geschäftsjahr wieder.

9. Verlustvortrag
Dieser Betrag gibt wieder, welche Summe die Fondsgesell-
schaft steuerlich in das nächste Jahr vortragen kann.
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2009 2010 2011 2012 2013

Investitionen 1.735.750 0 0 0 0

Produktion 0 0 0 0 0

Umsatz 0 0 0 0 0

Ergebnis -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532

Planzahlen  2008 bis  2013 ( Prognose)
für  d ie  UD I  B iogas  Schloss  Wendl inghausen GmbH & Co.  KG in  Euro

L iquid i tätsprognose 2009 bis  2013
für  d ie  UD I  B iogas  Schloss  Wendl inghausen GmbH & Co.  KG in  Euro

Erläuterung zu den Planzahlen

Die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG 
ist kein produzierendes Unternehmen, sondern hält lediglich 
eine Beteiligung an einer Gesellschaft, die ihrerseits Strom 
und Wärme produziert. Dementsprechend entfallen auf die 
Gesellschaft weder eine eigene Produktion noch macht die 
Gesellschaft einen Umsatz.

2009 2010 2011 2012 2013

10. Steuerliches Ergebnis Fondsgesellschaft -194.055 -192.366 -112.588 -40.647 21.532

11. Korrektur steuerliche Ergebniszuweisung 183.076 145.850 65.844 -6.544 -69.143

12. Zufluss Ausschüttung aus der Projektgesellschaft 0 154.412 154.412 154.412 176.471

13. Verkaufserlös Kommanditanteile

14. Abschreibungen 3.929 15.717 15.717 15.717 15.717

15. Einzahlung Eigenkapital 1.665.000

16. Einzahlung Agio 83.250

17. Beteiligung an Wendlinghausen Projekt KG -1.500.000

18. Sonstige Investitionskosten -235.750

19. Liquidität lfd. Jahr 5.450 123.613 123.385 122.938 144.576

20. Liquidität Vorjahr 5.000 10.450 34.163 40.998 47.385

21. Liquidität lfd. Jahr vor Ausschüttung 10.450 134.063 157.548 163.935 191.962

22. Ausschüttung 0 99.900 116.550 116.550 133.200

23. Ausschüttung in % des Eigenkapitals 0 % 6 % 7 % 7 % 8 %

24. Liquidität kumuliert 10.450 34.163 40.998 47.385 58.762

Die Prognose der Liquiditätsplanung ist der umfassenden Er-
gebnis- und Liquiditätsprognose für die UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG auf Seite 46 (Zeile 11-25 ) 
entnommen. Für die Erläuterung zu den Prognosezahlen sie-
he die Ausführungen hierzu auf Seite 48 und 49.
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Übers icht  über  d ie  wicht igs ten  Ver t räge

Übersicht  über  die  wicht igsten  Ver t räge

Vertrag Vertragspartner Vertragsdatum Vertragsgegenstand Kündigungs- und Rücktrittsrechte

Vertriebsvereinba-
rung für die Eigen-
kapital-Einwerbung

UmweltDirektIn-
vest-Beratungs-
gesellschaft mbH

10.03.2009 Einwerbung des Eigenkapitals 
durch Kommanditbeteiligungen

Beratervertrag über 
die kaufmännische 
Projektentwicklung
und Prospektauf-
stellung

UDI Bioenergie 
GmbH 13.11.2008

Beratung bei Konzeption, 
Planung, Projektentwick-
lung sowie kaufm. Betreuung 
und Prospektaufstellung

Vertrag über die 
Anlegerbetreuung 
und Fondsverwaltung

UmweltDirektIn-
vest-Beratungs-
gesellschaft mbH

10.03.2009 Anleger- und Fonds-
Verwaltung

Endet mit dem Ende der 
Fondsgesellschaft, nur aus 
wichtigem Grund kündbar

Beteiligungsvertrag
NaWaRo 
Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG

Nach vollstän-
diger Ein-
werbung des 
Eigenkapitals

Gesellschaftsrechtliche Beteili-
gung der Emittentin als Komman-
ditist; die UDI Wind Sonne und 
Biomasse tritt als Komplementä-
ren und Geschäftsführerin ein

Projek t-  und Ver t ragspar tner

Firma Gesellschaftsform Funktion Sitz/Geschäftsanschrift Handelsregister Geschäftsführung/Vorstand

Biogas Nord Anlagenbau GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Generalunternehmer:
Bau und Inbetriebnahme

Werningshof 2–4
33719 Bielefeld 

AG Bielefeld
HRB 38960

Gerrit Holz
Matthias Kubat

UDI Bioenergie GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Projektierung, Projektleitung, Prospekterstel-
lung, kaufmännische Betreuung und Besor-
gung der Finanzierung

Lina-Ammon-Straße 30
90329 Nürnberg

AG Nürnberg
HRB 23304

Georg Hetz
Harald Felker

UmweltDirektInvest-
Beratungsgesellschaft mbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung Eigenkapitaleinwerbung,
Kommanditistenbetreuung

Lina-Ammon-Straße 30
90329 Nürnberg

AG Nürnberg
HRB 16352

Georg Hetz

Reden GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung Substratlieferungen Am Schloss 4
32694 Wendlinghausen

AG Lemgo
HRA 2014

Joachim von Reden
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Firma Gesellschaftsform Funktion Sitz/Geschäftsanschrift Handelsregister Geschäftsführung/Vorstand

Biogas Nord Anlagenbau GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Generalunternehmer:
Bau und Inbetriebnahme

Werningshof 2–4
33719 Bielefeld 

AG Bielefeld
HRB 38960

Gerrit Holz
Matthias Kubat

UDI Bioenergie GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Projektierung, Projektleitung, Prospekterstel-
lung, kaufmännische Betreuung und Besor-
gung der Finanzierung

Lina-Ammon-Straße 30
90329 Nürnberg

AG Nürnberg
HRB 23304

Georg Hetz
Harald Felker

UmweltDirektInvest-
Beratungsgesellschaft mbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung Eigenkapitaleinwerbung,
Kommanditistenbetreuung

Lina-Ammon-Straße 30
90329 Nürnberg

AG Nürnberg
HRB 16352

Georg Hetz

Reden GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung Substratlieferungen Am Schloss 4
32694 Wendlinghausen

AG Lemgo
HRA 2014

Joachim von Reden
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Vorbemerkung
Die folgenden Ausführungen beschreiben die rechtlichen 
Grundlagen einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft UDI 
Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG. Erklärt 
wird unter anderem, welche Rechte mit einer Beteiligung ver-
bunden sind, wie sich der Beitritt zur Gesellschaft vollzieht 
und wie der Anleger von seinen Mitwirkungsrechten in der 
Gesellschaft Gebrauch machen kann.

1. Die Rechte des Anlegers
Der Anleger beteiligt sich als Kommanditist an der UDI Biogas 
Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG. Als Kommanditist 
stehen dem Anleger eine ganze Reihe von Rechten zu, die es 
ihm ermöglichen, sich über die Tätigkeit seiner Gesellschaft 
zu informieren, deren Geschäftsführung zu kontrollieren sowie 
an wichtigen Entscheidungen im Rahmen der Gesellschaf-
terversammlungen mitzuwirken. Da die UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG eine Mehrheitsbeteiligung 
an der Projektgesellschaft NaWaRo Wendlinghausen GmbH 
& Co. KG hält, können die Kommanditisten über diese Mitwir-
kungs- und Kontrollrechte auch Einfluss auf die Geschäfts-
führung der Projektgesellschaft nehmen, die die Biogasan-
lage betreibt. Diese Rechte haben ihre Grundlage vor allem 
im Handelsgesetzbuch (HGB) und im Gesellschaftsvertrag 
(GV). 

Diese sind:
Informations- und Kontrollrechte   ●
(§ 166 HGB, § 15 Gesellschaftsvertrag)
Widerspruchsrecht (§ 164 S. 1 Hs. 2 HGB) ●
Recht auf Teilnahme an Gesellschafterversammlungen  ●
und Stimmrecht entsprechend der gezeichneten Kapital-
einlage (je volle 1.000 Euro eine Stimme)
Recht auf Ergebnisbeteiligung (§§ 167 f., 120 f. HGB) ●
Ausschüttungsanspruch/Gewinnauszahlungsanspruch  ●
(§§ 13, 14 Gesellschaftsvertrag)
Kündigungsrecht (§ 4 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag) ●
Recht zur Übertragung des Gesellschaftsanteils  ●
(§ 16 Gesellschaftsvertrag)
Recht auf Abfindung bei Ausscheiden  ●
(§ 19 Gesellschaftsvertrag)

2. Gesellschaftsvertrag: Rechtsform, Gegenstand 
und Satzung der Beteiligungsgesellschaft
Der Anleger beteiligt sich als Kommanditist an der UDI Bio-
gas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Roth, Kellerweg 12. Gegenstand des Unternehmens in der 
Rechtsform der GmbH & Co. KG ist der Erwerb, das Hal-
ten und der Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften, 
das Betreiben von Biogasproduktionsstätten und Einnah-
men durch die Produktion von Biogas und den Verkauf von 
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aus Biogas gewonnenem Strom und Wärme erzielen. Die 
Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unterneh-
men zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Ver-
tretung zu übernehmen, Zweigniederlassungen im In- und 
Ausland zu errichten sowie alle Geschäfte zu betreiben, die 
geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu för-
dern. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks 
erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vor-
nehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Der Gesell-
schaftsvertrag der Beteiligungsgesellschaft ist ab Seite 75 
abgedruckt.

3. Gesellschafter zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung und deren Einlagen
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die UDI Sonne Wind 
und Biomasse GmbH. Sie ist zu einer Kapitaleinlage in die 
UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG nicht 
verpflichtet. Leistet sie eine Einlage, ist sie am Vermögen 
sowie am Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft anteilig be-
teiligt. Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die 
Übernahme der persönlichen Haftung eine ergebnisunabhän-
gige Haftungstantieme von 1.250 Euro pro Jahr, beginnend 
mit der Inbetriebnahme der Anlage.

Gründungskommanditist ist die UmweltDirektInvest-Bera-
tungsgesellschaft mbH mit einer Kommanditeinlage von 
5.000 Euro. Die Einlage ist voll erbracht. Ausstehende Einla-
gen auf das bisher gezeichnete Kapital bestehen nicht.

4. Aufnahme weiterer Gesellschafter –
der Beitritt des Anlegers
Das Kommanditkapital der Gesellschaft soll auf 1.665.000 
Euro durch Aufnahme weiterer Gesellschafter als Direkt-
kommanditisten erhöht werden. Die weiteren Gesellschafter 
übernehmen die in das Handelsregister einzutragende Ein-
lage nach Maßgabe des Zeichnungsscheins (Beitrittserklä-
rung). Die Kommanditeinlage der beitretenden Kommanditis-
ten muss mindestens 5.000 Euro betragen und durch 1.000 
ohne Rest teilbar sein. Die Anzahl der angebotenen Vermö-
gensanlagen beträgt demnach bis zu 333. Die beitretenden 
Kommanditisten zeichnen grundsätzlich eine Einlage, die aus 
einer Kapitaleinlage und einem Agio (Aufgeld) in Höhe von 
5 % der Kapitaleinlage besteht. 

a) Empfangsberechtigte
für den Zeichnungsschein
Der unterschriebene Zeichnungsschein ist an die von der 
persönlich haftenden Gesellschafterin zum Empfang bevoll-
mächtigte

UDI UmweltDirektInvest-Beratungsgesellschaft mbH 
Lina-Ammon-Str. 30
90329 Nürnberg

zu senden. Sie ist diejenige Stelle, die Willenserklärungen des 
Publikums auf Erwerb von Beteiligungen entgegennimmt.

b) Zeichnungsfrist
Das öffentliche Angebot der Kommanditanteile beginnt einen 
Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts und 
endet mit der Vollplatzierung. Es besteht die Möglichkeit, die 
Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, Anteile 
oder Beteiligungen zu kürzen.

c) Zahlung des Zeichnungs- oder Erwerbspreises
Die Kapitaleinlage inklusive Agio wird zwei Wochen nach 
Annahme der Beitrittserklärung fällig. Einzahlungen erfolgen 
durch Banküberweisung auf folgendes Bankkonto der Gesell-
schaft:

Konto-Nr.: 231 062 902
BLZ: 764 500 00
Sparkasse Mittelfranken-Süd

Verspätet geleistete Einlagen sind mit 12 % p. a. zu verzinsen, 
wobei eine gesonderte Mahnung entbehrlich ist. Daneben ist 
die Gesellschaft berechtigt, weiter gehenden Schadensersatz 
geltend zu machen. Die persönlich haftende Gesellschafte-
rin ist berechtigt, einen Kommanditisten aus der Gesellschaft 
auszuschließen, wenn dieser trotz Mahnung unter Setzung 
einer Nachfrist von 30 Tagen seine Kommanditeinlage nicht 
oder nicht vollständig leistet oder seine Mitwirkungspflichten, 
insbesondere hinsichtlich seiner Eintragung in das Handels-
register, nicht erfüllt. Da die Beteiligung jedes weiteren Kom-
manditisten im Außenverhältnis erst mit seiner Eintragung im 
Handelsregister wirksam wird, ist es erforderlich, dass der 
Anleger der UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & 
Co. KG eine Registervollmacht in notariell beglaubigter Form 
erteilt. Das entsprechende Formular wird dem beitretenden 
Kommanditisten mit der Bestätigung der Annahme seiner 
Zeichnung zugesandt.

d) Zahlstelle
Darunter versteht man diejenige Stelle, die bestimmungsge-
mäß Zahlungen an den Anleger ausführt. Hier wird auch der 
Verkaufsprospekt für den Anleger zur kostenlosen Ausgabe 
bereitgehalten. Zahlstelle ist hier die von der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin bevollmächtigte 

UDI UmweltDirektInvest-Beratungsgesellschaft mbH 
Lina-Ammon-Str. 30
90329 Nürnberg

e) Weitere Kosten
Der Anleger hat ein Agio in Höhe von 5 % zu leisten. Zudem 
trägt er die Notargebühr für die Unterschriftsbeglaubigung auf 
der Vollmacht zur Eintragung ins Handelsregister. Sie beträgt 
z. B. bei einer Zeichnungssumme von 20.000 Euro ca. 25 
Euro. Eventuelle Gebühren, die durch die Überweisung des 
Anlagebetrages bei der Bank des Zeichners entstehen, über-
nimmt der Anleger. Die Fondsgesellschaft UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG trägt anschließend die Kos-
ten der Eintragung des Kommanditisten ins Handelsregister 
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sowie der Verwaltung des Fonds. Darüber hinaus entstehen 
keine weiteren mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Ver-
äußerung der Vermögensanlage verbundenen Kosten.

5. Geschäftsführung
Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist der 
UDI Sonne Wind und Biomasse GmbH als persönlich haften-
der Gesellschafterin übertragen. 

Die Geschäftsführung ist berechtigt, sämtliche für das Inves-
titionsvorhaben und dessen Finanzierung erforderlichen Ver-
träge abzuschließen und durchzuführen. Sie ist berechtigt, die 
Geschäfte der Gesellschaft ganz oder teilweise von Dritten 
besorgen zu lassen und die dazu erforderlichen Vollmachten 
zu erteilen. Zudem kann die Geschäftsführung die Projektge-
sellschaft, die (z. B. wegen des Ausbleibens der behördlichen 
Genehmigungen) nicht oder nicht rechtzeitig mit der Einspei-
sung von Strom beginnen kann, auswechseln und sie durch 
eine alternative Projektgesellschaft ersetzen. Die alternative 
Projektgesellschaft muss denselben Anforderungen genügen 
wie die bisherige Projektgesellschaft. 

Die Geschäftsführung ist zudem berechtigt, die Projektgesell-
schaft bei der Akquisition von weiterem, zusätzlich zur Eigen-
kapitalausstattung durch den Fonds erforderlichem Kapital 
zu unterstützen. In diesem Rahmen ist die Geschäftsführung 
befugt, in bestehende Finanzierungsstrukturen (z. B. Darle-
hen einer Bank) einzusteigen, eine bestehende Finanzierung 
abzulösen oder (z. B. durch die Übernahme einer gesamt-
schuldnerischen Haftung) eine derartige Finanzierung erst zu 
ermöglichen.

Zu Rechtshandlungen und Maßnahmen (außerhalb des In-
vestitions- und Finanzierungsplans), die nach Art, Umfang 
oder Risiko über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der 
Gesellschaft in erheblichem Maße hinausgehen und für die 
Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind (vgl. § 7 Abs. 3 
Gesellschaftsvertrag) bedarf die Geschäftsführung der vorhe-
rigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung bzw. des 
Anlegerbeirats, sofern ein solcher bestellt wurde.

6. Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in den ersten drei 
Jahren in der Gesellschafterversammlung. Danach ist vorge-
sehen, Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren zu tref-
fen.

a) Abstimmung in der
Gesellschafterversammlung
Die Geschäftsführung lädt mit einer Frist von vier Wochen 
schriftlich und unter Angabe der Tagesordnung zu den Ge-
sellschafterversammlungen ein. Eine Gesellschafterver-
sammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ord-
nungsgemäß geladen wurden und die anwesenden oder 
vertretenen Gesellschafter zusammen über mindestens 50 % 
der vorhandenen Stimmen verfügen. Der wesentliche Verlauf 

der Gesellschafterversammlung und die gefassten Gesell-
schafterbeschlüsse sind in einem von der Geschäftsführung 
zu unterzeichnenden Protokoll festzuhalten und den Kom-
manditisten zu übersenden. Einsprüche gegen das Protokoll 
sind innerhalb von vier Wochen nach Absendung schriftlich 
mit Begründung gegenüber der Geschäftsführung geltend zu 
machen. Über die Einsprüche entscheidet die nächste Gesell-
schafterversammlung. 

Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist einzu-
berufen, wenn dies nach Auffassung der persönlich haften-
den Gesellschafterin im Interesse der Gesellschaft liegt oder 
Kommanditisten, die mindestens 20 % des Kommanditkapitals 
halten, schriftlich unter Angabe der Tagesordnung die Einbe-
rufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung 
verlangen. Kommt die persönlich haftende Gesellschafterin 
dieser Aufforderung nicht innerhalb von 4 Wochen nach, so 
sind die Kommanditisten, welche die Einberufung ordnungs-
gemäß verlangt haben, berechtigt, diese Gesellschafterver-
sammlung selbst einzuberufen. 

Jeder Kommanditist kann sich in der Gesellschafterversamm-
lung durch einen Mitgesellschafter, seinen Ehegatten, die 
persönlich haftende Gesellschafterin, eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichtete Person oder durch die UDI Um-
weltDirektInvest-Beratungsgesellschaft mbH aufgrund einer 
schriftlichen Vollmacht vertreten lassen.

b) Abstimmung im schriftlichen Umlaufverfahren
Bei der schriftlichen Beschlussfassung sind die Kommanditis-
ten mittels einfachen Briefes unter Mitteilung des Beschluss-
gegenstandes zur Stimmabgabe aufzufordern. Die schriftli-
chen Stimmabgaben müssen innerhalb von vier Wochen ab 
Postabgabedatum der Aufforderung bei der Komplementärin 
eingehen. Eine nicht fristgerechte Stimmabgabe gilt als 
Stimmenthaltung. Über die Art der Beschlussfassung ent-
scheidet die Gesellschafterversammlung.

c) Gesellschafterbeschlüsse
Die Gesellschafter beschließen über alle Angelegenheiten 
der Gesellschaft, insbesondere über die Feststellung des 
Jahresabschlusses, die Entlastung der Geschäftsführung, 
die Verwendung des Jahresergebnisses und der Entnahmen 
(Ausschüttungen), den Ausschluss eines Gesellschafters, die 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages und über die Auf-
lösung der Gesellschaft. Die Gesellschafter haben je 1.000 
Euro ihrer Kommanditeinlage eine Stimme. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin hat unabhängig von einer etwaigen 
Einlage 415 Stimmen. Die Gesellschafterversammlung fasst 
ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen, soweit nicht zwingende gesetzliche Re-
gelungen oder der Gesellschaftsvertrag ausdrücklich andere 
Mehrheitserfordernisse vorsehen. Stimmenthaltungen gelten 
als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt.
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7. Kontrollrechte/Jahresabschluss
Die Geschäftsführung hat innerhalb von sechs Monaten nach 
Ende des Geschäftsjahres die Jahresbilanz mit der Gewinn- 
und-Verlust-Rechnung nach den gesetzlichen Vorschriften 
aufzustellen. Den Kommanditisten stehen Kontroll- und Wider-
spruchsrechte nach §§ 164, 166 HGB zu. Die Kontrollrechte 
werden insbesondere durch Einsichtnahme in die Jahresab-
schlüsse wahrgenommen. Im Übrigen können Kommanditis-
ten ihr Kontrollrecht mit angemessener Frist der Vorankündi-
gung am Sitz der Gesellschaft persönlich ausüben oder auf 
ihre Kosten durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer geltend 
machen, wenn dieser durch beglaubigte Vollmacht dazu er-
mächtigt wurde.

8. Anlegerbeirat
Die Gesellschaft kann die Bildung eines Anlegerbeirats be-
schließen. Der Beirat hat für die Geschäftsführung beratende 
Funktion.

9. Haftung
Bis zur Eintragung in das Handelsregister wird der Anleger 
als atypischer stiller Gesellschafter behandelt und haftet in 
Höhe seiner Einlage. Nach Eintragung ins Handelsregister 
beschränkt sich seine Haftung ebenfalls auf die eingetragene 
Hafteinlage. Eine weiter gehende Haftung ist ausgeschlossen, 
soweit die Einlage geleistet ist. Wenn die Kapitalanteile durch 

Entnahmen (Ausschüttungen) unter den Wert der ursprüngli-
chen Einlage gemindert werden, lebt die Haftung nach § 172 
Abs. 4 HGB bis maximal zur Höhe der eingetragenen Einla-
ge wieder auf. Das Gleiche gilt, soweit Entnahmen erfolgen, 
während der Kapitalanteil des Kommanditisten zuvor durch 
steuerliche Verluste unter den Betrag der Kommanditeinlage 
gemindert ist. Darüber hinaus sind die Kommanditisten nicht 
verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, insbesondere 
weitere Zahlungen zu leisten.

10. Vermögens- und Ergebnisbeteiligung
Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer festen Kapitalkon-
ten zum 31.12. des betreffenden Geschäftsjahres am Ver-
mögen und am Ergebnis der Gesellschaft beteiligt. Bis zum 
31.12.2009 gilt folgende Sonderregelung: Unabhängig vom 
Zeitpunkt seines Beitritts wird dem einzelnen Kommanditis-
ten, soweit rechtlich zulässig, im Geschäftsjahr 2009 das Er-
gebnis der Gesellschaft so zugerechnet, dass alle Komman-
ditisten zum 31.12.2009 gleichmäßig und entsprechend dem 
Verhältnis ihrer Beteiligung (gemäß den festen Kapitalkonten 
zum gesamten Kommanditkapital) am Gesamtergebnis betei-
ligt sind. Für das Geschäftsjahr 2010 erfolgt die Ergebnisver-
teilung gegebenenfalls analog der vorstehenden Regelung. 
Durch diese Sonderregelung soll sichergestellt werden, dass 
alle Kommanditisten entsprechend ihrer Beteiligung an der 
Gesellschaft an den steuerlichen Verlusten der Investitions-
phase gleichmäßig teilnehmen.
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11. Ausschüttungen/Entnahmen
Nach Begleichung der laufenden Aufwendungen und Rück-
stellung einer Liquiditätsreserve kann die Gesellschaft nach 
Feststellung des Jahresabschlusses einen verbleibenden frei-
en Liquiditätsüberschuss an die Kommanditisten ausschütten. 
Dies gilt in dem Umfang, wie vertragliche Verpflichtungen ge-
genüber Dritten, vertragsgleiche Rechte und/oder das Gebot 
der kaufmännischen Vorsicht dem nicht entgegenstehen.

12. Anteilsabtretung und -verpfändung/Fungibilität
Jeder Kommanditist kann seine Beteiligung mit Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin – die nur aus wich-
tigem Grund versagt werden darf – abtreten. Eine Abtretung 
ist nur zum Ende des jeweils laufenden Geschäftsjahres mög-
lich und nur dann, wenn sich der abgetretene Betrag ohne 
Rest durch 1.000 teilen lässt (vgl. § 16 Gesellschaftsvertrag).

13. Ausscheiden aus der Gesellschaft/
Abfindungsguthaben
Ein Kommanditist scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn:

er die Kommanditbeteiligung wirksam kündigt,a. 
in seine Kommanditbeteiligung die Zwangsvollstreckung b. 
betrieben wird und diese nicht innerhalb von drei Monaten 
oder spätestens bis zur Verwertung aufgehoben wird,
über das Vermögen des Kommanditisten das Insolvenz-c. 
verfahren eröffnet oder das Insolvenzverfahren mangels 
Masse abgelehnt wurde oder wenn 
er nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages (§ 18 d. 
Abs. 2 und 3) aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird.

Soweit kein Fall der oben genannten Ziffern b), c) oder d) ge-
geben ist (hier gelten § 19 Abs. 2 und 3 des Gesellschafts-
vertrages), erhält der ausscheidende Gesellschafter eine 
Abfindung, die sich nach dem wirklichen Wert seiner Ge-
sellschaftsbeteiligung richtet. Dieser Wert wird anhand einer 
nach handelsrechtlichen Grundsätzen zu erstellenden Ausei-
nandersetzungsbilanz ermittelt, welche die vorhandenen stil-
len Reserven sowie notwendige Rückstellungen und Risiken 
berücksichtigt. Weitere Details zum Abfindungsguthaben sind 
in § 19 des Gesellschaftsvertrages enthalten.

14. Dauer der Gesellschaft
Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung an der Gesell-
schaft unbefristet und kann erstmals zum 31.12.2029 gekün-
digt werden. Die Gesellschaft endet erst mit dem Beschluss 
der Gesellschafterversammlung, die Gesellschaft aufzulösen. 
Dieser Beschluss bedarf einer Dreiviertelmehrheit.

15. Verkauf oder
Weiterbetrieb der Biogasanlagen
Geplant ist, die Biogasanlage mindestens bis zum 31.12. 2029 
zu betreiben. Eine Möglichkeit ist danach grundsätzlich der 
Verkauf der Anlage zu einem guten Preis. Eine Alternative zum 
Verkauf der Gesellschaft ist der Weiterbetrieb der Anlage. Ob 
sich die Gesellschaft für einen Verkauf oder einen Weiterbe-

trieb der Biogasanlagen entscheidet, wird maßgeblich von der 
wirtschaftlichen Situation im Jahre 2029 abhängen.

16. Erbfall
Für den Fall des Ablebens eines Kommanditisten wird die Ge-
sellschaft mit seinen Erben bzw. Vermächtnisnehmern fortge-
führt. Die Rechtsnachfolger des verstorbenen Kommanditisten 
haben sich durch Vorlage eines Erbscheins zu legitimieren. 
Sofern im Erbfall eine Kommanditbeteiligung auf mehrere Per-
sonen übergeht, sind die Rechtsnachfolger verpflichtet, einen 
gemeinsamen Bevollmächtigten für die Ausübung ihrer Rech-
te aus der Beteiligung zu bestellen und sich durch ihn vertre-
ten zu lassen. In diesem Fall ruhen bis dahin alle Rechte (z. B. 
Stimmrechte) mit Ausnahme des Rechtes auf Ergebnisbeteili-
gung. Sämtliche Zahlungen aus der Gesellschaft sind an den 
gemeinsamen Bevollmächtigten vorzunehmen.

17. Provisionen oder vergleichbare Vergütungen
Für die Vermittlung des Eigenkapitals erhält die UmweltDirek-
tInvest Beratungsgesellschaft mbH eine Vermittlungsprovision 
in Höhe von 120.000 Euro zu. Zudem erhält sie das Agio, das 
bei vollständiger Platzierung einen Betrag von 83.250 Euro 
beträgt. Insgesamt fallen also 203.250 Euro Provisionen oder 
vergleichbare Vergütungen an. Weitere Provisionen im Sinne 
des § 4 S. 1 Nr. 12 VermVerkProspV fallen nicht an.
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Vorbemerkungen
Folgende Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf 
natürliche, in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtige Personen. Sofern die Beteiligung zum Be-
triebsvermögen des Anlegers gehört, hat dies Auswirkungen 
auf die steuerliche Behandlung. Es wird daher empfohlen, 
sich mit seinem Steuerberater zu besprechen. 

Steuerliche Grundlagen für
die Beteiligungsgesellschaft

Besteuerungsverfahren
Die Beteiligungsgesellschaft unterliegt als gewerblich gepräg-
te Personengesellschaft der Gewerbesteuer, ist jedoch selbst 
nicht einkommensteuerpflichtig. Stattdessen wird auf Ebene 
der Gesellschaft ein handelsrechtlicher Jahresabschluss so-
wie eine darauf basierende steuerliche Gewinnermittlung vor-
genommen. Hieraus wird eine Erklärung zur einheitlichen und 
gesonderten Feststellung der Einkünfte der Beteiligungsge-
sellschaft erstellt, durch welche die durch die Beteiligungsge-
sellschaft erzielten Gewinne und Verluste insgesamt festge-
stellt und den einzelnen Kommanditisten anteilig zugerechnet 
werden.

Gewerbesteuer 
Die Einkünfte der Gesellschaft unterliegen grundsätzlich der 
Gewerbesteuer. Die Gesellschaft beteiligt sich an einer Pro-
jektgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG, die 
ihrerseits der Gewerbesteuer unterliegt.

Auf Ebene der Fondsgesellschaft fallen nur dann Belastun-
gen mit Gewerbesteuer an, wenn sie ein eigenes steuerliches 

Ergebnis, beispielsweise Zinseinkünfte aus Kapitalanlagen, 
vermindert um steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben, 
erwirtschaftet. 

Hinsichtlich der Besteuerung der Beteiligungserträge kann die 
Gesellschaft wegen der Doppelstöckigkeit der Gesellschaften 
die besondere Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 2 GewStG in 
Anspruch nehmen. Im Rahmen der Unternehmenssteuerre-
form 2008 wurde beschlossen, dass der Betriebsausgaben-
abzug der Gewerbesteuer entfällt. Dadurch kann sich eine 
höhere Gewerbesteuerbelastung der Projektgesellschaften 
ergeben. Durch die Minderung der Gewerbesteuermesszahl 
von 5 % auf 3,5 % soll dies wieder ausgeglichen werden. Da-
rüber hinaus wird die Anrechnung der Gewerbesteuer bei der 
Einkommensteuer verbessert. Zukünftig ist der 3,8-fache des 
Gewerbesteuermessbetrages auf Gesellschaftsebene auf die 
persönliche Einkommensteuer anrechenbar. Die Anrechnung 
der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer ist auf die tat-
sächlich gezahlte Gewerbesteuer beschränkt. 

Umsatzsteuer
Die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG 
erwirtschaftet durch Kapitalanlagen Zinserträge. Hierbei han-
delt es sich um sonstige Leistungen im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes. Die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG ist daher umsatzsteuerlich als Unternehmer 
einzustufen. 

Das alleinige Halten und Verwalten von Beteiligungen an 
Personengesellschaften begründet keine unternehmerische 
Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Deshalb steht 
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der Gesellschaft das Recht zum Vorsteuerabzug auch nur in 
dem Maße zu, soweit in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
aus empfangenen Leistungen im Zusammenhang mit steuer-
pflichtigen Ausgangsumsätzen steht. Vorsteuerbeträge in Zu-
sammenhang mit der Beteiligung an der Projektgesellschaft 
oder steuerfreien Zinserträgen sind nicht abzugsfähig und als 
Anschaffungskosten der Beteiligung oder Betriebsausgaben 
einzustufen. 

Steuerliche Grundlagen für den Kommanditisten

Besteuerungsverfahren
Nach Feststellung des Jahresabschlusses der Beteiligungs-
gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung wird 
dieser an das Betriebsstättenfinanzamt weitergeleitet. Die 
Einkünfte werden hier gesondert und einheitlich festgestellt. 
Die Kommanditisten geben davon unabhängig ihre persönli-
che Einkommensteuererklärung bei dem für sie zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt ab. Vom Betriebsstättenfinanzamt erhal-
ten die Wohnsitzfinanzämter über eine Kontrollmitteilung die 
erforderlichen Daten zur Feststellung der gewerblichen Ein-
künfte aus der Fondsgesellschaft.

Mitunternehmerschaft 
Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sind 
die Kommanditisten an positiven wie negativen steuerlichen 
Ergebnissen der Gesellschaft beteiligt. Das jeweilige Betei-
ligungsverhältnis eines Kommanditisten errechnet sich aus 
dem Verhältnis seines festen Kapitalkontos zum gesamten 
Kommanditkapital. Durch die im Gesellschaftsvertrag veran-
kerten Stimm,- Kontroll- und Widerspruchsrechte, die den Be-
stimmungen der §§ 164 und 166 des Handelsgesetzbuches 
entsprechen, sind die Kommanditisten Mitunternehmer der 
Gesellschaft. 

Einkunftsart
Die Fondsgesellschaft wird eine Beteiligung an einer Projekt-
gesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG erwerben 
und halten. Diese Projektgesellschaft wird die Biogasanlage 
betreiben.

Die Fondsgesellschaft erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG, weshalb sie als gewerblich ge-
prägte Personengesellschaft zu beurteilen ist. Demnach gilt 
die Tätigkeit einer Personengesellschaft in vollem Umfang als 
Gewerbebetrieb, wenn persönlich haftende Gesellschafter 
ausschließlich Kapitalgesellschaften oder gewerblich gepräg-
te Personengesellschaften sind und nur diese oder Personen, 
die keine Gesellschafter sind, zur Geschäftsführung befugt 
sind. 

Persönlich haftender Komplementär der UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG ist allein die UDI Sonne 
Wind und Biomasse GmbH mit Sitz in Roth, der auch die aus-
schließliche Geschäftsführungsbefugnis zusteht. Die Anleger 
sind nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG als Mitunternehmer 

an einer doppelstöckigen GmbH & Co. KG einzustufen und 
erzielen folglich Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Aufgrund der 
damit bestehenden Mitunternehmerschaft sind die Einkünfte 
der Gesellschaft den Anlegern grundsätzlich als gewerbliche 
Einkünfte zuzurechnen und von diesen im Rahmen der priva-
ten Einkommensteuer zu erfassen.

Gewinnerzielungsabsicht
Die Anerkennung der steuerlichen Ergebnisse durch die Fi-
nanzverwaltung setzt eine Gewinnerzielungsabsicht sowohl 
auf Ebene der Fonds- und Projektgesellschaft als auch auf 
Ebene des einzelnen Kommanditisten voraus. Nach dem Ur-
teil des Bundesfinanzhofs vom 12. Dezember 1995 ist eine 
Gewinnerzielungsabsicht definiert als das Streben nach Be-
triebsvermögensmehrung in Form eines Totalgewinnes. Ein 
Totalgewinn liegt vor, wenn das steuerliche Ergebnis der To-
talperiode positiv ist. 

Gewinnerzielungsabsicht der
Beteiligungsgesellschaft 
Die Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht auf der Ebene 
der Fondsgesellschaft erfolgt auf Grundlage der Ergebnis-
se aus der Steuerbilanz der Projektgesellschaft sowie aus 
dem eigenen steuerlichen Ergebnis der Fondsgesellschaft. 
Die Erzielung des Totalgewinns muss sowohl auf Ebene der 
Fondsgesellschaft als auch auf Ebene der Projektgesellschaft 
nachgewiesen werden. Gemäß den Prognosen und unter den 
Voraussetzungen eines planmäßig laufenden Betriebs der 
Biogasanlage wird die Projektgesellschaft einen steuerlichen 
Totalgewinn erzielen. Auch die Fondsgesellschaft wird da-
nach einen Totalgewinn ausweisen, da der Geschäftsbetrieb 
der Fondsgesellschaft ausschließlich auf den Erwerb und das 
Halten der Beteiligung ausgerichtet ist. Von dieser Beteiligung 
werden Gewinnanteile erwartet, die die steuerlichen Aufwen-
dungen auf Ebene der Fondsgesellschaft deutlich überstei-
gen.

Gewinnerzielungsabsicht des Kommanditisten 
Da auf Ebene der Fonds- und Projektgesellschaft eine Ge-
winnerzielungsabsicht vorliegt, sollte auch auf Ebene des ein-
zelnen Kommanditisten von einer solchen Absicht ausgegan-
gen werden. Für die Anerkennung der steuerlichen Verluste 
beim Kommanditisten sind die individuellen Sonderbetriebs-
ausgaben und -einnahmen zu berücksichtigen. So entstehen 
Sonderbetriebsausgaben z. B., wenn der Kommanditist seine 
Kommanditeinlage fremdfinanziert. Durch Geltendmachung 
der Zinsaufwendungen für eine derartige Fremdfinanzierung 
oder etwaige andere Sonderbetriebsausgaben könnte der zu 
erwartende steuerliche Totalgewinn beim Kommanditisten zu 
einem späteren Zeitpunkt entstehen oder vollständig aufge-
zehrt werden. Dies könnte dazu führen, dass die Finanzver-
waltung die Gewinnerzielungsabsicht dieses Kommanditisten 
infrage stellt und die steuerlichen Verluste nicht anerkennt. 
Sollte ein Kommanditist seine Anteile entgeltlich veräußern, 
ohne dass ein steuerlicher Totalgewinn erzielt wird, was ins-
besondere bei einer Veräußerung nach wenigen Jahren der 
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Fall sein könnte, so lässt dies seitens der Finanzverwaltung 
die Vermutung zu, dass die Veräußerung von vornherein 
geplant oder beabsichtigt war. Damit könnte die Finanzver-
waltung die Gewinnerzielungsabsicht beim Kommanditisten 
verneinen und die steuerlichen Verluste wegen sogenannter 
„Liebhaberei“ nicht anerkennen. Veräußert ein Kommanditist 
seine Anteile jedoch vollständig unentgeltlich (Schenkung), so 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anerkennung der 
Gewinnerzielungsabsicht durch die Finanzverwaltung sowohl 
beim Kommanditisten als auch bei dessen Rechtsnachfolger 
nicht gefährdet ist. Insbesondere für den Fall jeglicher Fremd-
finanzierung der Kommanditeinlage oder Veräußerungsab-
sicht der Beteiligung wird jedem Gesellschafter dringend 
empfohlen, das Bestehen seiner persönlichen Gewinnerzie-
lungsabsicht sowie das Vorliegen und den Zeitpunkt des Ein-
trittes seines Totalgewinnes von seinem steuerlichen Berater 
ermitteln zu lassen. 

Veräußerung des Kommanditanteils
Für den Fall der Veräußerung des Kommanditanteils, der Li-
quidation oder des Ausscheidens eines Gesellschafters kann 
bei dem einzelnen Kommanditisten ein Veräußerungs- bzw. 
Aufgabegewinn entstehen, welcher der Versteuerung un-
terliegt. Der Veräußerungsgewinn ergibt sich dabei aus der 
Differenz von Veräußerungserlös zum Kapitalkonto der Kom-
manditisten unter Abzug etwaiger Veräußerungskosten. Hat 
der Kommanditist im Zeitpunkt der Veräußerung ein negati-
ves Kapitalkonto und wird er von einer Ausgleichsverpflich-
tung freigestellt, gilt dieser negative Betrag als zusätzlicher 
Veräußerungserlös und erhöht somit den Veräußerungs- bzw. 
Aufgabegewinn. Gemäß § 34 EStG kann die Versteuerung 
nach der sogenannten Fünftelregelung oder mit 56 % des 

durchschnittlichen Steuersatzes (mindestens aber 15 %) des 
betreffenden Kommanditisten in Betracht kommen. Die In-
anspruchnahme des ermäßigten Steuersatzes (= 56 % des 
durchschnittlichen Steuersatzes) wird neben anderen Voraus-
setzungen auf Antrag einmal im Leben und nur dann gewährt, 
wenn der Betroffene das 55. Lebensjahr vollendet hat oder 
dauernd berufsunfähig ist. 

Verteilung von Gewinn und Verlust
Die Kommanditisten sind zum Ende des jeweiligen Geschäfts-
jahres im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten am Vermögen, 
Gewinn und Verlust der Gesellschaft beteiligt.

Beschränkung der Verlustverrechnung
aus Steuerstundungsmodellen § 15 b EStG
Mit Wirkung zum 11. November 2005 trat ein Gesetz zur Be-
schränkung der Verlustverrechnung im Zusammenhang mit 
Steuerstundungsmodellen in Kraft. Aufgrund des § 15 b EStG 
können Verluste aus einem Steuerstundungsmodell weder mit 
Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus an-
deren Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch 
nicht nach § 10 d EStG abgezogen werden. Die Verluste kön-
nen jedoch mit Gewinnen aus derselben Einkunftsquelle vor- 
oder zurückgetragen werden. Ein Steuerstundungsmodell in 
diesem Sinne liegt vor, wenn aufgrund einer modellhaften 
Gestaltung steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte 
erzielt werden. Dies gilt jedoch nur, wenn das Verhältnis der 
Summe der prognostizierten Verluste in der Verlustphase zur 
Höhe des gezeichneten und nach dem Konzept auch aufzu-
bringenden Kapitals 10 % übersteigt. Auf Basis der Prognose-
rechnung wird das Verhältnis der Summe der Verluste in der 
Verlustphase die 10%-Grenze übersteigen. Eine Verrechnung 
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der Verluste aus dieser Beteiligung mit anderen Einkünften ist 
damit nicht möglich.

Verluste bei beschränkter Haftung
nach § 15 a EStG/Entnahmen 
Zu Informationszwecken sollen an dieser Stelle trotz der An-
wendung des § 15 b EStG noch einmal die Regelungen des 
§ 15 a EStG dargestellt werden. Die Haftung der Gesellschaf-
ter gegenüber Gläubigern der Gesellschaft ist ab Eintragung 
in das Handelsregister auf die nominale Höhe der Einlage 
beschränkt. Die geplanten Ausschüttungen entsprechen 
nicht den jeweiligen steuerlichen Ergebnissen der einzelnen 
Jahre; sie stellen grundsätzlich Entnahmen dar. Soweit durch 
Ausschüttung das Kapitalkonto des Gesellschafters unter die 
Haftsumme gemindert wird, lebt insoweit die persönliche Haf-
tung des einzelnen Gesellschafters auf. Dabei ist die so ent-
stehende persönliche Haftung in ihrem Aufleben auf die Höhe 
der gezeichneten Kommanditeinlage begrenzt. Nach § 15 a 
Abs. 1 EStG kann der einem Kommanditisten zuzurechnen-
de Verlust nicht mit seinen positiven Einkünften ausgeglichen 
werden (abzugsfähige Verluste), soweit ein negatives Kapital-
konto entsteht oder sich erhöht. Es darf insoweit nicht nach 
§ 10 d EStG abgezogen werden. Diese übersteigenden Ver-
luste sind dann nur mit Gewinnen, die dem Kommanditisten 
später aus seiner Beteiligung zufließen, zu verrechnen (verre-
chenbare Verluste). 

Beschränkung der Verlustvor- und Verlustrück-
träge, Mindestbesteuerung nach § 10 d EStG:
Gemäß § 10 d EStG können Steuerpflichtige, wenn nach 
Saldierung sämtlicher Einkünfte ein Saldo von negativen 
Einkünften verbleibt, diese bis zu 511.500 Euro (bei zusam-
men veranlagten Ehegatten bis zu 1.023.000 Euro) in das 
vorangegangene Jahr zurücktragen. Für negative Einkünfte, 
die weder mit anderen positiven Einkünften verrechnet noch 
zurückgetragen werden können, besteht das Recht eines 
zeitlich unbeschränkten Vortrags. Verlustvorträge sind bis zu 
1.000.000 Euro (bei Zusammenveranlagung von Ehegatten 
bis zu 2.000.000 Euro) pro Jahr ohne Einschränkung mit an-
deren positiven Einkünften verrechenbar. Darüber hinausge-
hende Verlustvorträge können maximal bis zu 60 % mit den 
dann verbleibenden positiven Einkünften verrechnet werden, 
so dass die verbleibenden 40 % des die 1.000.000 Euro (bzw. 
2.000.000 Euro) übersteigenden Betrags zu versteuern sind. 
Die Emittentin empfiehlt jedem Gesellschafter, wegen steuer-
licher Auswirkungen seinen steuerlichen Berater zu konsul-
tieren.

Pauschale Gewerbesteueranrechnung
nach § 35 EStG
§ 35 EStG enthält eine Regelung, nach der die gewerbe-
steuerliche Belastung durch eine Steuerermäßigung bei der 
Einkommensteuer beseitigt werden soll. Handelt es sich um 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wie dies bei der Beteiligung 
als Kommanditist an dieser Gesellschaft der Fall ist, ermäßigt 
sich die tarifliche Einkommensteuer. Die Steuerermäßigung 

beträgt das 3,8-fache des jeweils für den Veranlagungszeit-
raum festgesetzten anteiligen Gewerbesteuermessbetrags, 
höchstens jedoch die anteilig tatsächlich zu zahlende Ge-
werbesteuer. Der jeweils zugrunde liegende Anteil eines 
Kommanditisten am Gewerbesteuermessbetrag richtet sich 
nach dem Anteil des Kommanditisten am Gewinn der Gesell-
schaft. Maßgebend dafür ist der allgemeingültige Gewinn-
verteilungsschlüssel, der im Gesellschaftsvertrag geregelt 
ist (§ 14 Gesellschaftsvertrag). Erforderlich ist, dass auf der 
Ebene des Kommanditisten auf die gewerblichen Einkünfte 
überhaupt Einkommensteuer entfällt. Zu einer vollständigen 
Entlastung von der anteiligen Gewerbesteuer kommt es nur 
unter bestimmten Konstellationen aus Hebesatz und persön-
lichem Einkommensteuersatz. Auch wirken sich andere ein-
kommensteuerliche Vergünstigungen wie zum Beispiel der 
horizontale Verlustausgleich, Sonderbetriebsausgaben und 
andere Steuerermäßigungen, die § 35 EStG im Range vor-
gehen, mindernd auf das Anrechnungspotenzial aus. Da An-
rechnungsüberhänge nicht erstattungsfähig sind und es unter 
gewissen Voraussetzungen zum vollständigen Wegfall der 
Gewerbesteueranrechnung kommen kann, sollte jeder Anle-
ger mit seinem steuerlichen Berater klären, ob eine Gewerbe-
steueranrechnung nach § 35 EStG zum Tragen kommt.

Sonderbetriebsausgaben
Sonderbetriebsausgaben (z. B. Darlehenszinsen zur Anteils-
finanzierung) der Kommanditisten können nur im Rahmen 
der Steuererklärung der Fondsgesellschaft geltend gemacht 
werden. Daher haben die Kommanditisten gemäß den Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags (§ 12 Abs. 3 Gesell-
schaftsvertrag) die Möglichkeit, eine Aufstellung über die ih-
nen entstandenen Kosten für das vorangegangene Jahr unter 
Beifügung der Originalbelege bis zum 15. März des Folge-
jahres der Fondsgesellschaft zuzuleiten. Nach diesem Termin 
können die Sonderbetriebsausgaben nur noch im Rahmen 
der Einspruchsfristen bzw. über Änderungsanträge bei Steu-
erbescheiden unter dem Vorbehalt der Nachprüfung nach  
§ 164 Abgabenordnung berücksichtigt werden. 

Zinsabschlagsteuer
Erzielt die Gesellschaft Zinserträge (z. B. Verzinsung von Li-
quiditätsreserven), so handelt es sich hierbei steuerlich um 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die nicht der Abgeltungsteuer 
unterliegen. Die Zinsen werden mit 25 % Zinsabschlag be-
steuert. Diesem Betrag ist noch der Solidaritätszuschlag von 
derzeit 5,5 % zuzurechnen. Damit werden 26,38 % der Zinser-
träge vorab an das Finanzamt abgeführt. Dieser Betrag fließt 
der Gesellschaft nicht zu. Die abgeführte Zinsabschlagsteuer 
und der dazugehörige Solidaritätszuschlag werden beim ein-
zelnen Kommanditisten auf die spätere persönliche Einkom-
mensteuer bzw. den Solidaritätszuschlag über die einheitliche 
und gesonderte Feststellung angerechnet. 

Reichensteuer
Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde be-
schlossen, dass Steuerpflichtige, deren zu versteuerndes Ein-
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kommen mindestens 250.000 Euro für Ledige und 500.000 
Euro für Verheiratete beträgt, einen um drei Prozent erhöhten 
Spitzensteuersatz von 45 % zahlen. Der erhöhte Einkommen-
steuersatz gilt für jeden über die Einkommensgrenzen von 
250.000 Euro bzw. 500.000 Euro hinaus verdienten Euro. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer
Die ab 1. Januar 2009 geltende Neuregelung des Erbschaft- 
und Schenkungsteuergesetzes sieht vor, dass Unternehmen 
und damit auch Anteile an Unternehmen künftig mit dem ge-
meinen Wert zu bewerten sind. Der gemeine Wert ist – soweit 
eine Wertermittlung aus Verkäufen unter fremden Dritten oder 
andere anerkannte Bewertungsmethoden nicht vorhanden 
sind – durch ein vereinfachtes Ertragswertverfahren zu ermit-
teln. Der sich ergebende Wert kann gegebenenfalls durch Ab-
zug eines Verschonungsabschlages von der Erbschaftsteuer 
freigestellt werden. Aufgrund des Komplexität der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer wird jedem Anleger empfohlen, sich zu 
den Sachverhalten steuerlich beraten zu lassen. 

Steuerliche Vorbehalte
Die Darstellung der steuerlichen Grundlagen beruht auf der 
aktuellen Rechtslage unter Berücksichtigung der derzeit 

geltenden Steuergesetze sowie der Auffassung der Finanz-
verwaltung und der Rechtsprechung zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung. Zukünftige Änderungen der Gesetze, ihrer 
Auslegung durch Gerichte und Finanzverwaltung sowie Än-
derungen der Verwaltungsauffassungen können abweichen-
de Auswirkungen auf die dargestellten steuerlichen Grundla-
gen entfalten. Die vorstehenden Ausführungen enthalten die 
wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der 
Vermögensanlage. Sie erfolgen nach bestem Wissen zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung und erheben nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit. Im Übrigen verweisen wir auf 
die entsprechende Rubrik bei der Darstellung der Risiken auf 
Seite 10 ff. Eine Haftung für die von der Gesellschaft und den 
Anlegern erstrebte steuerliche Behandlung kann daher nicht 
übernommen werden. Letztlich sollten aber nicht die steuer-
lichen Folgen für das angestrebte Investment ausschlagge-
bend sein, sondern die langfristigen wirtschaftlichen Erfolgs-
aussichten.

Empfehlung
Wir empfehlen jedem Interessenten, sich über unsere Infor-
mationen hinaus zu steuerlichen Fragen der Beteiligung bei 
Fachleuten der steuerberatenden Berufe zu informieren.
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§ 2 Abs. 1 S. 5 VermVerkProspV Der Verkaufsprospekt ist weder ganz noch teilweise in einer anderen in Finanzkrei-
sen gebräuchlichen Sprache abgefasst.

§ 2 Abs. 5 VermVerkProspV Vorgeschriebene Angaben sind dem nach § 10 Abs. 1 VermVerkProspV in den Ver-
kaufsprospekt aufgenommenen Jahresabschluss nicht unmittelbar zu entnehmen.

§ 3 Hs. 1 VermVerkProspV Die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG übernimmt die Verant-
wortung für diesen Prospekt. Natürliche Personen, die diese Verantwortung über-
nehmen, existieren nicht.

§ 4 S. 1 Nr. 2 VermVerkProspV Der Anbieter übernimmt für den Anleger in keiner Weise die Zahlung von Steuern 
(vgl. Steuerliche Grundlagen Seite 67).

§ 4 S. 1 Nr. 8 VermVerkProspV Das Angebot erfolgt nicht in unterschiedlichen Staaten mit bestimmten Teilbeträgen.

§ 4 S. 2 Var. 2 VermVerkProspV Bei den angebotenen Anteilen handelt es sich nicht um ein Treuhandvermögen im 
Sinne des § 8 f. Abs. 1 S. 1 Verkaufsprospektgesetz.

§ 5 Nr. 2 VermVerkProspV Die Emittentin ist nicht nur für eine bestimmte Zeit gegründet worden, § 4 Abs. 2 
Gesellschaftsvertrag.

§ 5 Nr. 3 VermVerkProspV Es existieren nachfolgende von den gesetzlichen Bestimmungen 
abweichende Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft:

§ 5 GV regelt die Beteiligung der Gesellschafter abweichend von § 706 BGB.1. 
§ 7 Abs. 1 GV weicht von den gesetzlichen Regelungen der Vertretungsbefug-2. 
nis in §§ 114, 164 HGB ab.
Der Umfang des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung (§ Abs. 3 GV) 3. 
ist abweichend von § 119 Abs. 2 HGB vom finanziellen Umfang der Beteiligung 
abhängig.
Vom Einstimmigkeitserfordernis in der Gesellschafterversammlung (§ 119 Abs. 4. 
1 HGB) weicht § 8 Abs. 4 GV ab, indem es Abstimmungen mit Mehrheit zu-
lässt.
Die Regelungen über das Abhalten von Gesellschafterversammlungen in § 10 5. 
GV weichen von der gesetzlichen Regelung nach § 119 HGB ab.
Die Regelungen über die Verbuchung von Gewinnen und Verlusten über meh-6. 
rere Kapitalkonten in § 12 GV und die Regelungen in §§ 13, 14 GV regeln die 
Gewinn- und Verlustverteilung sowie die Entnahmerechte der Gesellschafter 
abweichend von der gesetzlichen Regelung nach §§ 120, 121, 122, 168, 169 
HGB.
Bezüglich der Liquidation der Gesellschaft trifft § 20 GV abweichende Regelun-7. 
gen zu § 131 HGB.
§ 17 GV weicht von den gesetzlichen Todesfallregelungen in §§ 131 Abs. 3, 139 8. 
HGB ab.
§ 4 Abs. 3 GV weicht von der gesetzlichen Regelung eines jederzeitigen Kün-9. 
digungsrechts ab.
§ 16 GV weicht von den gesetzlichen Regelungen über die Verfügung über 10. 
Beteiligungsrechte in § 717 BGB ab.
§ 18 GV weicht von den gesetzlichen Regelungen über das Ausscheiden von 11. 
Gesellschaftern in besonderen Fällen nach § 140 HGB ab.
§ 19 GV weicht von den gesetzlichen Regelungen über die Abfindung bei Aus-12. 
scheiden eines Gesellschafters in § 738 BGB ab.
§ 21 Abs. 1 GV weicht von den Haftungsregelungen in §§ 713, 664 ff. BGB ab.13. 
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§ 5 Nr. 3 VermVerkProspV Es existieren nachfolgende von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Re-
gelungen des Gesellschaftsvertrages der Komplementärin UDI Sonne Wind und 
Biomasse GmbH:

§ 7 (Verfügung über Geschäftsanteil): Die Beschränkungen und das Vorkaufs-1. 
recht weichen zulässigerweise von § 15 Abs. 1 GmbHG ab.
§ 8 (Einziehung von Geschäftsanteilen): Die Regelungen über die Einziehung 2. 
von Geschäftsanteilen weicht zulässigerweise von § 15 Abs. 1 GmbHG ab (vgl. 
§ 34 Abs. 1 GmbHG).

§ 6 S. 1 Nr. 2 VermVerkProspV Die Emittentin hat bisher weder Wertpapiere noch Vermögensanlagen im Sinne des 
§ 8 f. Abs. 1 VerkProspG ausgegeben.

§ 6 S. 2 VermVerkProspV Die Emittentin ist weder eine Aktiengesellschaft noch eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien.

§ 6 S. 3 VermVerkProspV Da die Emittentin keine Aktiengesellschaft oder eine KG auf Aktien ist, sind die Be-
dingungen oder das Verfahren für Umtausch oder Bezug nicht zu nennen.

§ 7 Abs. 1 S. 2
VermVerkProspV

Verminderte Prospektanforderungen nach § 7 Abs. 1 S. 2 VermVerkProspV kom-
men hier nicht in Betracht, weil die Emittentin vor weniger als fünf Jahren gegründet 
wurde.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen der Gründungsgesellschafter an Unter-
nehmen, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen, bestehen nicht.

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen der Gründungsgesellschafter an Unter-
nehmen, die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht nur
geringfügige Leistungen erbringen, bestehen nicht.

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV Es besteht keine Abhängigkeit der Emittentin von Patenten, Lizenzen, Verträgen 
oder neuen Herstellungsverfahren, die von wesentlicher Bedeutung für die Ge-
schäftstätigkeit oder Ertragslage sind.

§ 8 Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine Gerichts- oder Schiedsver-
fahren, die einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin 
haben können.

§ 8 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV Wichtige laufende Investitionen außer der Finanzanlage bestehen nicht.

§ 8 Abs. 2 VermVerkProspV Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Tätigkeit der Emittentin nicht durch 
außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst.

§ 9 Abs. 1 VermVerkProspV Die Nettoeinnahmen werden zu keinen sonstigen Zwecken im Sinne des § 9 Abs. 
1 VermVerkProspV genutzt. Sie werden ausschließlich für die Realisierung der An-
lageziele genutzt.

§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV Personen, die für den Inhalt des Verkaufsprospekts die Verantwortung übernehmen, 
den Gründungsgesellschaftern des Emittenten und den Mitgliedern der Geschäfts-
führung oder des Vorstands des Emittenten stand oder steht keinerlei Eigentum am 
Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben zu. Denselben Personen steht 
auch aus anderen Gründen keine dingliche Berechtigung am Anlageobjekt zu.

§ 9 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV Es besteht keine erhebliche dingliche Belastung des Anlageobjekts.

§ 9 Abs. 2 Nr. 4 VermVerkProspV Rechtliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjekts, 
insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel, bestehen nicht.

§ 9 Abs. 2 Nr. 4 VermVerkProspV Tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjekts, 
insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel, bestehen nicht.



74

Negat iv tes tate

§ 9 Abs. 2 Nr. 7 VermVerkProspV Ein Bewertungsgutachten für das Anlageobjekt wurde nicht erstellt.

§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV Personen, die für den Inhalt des Verkaufsprospekts die Verantwortung überneh-
men (§ 3 VermVerkProspV), die Gründungsgesellschafter des Emittenten (§ 7
VermVerkProspV) und die Mitglieder der Geschäftsführung des Emittenten sowie
ein ( vorliegend nicht eingeplanter ) Mittelverwendungskontrolleur (§ 12 
VermVerkProspV) erbringen keine Leistungen oder Lieferungen nicht nur gering-
fügiger Art.

§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2a und 
2b, Abs. 3 VermVerk-ProspV

Da die Emittentin nicht zur Aufstellung eines geprüften Jahresabschlusses und Lage-
berichts verpflichtet ist und auch tatsächlich keinen geprüften Jahresabschluss und 
keinen Lagebericht aufgestellt hat und zudem vor weniger als 18 Monaten gegrün-
det wurde, richten sich die Prospektanforderungen nach § 15 VermVerkProspV.

§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3
VermVerkProspV

Eine zwischenzeitlich veröffentlichte Zwischenübersicht wurde nicht erstellt.

§ 10 Abs. 2 und Abs. 3 
VermVerkProspV

Die Emittentin ist weder zur Aufstellung eines Konzernabschlusses noch zur Auf-
stellung eines Jahresabschlusses verpflichtet. 

§ 11 VermVerkProspV Der Jahresabschluss der Emittentin wurde nicht nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten geprüft. Es erfolgte eine prüferische Durchsicht, die nicht die durch eine Ab-
schlussprüfung erreichbare Sicherheit bietet.

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkProspV Die Emittentin besitzt keinen Vorstand, kein Aufsichtsgremium und keinen Beirat.

§ 12 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin oder sonstigen Personen 
wurden insgesamt für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr keine Gesamtbe-
züge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art gewährt.

§ 12 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV Mitglieder der Geschäftsführung sind nicht für das Unternehmen tätig, das der 
Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellt.

§ 12 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV Mitglieder der Geschäftsführung sind nicht für Unternehmen tätig, die im Zusam-
menhang mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen 
oder Leistungen erbringen.

§ 12 Abs. 3 VermVerkProspV Einen Treuhänder gibt es bei der Beteiligung an der UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG nicht.

§ 12 Abs. 4 i. V. m. § 12
Abs. 1 und Abs. 2 VermVerk-
ProspV

Personen, die nicht in den Kreis der nach dieser Verordnung angabepflichtigen 
Personen gehören, die aber die Herausgabe oder den Inhalt des Prospekts oder 
die Angaben oder den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage wesentlich be-
einflusst haben, existieren nicht.

§ 13 VermVerkProspV Da die Emittentin nicht zur Aufstellung eines geprüften Jahresabschlusses und La-
geberichts verpflichtet ist und auch tatsächlich keinen geprüften Jahresabschluss
und keinen Lagebericht aufgestellt hat und zudem vor weniger als 18 Monaten gegrün-
det wurde, richten sich die Prospektanforderungen nach § 15 VermVerkProspV.

§ 14 VermVerkProspV Für die angebotene Vermögensanlage hat keine juristische Person oder Gesell-
schaft eine Gewährleistung für ihre Verzinsung oder ihre Rückzahlung übernom-
men.
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§ 1 Firma und Sitz
(1) Die Firma der Kommanditgesellschaft (KG) lautet 
UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG. 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Kellerweg 12, 91154 Roth.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Hal-
ten und der Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften, die 
Biogasproduktionsstätten betreiben und Einnahmen durch die 
Produktion von Biogas und den Verkauf von aus Biogas ge-
wonnenem Strom und Wärme erzielen. 

(2) Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Un-
ternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren 
Vertretung zu übernehmen, Zweigniederlassungen im In- und 
Ausland zu errichten sowie alle Geschäfte zu betreiben, die 
geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu för-

dern. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks 
erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vor-
nehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

§ 3 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Beginn, Dauer, Kündigung
(1) Die Gesellschaft beginnt am 19.11.2008. 

(2) Ihre Dauer ist nicht begrenzt.

(3) Die Gesellschafter können ihr Gesellschaftsverhältnis mit 
einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjah-
res, erstmals jedoch zum 31.12.2029 sowie zum Ende jedes 
nachfolgenden Geschäftsjahres, durch ein an die persönlich 
haftende Gesellschafterin gerichtetes Einschreiben kündigen. 
Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf den Zu-
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gang bei der persönlich haftenden Gesellschafterin an. Die 
Kündigung eines Gesellschafters hat nicht die Auflösung der 
Gesellschaft zur Folge, sondern führt lediglich mit Wirksam-
werden der Kündigung zum Ausscheiden des kündigenden 
Gesellschafters aus der Gesellschaft.

§ 5 Kommanditkapital, Gesellschafter, Kapitalanteile
(1) Persönlich haftende Gesellschafterin ist die UDI Sonne 
Wind und Biomasse GmbH.

(2) Sie ist nicht verpflichtet, aber berechtigt, eine Kapitaleinla-
ge zu leisten. Leistet sie keine Kapitaleinlage, ist sie nicht am 
Vermögen und am Ergebnis der Gesellschaft beteiligt.

(3) Gründungskommanditist ist die UmweltDirektInvest-Be-
ratungsgesellschaft mbH, Roth, mit einer Kommanditeinlage 
von 5.000 Euro.

(4) Das Kommanditkapital der Gesellschaft soll auf bis zu 
1.665.000 Euro durch Aufnahme weiterer Gesellschafter er-
höht werden. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist zur 
Annahme der Beitrittserklärungen namens aller Gesellschaf-
ter unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
bevollmächtigt. Die Kommanditeinlage der beitretenden Kom-
manditisten beträgt mindestens 5.000 Euro und muss durch 
1.000 ohne Rest teilbar sein. Das Kommanditkapital haben die 
Kommanditisten grundsätzlich in voller Höhe einzuzahlen.

(5) Die beitretenden Kommanditisten zeichnen grundsätzlich 
eine Einlage, die aus einer Kapitaleinlage und einem Agio 
(Aufgeld) in Höhe von 5 % der Kapitaleinlage besteht. 

(6) Die Kapitaleinlage inklusive Agio wird zwei Wochen nach 
Annahme der Beitrittserklärung fällig. Einzahlungen erfolgen 
durch Banküberweisung auf folgendes Bankkonto der Gesell-
schaft: 

 Konto-Nr.: 231 062 902
 BLZ: 764 500 00
 Sparkasse Mittelfranken-Süd

(7) Verspätet geleistete Einlagen sind mit 12 % p. a. zu ver-
zinsen; einer Mahnung bedarf es dafür nicht. Die Geltendma-
chung weiterer Schadensersatzansprüche durch die Gesell-
schaft bleibt davon unberührt.

(8) Im Außenverhältnis wird die Beteiligung eines weiteren 
Kommanditisten erst mit seiner Eintragung ins Handelsregis-
ter wirksam. Bis dahin wird seine Beteiligung als atypisch stil-
le Gesellschaftsbeteiligung in Höhe seiner Einlage behandelt, 
die sich nach den Vorschriften dieses Gesellschaftsvertrags 
richtet. Der Kommanditist haftet den Gläubigern der Gesell-
schaft bis zur Eintragung in das Handelsregister in Höhe sei-
ner Einlage.

(9) Die Kommanditisten sind verpflichtet, der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin in notariell beglaubigter Form eine 
Registervollmacht zu erteilen. Das entsprechende Formular 
wird dem beitretenden Kommanditisten mit der Annahme-
bestätigung zugesandt.

(10) Sobald die Kommanditeinlage voll geleistet ist, sind die 
Gesellschafter nicht zum Nachschuss verpflichtet. Eine Nach-
schussverpflichtung über die gesetzlichen Bestimmungen hi-
naus kann ohne Zustimmung aller Gesellschafter auch nicht 
durch einen den Gesellschaftsvertrag ändernden Beschluss 
begründet werden.

(11) Die Gesellschafter unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.

§ 6 Zeichnungsfrist
Das öffentliche Angebot der Kommanditanteile beginnt in An-
lehnung an § 9 Abs. 1 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz 
einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts 
und endet mit der Vollplatzierung. Es besteht die Möglichkeit, 
die Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, An-
teile oder Beteiligungen zu kürzen. 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung
(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
ist die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt und 
verpflichtet. Die Geschäftsführer bzw. deren Organe sind für 
alle Rechtsgeschäfte zwischen ihr und der Gesellschaft so-
wie den Kommanditisten von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit.

(2) Die Geschäftsführung ist berechtigt, sämtliche für das In-
vestitionsvorhaben und dessen Finanzierung erforderlichen 
Verträge abzuschließen und durchzuführen. Sie ist berech-
tigt, die Geschäfte der Gesellschaft ganz oder teilweise von 
Dritten besorgen zu lassen und die dazu erforderlichen Voll-
machten zu erteilen. 

Die Geschäftsführung ist zudem berechtigt, die Anlagenkon-
figuration insbesondere hinsichtlich des Fernwärmenetzes  
(Aufstellungsorte der BHKWs) zu verändern, um hierdurch die 
Wirtschaftlichkeit der Gesamtinvestition zu erhöhen.

(3) Die Geschäftsführung bedarf zu Rechtshandlungen und 
Maßnahmen, die nach Art, Umfang oder Risiko über den ge-
wöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft in erheblichem 
Maße hinausgehen und für die Gesellschaft von besonderer 
Bedeutung sind, der vorherigen Zustimmung der Gesellschaf-
terversammlung. 

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die 
Übernahme der persönlichen Haftung eine ergebnisunabhän-
gige Haftungstantieme von 1.250 Euro pro Jahr, beginnend 
mit der Inbetriebnahme der Anlage. Ab dem Geschäftsjahr 
2011 erhöht sich dieser Betrag jährlich um 1 %. Zusätzlich 
werden der persönlich haftenden Gesellschafterin ihre Auf-
wendungen erstattet. 
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§ 8 Gesellschafterbeschlüsse
(1) Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in den ersten 
drei Jahren in der Gesellschafterversammlung, danach ist ein 
schriftliches Umlaufverfahren vorgesehen. Die Gesellschafter 
fassen ihre Beschlüsse weiter in der Gesellschafterversamm-
lung, wenn dies nach Auffassung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin im Interesse der Gesellschaft liegt oder Kom-
manditisten, die mindestens 20 % des Kommanditkapitals 
halten, dies schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ver-
langen. Die Regelungen des § 8 gelten sowohl für das schrift-
liche Umlaufverfahren (§ 9) als auch für die Gesellschafterver-
sammlung (§ 10).

(2) Die Gesellschafter beschließen nach Maßgabe dieses 
Vertrages über alle Angelegenheiten der Gesellschaft. Sie 
beschließen insbesondere über:

die Feststellung des Jahresabschlusses;a. 
die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin;b. 
Maßnahmen der Geschäftsführung gemäß § 7 Abs. 3;c. 
die Verwendung des Jahresergebnisses und Entnahmen/d. 
Liquiditätsausschüttungen;
den Ausschluss eines Gesellschafters gemäß § 18 Abs. 3;e. 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages;f. 
die Auflösung der Gesellschaft.g. 

(3) Die Gesellschafter haben je 1.000 Euro ihrer Komman-
diteinlage eine Stimme. Die persönlich haftende Gesellschaf-
terin hat – ohne Leistung einer Kapitaleinlage – 415 Stimmen. 
Bei einer Erhöhung des Kommanditkapitals über den in § 5 
Abs. 4 genannten Betrag hinaus erhöhen sich die Stimmen 
der persönlich haftenden Gesellschafterin im Verhältnis zur 
Erhöhung des Kommanditkapitals. Darüber hinaus richtet sich 
die Anzahl ihrer Stimmen nach Satz 1. Kommanditisten, die 
ihr Gesellschaftsverhältnis gekündigt haben, besitzen kein 
Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern dem 
nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen 
oder dieser Gesellschaftsvertrag andere Mehrheitserforder-
nisse vorsieht. Änderungen des Gesellschaftsvertrages be-
dürfen einer Dreiviertelmehrheit. Stimmenthaltungen gelten 
als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt.

(5) Fehlerhafte Beschlüsse der Gesellschafter können nur in-
nerhalb von zwei Monaten nach der Beschlussfassung durch 
Klage gegen alle Gesellschafter angefochten werden.

§ 9 Schriftliches Umlaufverfahren
(1) Die Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren sind von 
der persönlich haftenden Gesellschafterin herbeizuführen. 
Jeder Gesellschafter ist berechtigt, bis zum 28. Februar ei-
nen Antrag auf Beschlussfassung über einen bestimmten 
Beschlussgegenstand schriftlich bei der persönlich haftenden 

Gesellschafterin zu stellen. Die persönlich haftende Gesell-
schafterin ist verpflichtet, diesen Beschlussgegenstand als 
Abstimmungspunkt in die Aufforderung zur Beschlussfassung 
aufzunehmen.

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin bestimmt den 
Abgabetermin, der mit Ausnahme von § 9 Abs. 6 mindestens 
vier Wochen nach Absendung der Beschlussfassungsunterla-
gen an die Gesellschafter liegen muss.

(3) Für die Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren 
sind die Kommanditisten schriftlich mittels einfachen Briefs, 
per Telefax oder E-Mail unter Mitteilung sämtlicher Abstim-
mungspunkte, der Mitteilung des Verfahrens, der Mitteilung 
des letzten Abstimmungstags und der Zahl der Stimmen des 
Gesellschafters zur Stimmabgabe aufzufordern.

(4) Die Versendung der Beschlussfassungsunterlagen ist ord-
nungsgemäß erfolgt, wenn sie an die der Gesellschaft zuletzt 
genannte Adresse, Faxnummer oder E-Mail-Adresse des Ge-
sellschafters gerichtet wurde. Ist der Aufenthalt eines Gesell-
schafters unbekannt oder können ihm aus anderen Gründen 
die Beschlussfassungsunterlagen nicht zugestellt werden, so 
ruht sein Stimmrecht bis zur Beseitigung dieses Zustandes. 

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist zur Annahme 
der Stimmabgaben berechtigt. 

(6) Die Stimmabgabe hat innerhalb kürzerer Zeit zu erfolgen, 
wenn dies nach Auffassung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin im Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem Fall 
hat die Aufforderung zur Stimmabgabe mittels eingeschriebe-
nen Briefs zu erfolgen. Die Frist zur Stimmabgabe muss in die-
sem Fall mindestens 17 Tage ab Postabgabedatum betragen. 
Eine nicht fristgerechte Stimmabgabe gilt als Stimmenthaltung. 
Eine Stimmenthaltung gilt als nicht abgegebene Stimme.

(7) Die Beschlüsse im Umlaufverfahren sind mit Eingang der 
erforderlichen Mehrheit gemäß § 8 Abs. 4 bei der persönlich 
haftenden Gesellschafterin mit Ablauf des letzten Abstim-
mungstags wirksam gefasst. Für die Wahrung der Frist ist der 
Zugang maßgebend.

(8) Die Ergebnisse einer schriftlichen Abstimmung werden 
von der persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt, 
schriftlich festgehalten und den Kommanditisten durch Über-
sendung einer einfachen Ablichtung der schriftlichen Feststel-
lung mitgeteilt.

(9) Ein Beschluss im Umlaufverfahren bedarf neben der erfor-
derlichen Mehrheit einer Stimmabgabe von Gesellschaftern, 
die zusammen mindestens 50 % des Kommanditkapitals hal-
ten. Die Ergebnisse einer schriftlichen Abstimmung werden von 
der persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt, schrift-
lich festgehalten und den Kommanditisten durch Übersendung 
einer Ablichtung der schriftlichen Feststellung mitgeteilt. 
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(10) Ab dem dritten Jahr soll einmal im Jahr bis spätestens 
zum 30. September eine schriftliche Beschlussfassung er-
folgen, die insbesondere die Genehmigung des geprüften 
Jahresabschlusses, die Entlastung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und die Ausschüttungen gemäß § 13 und 
§ 14 zum Gegenstand hat. Der Aufforderung zur Stimmab-
gabe muss in diesem Fall der Jahresabschluss und der Ge-
schäftsbericht der Gesellschaft beigefügt sein.

§ 10 Gesellschafterversammlung
(1) Gesellschafterversammlungen werden von der persönlich 
haftenden Gesellschafterin mit einer Frist von mindestens vier 
Wochen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einberufen. 
Die Einladung hat an die der Gesellschaft zuletzt bekannt ge-
gebene Anschrift des Gesellschafters mittels einfachen Briefes 
zu erfolgen, der mit Aufgabe zur Post als zugestellt gilt.

(2) Eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 
alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen wurden und die 
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter zusammen 
über mindestens 50 % der vorhandenen Stimmen verfügen. 
Ist eine Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so 
ist gemäß Absatz 1 unverzüglich eine weitere Gesellschafter-
versammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen, die 
unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen 
Stimmen beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einladung zur 
Gesellschafterversammlung hinzuweisen.

(3) Die Gesellschafterversammlung wird von der persönlich 
haftenden Gesellschafterin oder durch einen von dieser be-
nannten Vertreter geleitet.

(4) Eine ordentliche Gesellschafterversammlung, in der ins-
besondere über die Genehmigung des Jahresabschlusses, 
die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin und 
über Ausschüttungen gemäß § 13 und § 14 zu beschließen 
ist, soll einmal im Jahr bis zum 30. September stattfinden. 
Davor ist den Kommanditisten der Jahresabschluss und der 
Geschäftsbericht der Gesellschaft zuzusenden.

(5) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist 
einzuberufen, wenn dies nach Auffassung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin im Interesse der Gesellschaft 
liegt oder Kommanditisten, die zusammen mindestens 20 % 
des Kommanditkapitals halten, schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung die Einberufung einer außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung verlangen. Kommt die persönlich 
haftende Gesellschafterin dieser Aufforderung nicht innerhalb 
von vier Wochen nach, so sind die Kommanditisten, die deren 
Einberufung ordnungsgemäß verlangt haben, berechtigt, die-
se selbst einzuberufen.

(6) Jeder Kommanditist kann sich in der Gesellschafterver-
sammlung durch einen Mitgesellschafter, seinen Ehegatten, 
die persönlich haftende Gesellschafterin, eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichtete Person oder durch die UmweltDi-

rektInvest-Beratungsgesellschaft mbH aufgrund einer schrift-
lichen Vollmacht vertreten lassen.

(7) Der wesentliche Verlauf der Gesellschafterversammlung 
nebst den gefassten Gesellschafterbeschlüssen sind in einem 
von der persönlich haftenden Gesellschafterin zu unterzeich-
nenden Protokoll festzuhalten und den Kommanditisten zu 
übersenden. Hinsichtlich der Übersendung gilt Abs. 1 Satz 2 
sinngemäß. Einsprüche gegen das Protokoll sind innerhalb 
von vier Wochen nach Absendung schriftlich mit Begründung 
gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin geltend 
zu machen. Über die Einsprüche entscheidet die nächste Ge-
sellschafterversammlung. 

§ 11 Jahresabschluss, Berichte
(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat innerhalb von 
sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahrs den Jah-
resabschluss mit Bilanz sowie Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
nach den gesetzlichen Vorschriften aufzustellen. Sonderver-
gütungen im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG, insbesondere 
die Vergütungen der persönlich haftenden Gesellschafterin 
und Zinsgutschriften, sind als Aufwand der Gesellschaft zu 
behandeln. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird den Kom-
manditisten alljährlich einen Geschäftsbericht erstatten und 
sie über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle unverzüglich 
unterrichten.

(3) Sonderbetriebsausgaben der Gesellschafter (z. B. Zin-
sen auf die Finanzierung der Kommanditeinlage) sind der 
persönlich haftenden Gesellschafterin bis zum 15. März des 
Folgejahres nachzuweisen. Später nachgewiesene Sonder-
betriebsausgaben können nur berücksichtigt werden, wenn 
dies verfahrensrechtlich noch möglich ist und nur gegen Er-
stattung der entstehenden Aufwendungen.

§ 12 Gesellschafterkonten
(1) Für die Gesellschafter werden folgende Konten geführt:

a. Gesellschafterkonten (Kapitalkonten I),
b. Verlustvortragskonten (Kapitalkonten II),
c. Agiokonten (Kapitalkonten III),
d. Verrechnungskonten.

(2) Auf den Gesellschafterkonten, die Festkonten sind, sind 
die Kommanditeinlagen (einschließlich Kapitalerhöhungen) 
der Gesellschafter zu buchen.

(3) Auf den Verlustvortragskonten, die Unterkonten der Ge-
sellschafterkonten sind, werden die Verlustanteile der Gesell-
schafter verbucht. Gewinnanteile sind den Verlustvortrags-
konten so lange gutzuschreiben, bis diese ausgeglichen sind.

(4) Auf den Agiokonten, die Unterkonten der Gesellschafter-
konten sind, werden die Agiozahlungen verbucht.
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(5) Auf den Verrechnungskonten werden alle Gutschriften und 
Belastungen verbucht, die nach den vorstehenden Bestim-
mungen nicht auf einem der anderen Konten zu verbuchen 
sind. Die Verrechnungskonten sind weder im Soll noch im Ha-
ben zu verzinsen.

§ 13 Ergebnis- und Vermögensbeteiligung
(1) Am Vermögen sowie am Gewinn und Verlust sind die Ge-
sellschafter grundsätzlich in dem zum 31. Dezember des be-
treffenden Geschäftsjahres gegebenen Verhältnis ihrer festen 
Gesellschafterkonten beteiligt.

(2) Für das Geschäftsjahr 2009 wird das Ergebnis auf die 
Kommanditisten – unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts 
oder der Erhöhung der Einlagen – so verteilt, dass die Ver-
lustvortragskonten zum 31. Dezember im selben Verhältnis 
zueinander stehen wie die festen Gesellschafterkonten. Die 
Verteilung erfolgt dabei in der Weise, dass das Ergebnis der 
Gesellschaft vom Zeitpunkt des Beitritts eines Kommanditis-
ten oder der Erhöhung der Einlage an zunächst dem beitre-
tenden oder die Einlage erhöhenden Gesellschafter bis zu der 
Höhe allein zugewiesen wird, in der vorher beigetretene Kom-
manditisten entsprechend ihrer festen Gesellschafterkonten 
am Ergebnis beteiligt waren. Das nach Abzug dieser Vorab-
verteilung verbleibende Ergebnis wird auf alle Kommanditis-
ten im Verhältnis ihrer festen Gesellschafterkonten verteilt. 
Für das Geschäftsjahr 2010 erfolgt die Ergebnisverteilung 
gegebenenfalls analog den vorstehenden Regelungen. Durch 
diese Sonderregelung soll sichergestellt werden, dass alle 
Kommanditisten entsprechend ihrer Beteiligung an der Ge-
sellschaft an den steuerlichen Verlusten der Investitionsphase 
gleichmäßig teilnehmen.

(3) Einem Kommanditisten werden Verlustanteile auch dann 
zugerechnet, wenn diese die Kommanditeinlage übersteigen. 
Zum Ausgleich eines Verlustvortragskontos sind die Kom-
manditisten weder gegenüber der Gesellschaft noch unterei-
nander verpflichtet.

§ 14 Verwendung von
Liquiditätsüberschüssen, Ausschüttungen
(1) Aus dem Liquiditätsüberschuss der Gesellschaft ist,w 
nach Ermessen der persönlich haftenden Gesellschafterin 
zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung, eine angemessene Liquiditätsreserve zu halten. Diese 
Reserve ist mindestens in der Höhe zu halten, wie sie in 
der Liquiditätsprognose des Beteiligungsprospektes ange-
geben ist.

(2) Der nach Bildung der Liquiditätsreserve gemäß Abs.1 ver-
bleibende Liquiditätsüberschuss ist nach Feststellung des 
Jahresabschlusses an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer 
festen Gesellschafterkonten auszuschütten.

(3) Soweit die Ausschüttungen nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften als Rückzahlung der Kommanditeinlagen anzu-

sehen sind, entsteht bis zur Höhe der jeweils übernommenen 
Hafteinlage eine persönliche Haftung der Kommanditisten für 
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft (§ 172 Abs. 4 HGB).

§ 15 Kontrollrechte der Kommanditisten
(1) Die Kommanditisten sind berechtigt, selbst oder auf ihre 
Kosten durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete 
Person die Bücher und Papiere der Gesellschaft am Sitz der 
Gesellschaft nach Ankündigung mit angemessener Frist ein-
zusehen bzw. einsehen zu lassen.

(2) Die Informationsrechte aus § 166 HGB bleiben unberührt. 

§ 16 Verfügungen über Beteiligungsrechte
(1) Jeder Kommanditist kann seine Beteiligung mit Zustim-
mung der persönlich haftenden Gesellschafterin – die nur aus 
wichtigem Grund versagt werden darf – abtreten, jedoch mit 
Wirkung zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres und wenn 
sich der abgetretene Betrag der Kommanditbeiteiligung ohne 
Rest durch 1.000 teilen lässt.

(2) Jeder Kommanditist kann ferner diese Rechte sowie 
einzelne (ihm im Verhältnis zur Gesellschaft unmittelbar zu-
stehende) Ansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis zur 
Absicherung eines Kredits, den er ganz oder teilweise zur Fi-
nanzierung seiner Kommanditeinlage aufnimmt, abtreten oder 
verpfänden. Jede sonstige Verfügung über diese Rechte, ins-
besondere jede sonstige Belastung und die Begründung von 
Unterbeteiligungen sowie Einräumung von Treuhandverhält-
nissen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, die darüber nach billigem Ermes-
sen zu entscheiden hat.

§ 17 Ableben eines Kommanditisten
(1) Verstirbt ein Kommanditist, so geht seine Kommanditbe-
teiligung auf seine Erben über. Abtretungen von Erben an 
Vermächtnisnehmer bedürfen weder der Zustimmung der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin noch der anderen Kom-
manditisten. Die Ausübung der Rechte aus der Kommandit-
beteiligung eines verstorbenen Kommanditisten durch einen 
Testamentsvollstrecker ist zulässig. Die Rechtsnachfolger des 
verstorbenen Kommanditisten haben sich gegenüber der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin durch Vorlage eines Erb-
scheins zu legitimieren.

(2) Geht eine Kommanditbeteiligung auf mehrere Personen 
über, so sind diese verpflichtet, einen gemeinsamen Bevoll-
mächtigten für die Ausübung ihrer Rechte aus der Beteiligung 
zu bestellen. Bis zur Bestellung des Bevollmächtigten ruhen 
mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung alle Rechte aus der 
Beteiligung. Sämtliche Zahlungen aus der Gesellschaft sind 
nur an den gemeinsamen Bevollmächtigten vorzunehmen.

§ 18 Ausscheiden von Gesellschaftern
(1) Ein Kommanditist scheidet aus der Gesellschaft aus, 
wenn:
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a. er die Kommanditbeteiligung wirksam kündigt;
b. in die Kommanditbeteiligung oder einzelne Ansprüche 

aus dem Gesellschaftsverhältnis aufgrund eines nicht nur 
vorläufig vollstreckbaren Titels die Zwangsvollstreckung 
betrieben wird und diese nicht innerhalb von drei Mona-
ten, spätestens bis zur Verwertung, aufgehoben wird;

c. über das Vermögen des Kommanditisten das Insolvenz-
verfahren eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens mangels Masse abgelehnt wird;

d. der Kommanditist gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen wird.

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, 
einen Kommanditisten aus der Gesellschaft auszuschließen, 
wenn dieser trotz Mahnung unter Setzung einer Nachfrist von 
30 Tagen seine Kommanditeinlage nicht oder nicht vollständig 
leistet oder seine Mitwirkungspflichten, insbesondere hinsicht-
lich seiner Eintragung in das Handelsregister, nicht erfüllt.

(3) Ein Kommanditist kann durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer-
den, wenn er seine Verpflichtungen aus dem Gesellschafts-
verhältnis verletzt und den anderen Gesellschaftern die 
Fortsetzung des Gesellschaftsverhältnisses mit diesem Kom-
manditisten unzumutbar geworden ist. Bei der Beschlussfas-
sung über den Ausschluss hat der betroffene Kommanditist 
kein Stimmrecht. Er ist jedoch anzuhören, wenn er an der 
Gesellschafterversammlung, in der über seinen Ausschluss 
Beschluss gefasst werden soll, teilnimmt.

(4) Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus, so 
wird die Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaftern 
fortgesetzt. Der Gesellschaftsanteil des ausgeschiedenen 
Kommanditisten wächst den Gesellschaftsanteilen der ver-
bleibenden Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Gesell-
schafterkonten zu, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 
Der ausscheidende Kommanditist ist gemäß den Bestimmun-
gen des § 19 abzufinden.

§ 19 Abfindung
(1) Soweit keine andere Regelung getroffen ist, erhält der aus-
scheidende Gesellschafter eine Abfindung, die sich nach dem 
wirklichen Wert seiner Gesellschaftsbeteiligung richtet. Die-
ser Wert wird anhand einer nach handelsrechtlichen Grund-
sätzen zu erstellenden Auseinandersetzungsbilanz, welche 
die vorhandenen stillen Reserven sowie notwendige Rück-
stellungen und Risiken berücksichtigt, ermittelt. Scheidet ein 
Gesellschafter zum Schluss eines Kalenderjahres aus, ist der 
Jahresabschluss zum 31.12. der Auseinandersetzungsbilanz 
zugrunde zu legen; andernfalls ist der Jahresabschluss zum 
31.12. des Jahres, welches dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
voranging, Grundlage für die Auseinandersetzungsbilanz. Der 
ausscheidende Kommanditist erhält als Abfindung mindestens 
einen Betrag in Höhe der Salden seiner Gesellschafterkonten 
(§ 12). Bilanzberichtigungen aufgrund steuerlicher Außenprü-
fungen haben auf die Abfindung keinen Einfluss.

(2) Scheidet ein Kommanditist gemäß § 18 Abs. 2 aus der 
Gesellschaft aus, so ist er an dem Ergebnis, das die Gesell-
schaft während der Investitionsphase erzielt, nicht beteiligt. 
Er hat an die Gesellschaft zur Deckung der mit seinem Beitritt 
zur Gesellschaft verbundenen Kosten einen Betrag in Höhe 
von 10 % des Nominalbetrages seiner gezeichneten Einlage 
zu zahlen. Hat dieser Kommanditist einen Teil seiner Einlage 
geleistet, so erhält er spätestens binnen sechs Monaten nach 
seinem Ausscheiden diesen Teil seiner Einlage, gekürzt um 
den Kostenbeitrag gemäß Satz 1 zurück.

(3) Scheidet ein Kommanditist gemäß § 18 Abs. 1 lit. b), c) 
oder d) aus, so erhält er eine Abfindung, die sich nach den 
Salden seiner Gesellschafterkonten richtet. Auf die abwei-
chende Regelung des Abs. 2 wird verwiesen.

(4) Scheidet ein Kommanditist nicht mit Ablauf eines Ge-
schäftsjahres aus der Gesellschaft aus, nimmt er am Ergeb-
nis des dann laufenden Geschäftsjahrs und am Ergebnis der 
bei seinem Ausscheiden noch schwebenden Geschäfte nicht 
mehr teil.

(5) Die Ermittlung des Abfindungsguthabens des ausschei-
denden Kommanditisten ist auf dessen Kosten vom Steuerbe-
rater der Gesellschaft vorzunehmen.

(6) Im Streitfall erfolgt die Ermittlung des Abfindungsgutha-
bens für sämtliche Beteiligten verbindlich durch einen von der 
örtlich zuständigen Industrie- und Handelskammer zu benen-
nenden Wirtschaftsprüfer, sofern sich die Beteiligten nicht auf 
eine andere sachverständige Person einigen. Die Kosten der 
Ermittlung des Abfindungsguthabens durch den Sachverstän-
digen sind dann von der Gesellschaft und dem ausscheiden-
den Kommanditisten in entsprechender Anwendung der Be-
stimmungen der §§ 91 ff. ZPO zu tragen.

(7) Das Abfindungsguthaben gemäß Abs. 1 oder 3 ist in sechs 
gleichen Halbjahresraten zu bezahlen, deren erste ein Jahr 
nach dem Ausscheiden fällig wird. Das Abfindungsguthaben ist 
mit 2 % p. a. über dem Zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (§ 247 BGB) zu verzinsen. Die Zinsen sind jeweils mit der 
nächsten Abfindungsrate fällig. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
das Abfindungsguthaben vorzeitig auszuzahlen. Eine Sicher-
heitsleistung für das Abfindungsguthaben oder eine Haftungs-
befreiung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern kann der 
ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen. Die Gesell-
schaft hat den ausscheidenden Kommanditisten jedoch von 
der Inanspruchnahme für Gesellschaftsschulden freizuhalten.

(8) Die Änderung der in Absatz 1 bis 6 getroffenen Abfindungs-
regeln bedarf eines Gesellschafterbeschlusses mit einer 
Mehrheit von mindestens 90 % der vorhandenen Stimmen.

§ 20 Auflösung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft tritt unter den gesetzlichen Vorausset-
zungen sowie dann in Liquidation, wenn die Gesellschafter 
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die Auflösung mit einer Mehrheit von mindestens 75 % der 
vorhandenen Stimmen beschließen.

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation 
durch die persönlich haftende Gesellschafterin. Der Umfang 
ihrer Geschäftsführungs- und Vertretungsmacht wird durch 
die Auflösung der Gesellschaft nicht verändert.

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat das Vermö-
gen der Gesellschaft bestmöglich zu veräußern und den nach 
Berichtigung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft verblei-
benden Liquidationsüberschuss an die Gesellschafter im Ver-
hältnis der festen Gesellschafterkonten auszuzahlen.

§ 21 Haftung und Verjährung
(1) Die Gesellschafter untereinander sowie die Gesellschaf-
ter im Verhältnis zur Gesellschaft haften nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Schadensersatzansprüche der Gesell-
schafter untereinander verjähren innerhalb von drei Jahren 
nach Bekanntwerden des haftungsbegründenden Sachver-
halts, soweit nicht das Gesetz oder andere Bestimmungen 
eine kürzere Verjährungsfrist vorsehen.

(2) Die Ansprüche sind binnen einer Frist von sechs Monaten 
nach Kenntniserlangung von dem Schaden gegenüber dem 
Verpflichteten per eingeschriebenem Brief geltend zu machen.

§ 22 Beirat
Die Gesellschaft kann auf der Gesellschafterversammlung 
die Bildung eines Beirats beschließen. Dieser Beirat hat für 
die Geschäftsführung beratende Funktion.

§ 23 Schriftform
(1) Sämtliche rechtsgeschäftlichen Erklärungen, die das Ge-
sellschaftsverhältnis berühren, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform, die mündlich nicht abbedungen werden 
kann.

(2) Dies gilt nicht für Erklärungen durch Gesellschafterbe-
schlüsse, die mit dem Tag der Beschlussfassung oder – bei 
Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren – mit 
dem Tag des Ablaufs der Beschlussfassung wirksam werden, 
unabhängig davon, wann das Beschlussfassungsergebnis 
schriftlich mitgeteilt wird.

§ 24 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche, Verpflich-
tungen und Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag ist 
der Sitz der Gesellschaft.

§ 25 Kosten des Vertrags und seiner Durchführung
Die Kosten dieses Vertrags und seiner Durchführung trägt die 
Gesellschaft.

§ 26 Salvatorische Klausel
(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein 
oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen 
hierdurch nicht berührt. Vielmehr gilt in diesem Falle eine 
solche Bestimmung als vereinbart, durch die der mit der un-
wirksamen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck 
rechtswirksam weitestgehend erreicht wird. 

(2) Entsprechendes gilt, wenn bei Durchführung dieses Ver-
trags eine regelungsbedürftige Lücke offenbar wird. Beruht 
die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem darin festge-
legten Maß der Leistung oder Zeit, so gilt das rechtlich zu-
lässige Maß als vereinbart, das dem Ziel des Bestands- und 
Liquiditätsschutzes der Gesellschaft am nächsten kommt.

Roth, den 19.11.2008

Georg Hetz
Geschäftsführer der
Gründungskommanditistin
UmweltDirektInvest-
Beratungsgesellschaft mbH
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Aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Vorschriften über 
Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleistungen sind wir ver-
pflichtet, Ihnen als Verbraucher folgende Informationen zur 
Verfügung zu stellen:

I. Informationen zu den Beteiligten

1. Anbieterin des
Beteiligungsangebots / Emittentin
Emittentin ist die UDI Biogas Schloss Wendlinghausen 
GmbH & Co. KG mit Sitz in 91154 Roth, Kellerweg 12, ein-
getragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg 
unter HRA 15082. Persönlich haftende Gesellschafterin  
(Komplementärin) ist die UDI Sonne Wind und Biomas-
se GmbH mit Sitz in 91154 Roth, Kellerweg 12, vertreten 
durch die Geschäftsführer Georg Hetz, Roth, und Dietmar 
Hoffmann, Pyrbaum, eingetragen in das Handelsregister des 
Amtsgerichts Nürnberg HRB 24053. Gründungskommanditis-
ten sind Georg Hetz, Roth, und Dietmar Hoffmann, Pyrbaum, 
Geschäftsanschrift: Kellerweg 12, 91154 Roth.

2. Vermittler der Kapitalanlage
Vermittler der Kapitalanlage ist die UDI UmweltDirektInvest-
Beratungsgesellschaft mbH, Lina-Ammon-Str. 30, 90329 
Nürnberg, vertreten durch den Geschäftsführer Georg Hetz, 
eingetragen im Handelsregister des AG Nürnberg unter HRB 
16352. Die unter 1. angegebenen Personen unterliegen nicht 
der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde. Hinsichtlich 
des Vermittlers beachten Sie bitte dessen Informationen.

II. Informationen zur Beteiligung

1. Gegenstand der Gesellschaft
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und Betrieb 
einer Biogasproduktionsstätte sowie die Produktion und der 
Verkauf von aus Biogas gewonnenem Strom und Wärme. 
Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unter-
nehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren 
Vertretung zu übernehmen, Zweigniederlassungen im In- und 
Ausland zu errichten sowie alle Geschäfte zu betreiben, die 
geeignet sind, die Unternehmung der Gesellschaft zu fördern. 
Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks erfor-
derlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen 
oder durch Dritte vornehmen lassen.

2. Wesentliche Merkmale der
angebotenen Dienstleistung
Der Beitretende beteiligt sich als Kommanditist an der UDI 
Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG. Er ist ent-
sprechend seiner Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg der 
Gesellschaft beteiligt. Die wesentlichen Merkmale der Betei-
ligung einschließlich der Chancen und Risiken ergeben sich 

aus dem Verkaufsprospekt mit Stand vom 09.04.2009, der 
dem Anlieger vorliegt. Um der Fondsgesellschaft beizutreten, 
hat der Anleger eine vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung 
einzureichen und den Anlagebetrag zuzüglich Agio auf das 
Konto der Gesellschaft zu überweisen. Der Beitritt zur Ge-
sellschaft wird mit Annahme der Beitrittserklärung durch die 
persönlich haftende Gesellschafterin und der rechtzeitigen 
Zahlung der Einlage wirksam.

3. Laufzeit/Kündigung
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft kann mit einer Frist 
von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, erst-
mals jedoch zum 31.12.2029 sowie zum Ende jedes nachfol-
genden Geschäftsjahres schriftlich gekündigt werden.

4. Höhe und Kosten der Beteiligung
Die Kapitaleinlage muss mindestens 5.000 Euro betragen, 
durch 1.000 ohne Rest teilbar sein und ist in bar zu leisten. 
Es ist ein Agio in Höhe von 5 % der Einlage zu leisten. Beide 
sind zwei Wochen nach Annahme der Beitrittserklärung fällig. 
Einzahlungen erfolgen durch Banküberweisung auf das Bank-
konto der Gesellschaft. Als Verwendungszweck ist die Höhe 
der Beteiligung plus Agio sowie der Name und der Vorname 
anzugeben. Weiterhin hat der Anleger die Gebühr für die Han-
delsregistervollmacht zu übernehmen.

Darüber hinaus entstehen für den Anleger keine weiteren Kos-
ten. Im Falle einer späteren Übertragung seines Anteils hat 
der Verkäufer die hierdurch entstehenden Kosten einschließ-
lich der Anmeldung zum Handelsregister und der notariellen 
Beglaubigung zu tragen.

5. Leistungsvorbehalte
Nach Annahme des in der Beitrittserklärung abgegebenen 
Angebots durch die Komplementärin der Beteiligungsgesell-
schaft bestehen keine Leistungsvorbehalte.

6. Weitere Vertragsbedingungen
Die konkreten Vertragsbestimmungen ergeben sich aus dem 
im Verkaufsprospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrag der 
Beteiligungsgesellschaft. Im Verkaufsprospekt finden sich 
weitere Informationen. 

7. Risiken
Eine Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft ist, wie im 
Verkaufsprospekt dargestellt, wegen ihrer spezifischen Merk-
male (unternehmerische Beteiligung) mit spezifischen Risiken 
behaftet; in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind 
keine Indikatoren für künftige Erträge. Zu den steuerlichen 
Auswirkungen der Beteiligung für den Anleger wird auf die 
Erläuterungen im Verkaufsprospekt, insbesondere im Kapitel 
„Steuerliche Grundlagen“, verwiesen.
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8. Anwendbares Recht/Sprache
Das Angebot richtet sich ausschließlich an im Inland ansäs-
sige unbeschränkt steuerpflichtige Personen aus der Bun-
desrepublik Deutschland. Für die Verträge der Fondsgesell-
schaft und die Beziehung zwischen der Fondsgesellschaft, 
gegebenenfalls dem Vermittler und dem Beitretenden, gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Verkaufs-
prospekt, die Beitrittserklärung, die Widerrufsbelehrung so-
wie dieses Informationsblatt sind in deutscher Sprache ab-
gefasst.

III. Informationen über Besonderheiten des
Fernabsatzvertrages – Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,  
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit dem Erhalt 
dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an:
UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Kellerweg 12
91154 Roth

Widerrufsfolgen
Im Falle des wirksamen Widerrufs sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können 
Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls 
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie den ver-
traglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur 
Erstattung müssen innerhalb einer Frist von 30 Tagen erfüllt 

werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Wi-
derrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Außergerichtliche Beschwerde
und Rechtsbehelfsverfahren
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches betreffend die Fernabsatzverträge 
über Finanzdienstleistungen können die Beteiligten unbe-
schadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, auch eine 
Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen Bundes-
bank eingerichtet ist. Ein Merkblatt sowie die Schlichtungs-
verfahrensverordnung sind erhältlich bei: 

Deutsche Bundesbank Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt/Main

Der Beschwerdeführer hat zu versichern, dass er in dieser 
Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle 
und keine Gütestelle angerufen und auch keinen außerge-
richtlichen Vergleich abgeschlossen hat.

IV. Einlagensicherung, Sprache,
Gültigkeit der Informationen
Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen 
bestehen nicht. Die Vertragsbedingungen sowie diese Infor-
mationen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 
Wir verpflichten uns, die Kommunikation während der Laufzeit 
des Vertragsverhältnisses in Deutsch zu führen. Die zur Ver-
fügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von 
Änderungen. Preisanpassungen sind nicht vorgesehen.

Besondere Hiweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von bei-
den Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
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Wenn Sie das vorliegende Angebot annehmen und der Gesell-
schaft beitreten wollen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Beteiligungshöhe
Die Mindesthöhe der Zeichnungssumme beträgt 5.000 Euro.
Ein höherer Betrag muss ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Beitrittserklärung mit Widerrufsbelehrung
Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung vollständig aus und
unterzeichnen Sie diese sowie die Widerrufsbelehrung.

Senden Sie die Beitrittserklärung an die
UDI UmweltDirektInvest-
Beratungsgesellschaft mbH
Lina-Ammon-Straße 30
90329 Nürnberg

Annahmeerklärung
Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie die Annahme-
bestätigung Ihres Beitritts sowie eine Registervollmacht per 
Post zugeschickt. Die Registervollmacht ist für die Eintragung 
Ihrer Beteiligung im Handelsregister erforderlich. 

Prak t ische H inweise  zum Bei t r i t t

Einzahlungen
Die Kommanditeinlage ist zusammen mit 5 % Agio innerhalb
von 14 Tagen nach Vertragsannahme auf folgendes Konto zu
überweisen:

Kontoinhaber:
UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG
Konto-Nr.: 231 062 902
BLZ: 764 500 00
Sparkasse Mittelfranken-Süd

Handelsregistereintragung
Ihre Beteiligung wird nach Annahme der Beitrittserklärung und 
nach Vorliegen der notariell beglaubigten Registervollmacht 
ins Handelsregister eingetragen.

Sie haben noch Fragen?
Rufen Sie uns an.
Unsere Experten sind Montag bis Freitag
von 9.00 bis 20.00 Uhr gerne für Sie da.

Telefon: 0911 - 92 90 550
 0800 - 834 1234 (gebührenfrei)

Telefax: 0911 - 92 90 555
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de



Bitte Zeichnungsschein abtrennen, ausfüllen und senden an:
UDI UmweltDirektInvest-Beratungsgesellschaft mbH, Lina-Ammon-Str. 30, 90329 Nürnberg
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Beitrittserklärung

Persönliche Angaben

Herr Frau Titel Geburtsdatum

Vorname ggf. Geburtsname

Name Beruf / ausgeübte Tätigkeit

Straße / Hausnummer

PLZ Wohnort Steuernummer

Telefon   PLZ und Ort Ihres Wohnsitzfinanzamtes

Steuerliche Angaben:

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KG als Kommanditist/-in
mit einer Kommanditeinlage von:
(Mindesteinlage 5.000 Euro ; höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein)

+ =,-
Beteiligungssumme in €

,-
5 % Agio in €

,-
Überweisungssumme gesamt in €

in Worten

Euro

Meine Bankverbindung für die Überweisung der Ausschüttungen lautet:
Kontonummer BLZ Bank

Ich bestätige, einen Prospekt mit Gesellschafts-
vertrag erhalten zu haben, und erkenne den In-
halt für mich verbindlich an.

Ich bevollmächtige die UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG, für mich den 
Beitritt zur Kommanditgesellschaft zu vollzie-
hen. Ich verpflichte mich, auf meine Kosten eine 
notariell beglaubigte Registervollmacht für die 
Durchführung aller erforderlichen Handelsregis-
tereintragungen zu erteilen.

Diese Beitrittserklärung wird im Innenverhältnis 
mit der schriftlichen Annahme wirksam. Der Bei-
tritt erlangt im Außenverhältnis erst Wirkung mit 
Eintragung in das Handelsregister.

Bis zur Eintragung bin ich als atypischer stiller 
Gesellschafter in Höhe meiner Einlage beteiligt.

Über dieses Konto kann die UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG nur gemein-
sam mit dem Mittelverwendungskontrolleur ver-
fügen.

Mit der Speicherung meiner persönlichen Daten 
zum Zwecke der Verwaltung meiner Beteiligung 
bin ich einverstanden. Mündliche Nebenabre-
den wurden nicht getroffen.

Unterschrift

Ich verpflichte mich, die von mir zu leistende 
Kommanditeinlage zuzüglich 5 % Agio auf fol-
gendes Sonderkonto zu überweisen:

Konto-Nr.: 231 062 902
BLZ: 764 500 00
Sparkasse Mittelfranken-Süd
Kontoinhaberin: UDI Biogas Schloss 
Wendlinghausen GmbH & Co. KG

Datum

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Schriftform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Be-
lehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechzeitige Absendung des Widerrufs.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die bei-
derseits empfangenen Leistungen zurückzuge-
währen und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zin-
sen) herauszugeben. 

Unterschrift

Der Widerruf ist zu richten an:
UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & 
Co. KG, Kellerweg 12, 91154 Roth.

Ort/Datum

Die vorstehende Zeichnung wird hiermit angenommen.

UDI Biogas Schloss Wendlinghausen GmbH & Co. KGOrt/Datum

zur  UD I  B iogas  Schloss  Wendl inghausen GmbH & Co.  KG 
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Montag bis Freitag, 9.00 bis 20.00 Uhr,
gebührenfrei unter: 0800 - 834 12 34
oder
Telefon: 0911 - 92 90 550
Telefax: 0911 - 92 90 555

E-Mail: udi@udi.de
Internet: www.udi.de


